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Zum Richtsatz - Erlaß vom 31. Oktober 1941.
Von Ministerialrat Ruppert, Berlin.

Der im Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1941 S. 19511) veröffentlichte 
Runderlaß des Reichsministers des .Innern und des Reichsarbeitsministers über die 
öffentliche Fürsorge, insbesondere Aufbau der Richtsätze, vom 31. Oktober 1941 hat 
in der Zeitschrift für das Heimatwesen durch die Abhandlungen von Stadtrat 
Dr. Kraegeloh2) und Landrat Dr.. Jehle3) sowie insbesondere in den Aufsätzen der 
Hannoverschen Wohlfahrtswoche4) bereits eine eingehende Darstellung und Erörterung 
gefunden. Dazu kommen die in ihren wesentlichen Ergebnissen gleichfalls in der 
Wohlfahrtswoche wiedergegebenen Besprechungen der Arbeitsgemeinschaften für 
Wohlfahrtspflege de6 Deutschen Gemeindetages über den Erlaß6). Jn diesen Ver
öffentlichungen der Wohlfahrtswoche ist auch wiederholt über meine Stellungnahme 
zu einzelnen Fragen des Erlasses berichtet worden. Wenn ich gegenüber dieser im 
wesentlichen schon erschöpfenden fachschriftstellerischen Behandlung des Themas und 
nach nunmehr bereits neunmonatiger Geltung des Erlasses gleichwohl noch einmal 
auf den Erlaß zurückkomme, so geschieht dies, abgesehen von dem Bedürfnis, dem 
bedeutsamen Erlaß auch in der Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege eine Ab
handlung zu widmen, einmal deshalb, weil es für spätere Zeiten von Nutzen sein wird, 
sich zuverlässig und eingehend darüber unterrichten zu können, aus welchen besonderen 
Gründen, die nicht unmittelbar aus dem Wortlaut des Erlasses seihst zu erkennen 
sind, sich die zuständigen Reichsmiuisterien, das Reichsministerium des Innern und 
das Reidisarkeit6ministerium, mitten im Kriege, der doch jede entbehrliche Verwal
tungsarbeit verbietet, und trotz der Belastung der öffentlichen Mittel durch die 
Kriegsausgaben dazu entschlossen haben, der Verwaltung der öffentlichen Fürsorge 
grundsätzliche Änderungen ihrer Arbeit zuzumuten und den Fürsorgeverbänden, wenn

>) DZW. XVII S. 205. 
s) ZfR. 1942 S. 1. 
s) ZfH. 1942 S. 13.
«) Wohlfahrtswoche 1941 S. 361, 369, 387; 1942 S. 31, 51, 75, 81, 93, 151.
5) Wohlfahrtswoche 1941

S. 361, 
S. 385; 1942 S. 165.
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auch erträgliche, so doch immerhin M e h r ausgaben aufzubürden. Sodann ist es in 
den Besprechungen der Arbeitsgemeinschaften für Wohlfahrtspflege des Deutschen 
Gemeindetages für zweckmäßig gehalten worden, so, wie es bei allen vorangegangenen, 
im Reichsministerium des Innern federführend bearbeiteten Änderungen und Er

gänzungen des Fürsorgerechts grundsätzlicher Art geschehen ist, auch im vorliegenden 
Falle die ihrem Wesen nach in sparsamer Fassung gehaltenen amtlichen Verlaut
barungen durch erklärende Ausführungen in der Deutschen Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege stärker zu beleben und dabei zur Vereinheitlichung der Praxis auf einem 
schnellen und einfachen Wege auch Zweifelsfragen zu klären, die der Erlaß gestellt 
hat. Ihre Zahl ist äußerst gering. Audi eine kurz vor Veröffentlichung dieses Auf- 
satjes von dem Deutsdien Gemeindetag auf meine Bitte veranlaßte Umfrage bei den 
Vorsitzenden seiner Arbeitsgemeinschaften für Wohlfahrtspflege hat ergeben, daß zu 
den bereits bekannten und z. T. schon in der Wohlfahrtswoche' unter Mitteilung 
meiner Stellungnahme behandelteu Fragen wesentliche neue Fragen nicht hinzu
gekommen sind. Sie dürften auch für die Zukunft kaum mehr zu erwarten sein. *

I.
Landrat Dr. Jehle sagt an einer Stelle seines eingangs erwähnten Aufsatzes in der 

Zeitschrift für das Heimat wesen: „Ein gewisser Entbehrungsfaktor wird auch bei 
der jetzigen Neuregelung der Fürsorge nidit restlos auszuschalten sein. Im übrigen 
wurden schon unter den bisher geltenden Richtsätzen Beschwerden der Hilfsbedürf
tigen nur noch ganz vereinzelt laut.“ Aus einem Donau-Reichsgau ist mir mitgeteilt 
worden, daß die Fürsorgeempfänger, wenn auch angenehm, so dodi immerhin über- 
rasdit gewesen seien, daß ihnen mitten im Kriege, der dodi solche Verbesserungen 
der Einkommenslage nidit erwarten lasse, unerwartet eine Erhöhung ihrer Unter- 
stiitjungssumme in den Schoß gefallen sei. Audi in anderen Gegenden, namentlich auf 
dein Lande — audi der Hinweis von Jehle dürfte sich in erster-Linie auf die Beobach
tung ländlidicr Verhältnisse stützen —, werden ähnlidie Wahrnehmungen gemacht 
worden sein. Bereditigen sie zu dem Urteil, daß die durdi den Erlaß herbeigeführte 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Fürsorgeempfänger letzten Endes über
flüssig gewesen sei? Die Frage kann angesidits der überwältigenden Zahl völlig 
gegenteiliger, nicht nur auf großstädtisdie Verhältnisse beschränkter Wahrnehmungen 
mit reinem Gewissen verneint werden. Im übrigen ist die Tatsache, daß sich einer 
nicht beschwert, noch kein Beweis dafür, daß es ihm gut geht; ich erinnere midi 
daran, daß sdion einmal in der Zeit vor der Madilergreifung die völlig unmöglich er
scheinende geringe Höhe der Richtsätze in einem gewissen Gebiete Deutsdilands damit 
verteidigt worden ist, Beschwerden lägen nicht vor, und es würden, sogar kaum An
träge auf Gewährung öffentlidier Fürsorge gestellt. Im § 2 Abs. 1 unserer Reichs
grundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlidien Fürsorge — die Denkart 
und das Verantwprtungßbewußtsein, das diese Grundsätze beseelt, hält auch heutiger 
Betrachtung im großen Zuge noch durchweg stand — findet sich der eindrucksvolle, 
vielleicht wichtigste, erst kürzlich von dem Reichsgericht in einem Urteil über die 
Pflichten des in der öffentlichen Fürsorge tätigen Beamten angewandte Saß: „Die 
Fürsorge muß rechtzeitig einseßen; sie ist nicht von einem Antrag 
a b h ä n g i g.“ Die Landräte und Oberbürgermeister, der Deutsche Gemeindetag und 
seine Arbeitsgemeinschaften für Wohlfahrtspflege und ihnen folgend die zuständigen 
Reichsministerien haben wahrhaft nach diesem Satze gehandelt. Es muß, ohne damit 
eine richtige und deshalb an und für sich selbstverständliche Haltung über Gebühr 
betonen zu wollen, dodi für die spätere Betrachtung klar herausgestellt werden, daß 
die durdi den Erlaß erreidite Verbesserung der Leistungen der öffentlidien Fürsorge 
in erster Linie der Initiative der Gemeinden und Gemeindeverbände zuzuschreiben ist. 
Sie haben sidi der Mensdien angenommen, die im wesentlichen auf ihre Hilfe, auf 
ihr Verständnis und auf ihr Entgegenkommen angewiesen sind, sie haben ständig mit 
Sorgfalt — audi ohne Antrag und ohne Beschwerde — die Entwicklung ihrer wirt- 
sdiaftlidien Lage beobadit’et, sie haben sidi durch die fast ausnahmslos anzutreffende 
Bescheidenheit dieser Volksgenossen, die sie davon abgehalten hat, im Kriege For
derungen zu ihrem persönlidien Vorteil zu stellen, nicht täusdieü lassen. Sie haben 
an Stelle dieser Volksgenossen mit Nadidrudc „beantragt“, daß etwas für-sid, ge
schehen müsse, das ihre wirtschaftliche Lage crträglidier gestalte. Diese Bemühungen
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sind von allen mit Fürsorgefragen befaßten Dienststellen der Partei, der NSV., DAF. 
und namentlich auch der Kanzlei des Führers, wie hier mit besonderem Dank hervor- . 
zuheben ist, nachdrücklichst und warmen Herzens unterstügt worden, so daß der 
Reichsminister des Innern und der Reichsarbeitsminister in dem Augenblick, in. dem 
ihr Entwurf zur Beratung mit . den für die Finanzen, den Arbeitseinsag, die Preis
bildung, die Wirtschaft und die Propaganda zuständigen Obersten Reichsbehörden 
gestellt werden konnte, starke Helfer zur Seite hatten.

Gleichwohl bedurfte es noch längerer sdiwicriger Verhandlungen, bis alle Fragen 
über die Auswirkungen des Erlasses auf die verschiedensten Gebiete soweit geklärt 
werden konnten, daß er zur Herausgabe reif war. Eine so umfassende Maßnahme, 
wie sie der Erlaß mit Rücksicht auf die Zahl der von den Bezirksfürsorgeverbänden 
in offener Fürsorge zu„ unterstügenden Personen und die von dem Erlaß zu er
wartende Vermehrung ihrer Mittel darstellt, berührt naturgemäß grundsäglidie Fragen 
des Arbeitseinsatzes und der Preispolitik. Die Berührung mit diesen Fragen ist mehr
fach in der Fassung des Erlasses zu erkennen, namentlidi in seinen Vorschriften 
über die sogenannte Auffanggreuze. Aber lebten Endes entschied doch bei allen 
Stellen, die, wie es trog allen Verständnisses für die schwierige Lage der Fürsorge
empfänger ihre Pflicht war, die Auswirkungen der beabsichtigten Maßnahme auf 
ihr besonderes Gebiet zu beachten hatfen. die Überzeugung, daß es der Billigkeit ent- 
spredie, im Rahmen der Verbesserungen, die mehrere Gruppen von wirtschaftlidi 
schwachen Volksgenossen während der lebten Jahre, audi mitten im Kriege, in ihren 
Einkommensverhältnissen erfahren hatten, auch den wirtschaftlidi schwächsten Teil 
der Bevölkerung, die Fürsorgeempfänger, die es deshalb wohl mit am nötigsten hatten, 
nicht leer ausgehen zu lassen. Hierbei hatte man namentlich die Verbesserungen 
im Auge, die letzthin mehrfadi auf dem Gebiete der Sozialversicherung geschaffen 
wurden. Wie diese, die in ihrem finanziellen Ausmaße die in Betracht kommende 
finanzielle Auswirkung der auf dem Gebiet des Fürsorgewesens beabsichtigten Neu
regelung weit übertroffen hatten, ohne Störungen der Preispolitik möglidi waren, so 
brauchte nach dieser Erfahrungsprobe audi von der finanziell weniger bedeutsamen 
Maßnahme in der öffentlidien Fürsorge eine Gefährdung der Preispolitik nidit be
fürchtet zu werden. Diese Überlegungen haben sich bei der Durdiführung des Er
lasses — die neun Monate seiner Geltung reidien insoweit völlig aus — durdiweg 
als richtig erwiesen. Aber auch ein ailgemeinpolitisdier Gesiditspunkt hat es den 
mit Rücksicht auf die besondere Seite ihres Aufgabengebietes zur sorgfältigsten 
Prüfung verpflichteten Stellen erleichtert, ihre Zustimmung zu dem Erlaß zu geben: 
Handelte es sich doch bei der durch den Erlaß erstrebten Verbesserung der Leistungen 
der öffentlichen Fürsorge um die Wiedergutmachung eines Schadens, den die Für
sorgeempfänger in den Notzeiten des legten Jahres vor der Machtergreifung durch 
die allgemeine Senkung der Fürsorgerichtsäge erlitten hatten. Die gleiche Über
legung, die zur Verbesserung der Leistungen auf dem Gebiete der Sozialversicherung 
geführt hatte, war auch gegenüber den Fürsörgempfängern am Plage. Es wäre eiue 
Ungerechtigkeit gewesen, sie bei der Wiedergutmachung der den wirtschaftlich 
schwachen Volksgenossen in der Systemzeit zugefügten Schäden nicht zu berück
sichtigen.

Die öffentliche Fürsorge ist nur in ihrem großen Rahmen durch zwingende reichs- 
recktlichc Vorschriften geregelt. Sie enthalten, wenn man von der um ein weniges 
eingehender geregelten Frage des Rückersages der Fürsorgekosten durch den Unter- 
stügten und Drittverpflichtete sowie einigen Sondergebieten absieht, im wesentlichen 
nur Bestimmungen über die Zuständigkeit, die Zusammenarbeit zwischen den Be
hörden sowie den Lastenausgleich von Fürsorgeverband zu Fürsorgeverband. Sie be
schränken sich damit auf die Reglung des Verhältnisses der Behörden zueinander. 
Das Verhältnis zwischen Behörde und Mensch, die menschlich bedeutsamste und 
deshalb audi in allgemeiupolitischer Hinsicht wichtigste, aber zugleich auch leben
digste Seite ihres Wesens, das Anwendungsgebiet des sogenannten materiellen Für- 
sorgereuiL», isi im Reichsrccht nur durch meist sehr allgemein gehaltene Grundsäge 
und Richtlinien geregelt. Glcidiermaßen ist im wesentlidien das Ausführungsrecht 
der Länder sowie — für die Alpen- und Donau-Reichsgaue sowie das Sudetenland — 
des Reidis gestaltet. Wenn dem Fürsorgebeamten kein anderes Werkzeug zur Ver-

55



fiigung stände als lediglich dieses nur die behördliche Technik eingehender regelnde, 
im übrigen aber allgemein gehaltene Reichs- und Landesrecht, so wüßte er noch nicht, 
wie er seiner Aufgabe, dem hilfsbedürftigen Menschen durch die Tat zu helfen, ge
recht werden »könnte. Hier tritt nun das in Selbstverwaltung gestaltete kommunale 
Fürsorgerecht auf den Plan. Seit jeher und bis auf den heutigen Tag ist die ins 
einzelne gehende Regelung der Durchführung der öffentlichen Fürsorge, also des 
Verhältnisses zwischen Behörde und Mensch, der Selbstverwaltung der Gemeinden 
überlassen. Diese Teilung der Aufgaben zwischen Staat und .Gemeinde hat sich in 
Deutschland auf das beste bewährt. Die überragende Güte des deutschen Fürsorge
wesens, die noch vo*t keinem anderen Staate erreicht oder übertroffen worden ist, 
hinter der aber fast alle Staaten, auch solche mit sonst guten Einrichtungen der 
inneren Verwaltung, ganz erheblich zurückstehen, ist allein und ausschließlich eine 
Frucht der Selbstverwaltung. Nur die Freude an einer Arbeit, die auf einem mensch
lich, politisch und finanziell so wichtigen Gebiete, wie es die öffentliche Fürsorge in 
all ihren Zweigen und in so vielgestaltiger Weise darstellt, in Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung zu leisten war, und der Stolz auf die Erfolge dieser Arbeit haben 
jene Entwicklung ermöglicht. Sie haben diese Arbeit vor einer Erstarrung bewahrt, 
die bei einer bis ins einzelne gehenden zentralen Lenkung unausbleiblich gewesen 
wäre, sie haben ihr das lebendige Leben erhalten, das unermüdliche Suchen nach 
Verbesserung der Leistung und damit die vorwärts stürmende Initiative. Auch der 
Erlaß ist, wie bereits betont wurde, ein Erfolg dieser Initiative, der um so höher zu 
bewerten ist, als er nur auf hiudernisreichem Wege schließlich erreicht werden konnte. 
D e s h a 1 b , in Anerkennung der Leistungen der Selbstverwaltung und im Vertrauen 
auf die bisher bewiesene Sicherheit und Erfahrung bei der Regelung der in Selbst
verwaltung zu lösenden Fragen des Fürsorgewesens, bemüht sich der' Erlaß auch 
wiederum, die durch die Selbstverwaltung gezogenen Grenzen zu achten und nur solche 
Dinge zentral zu regeln, die dieser zentralen Regelung unbedingt bedürfen und 
deren zentrale Regelung lediglich und ausnahmsweise aus diesem Grunde von den 
Gemeinden auch selbst dringend gewünscht worden ist.

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, daß der Erlaß, wenn auch bei den 
Verhandlungen im Schoße der Ministerien die Frage eines Diktats der Richtsätze ihrer 
Höhe nach keine geringe Rolle gespielt hat, schließlich doch davon abgesehen hat, 
diesen Weg zu beschreiten. Dafür erscheint in dem von der Festsetzung der neuen 
Richtsätze und ihrer Angleichung innerhalb eines einheitlichen Wirtschaftsgebiets 
handelnden Teile des Erlasses der Sag: „Die regelmäßig stattfindenden Besprechungen 
der von dem Deutschen Gemeindetag eingerichteten Arbeitsgemeinschaften für Wohl
fahrtspflege werden, wie schon seither, Gelegenheit geben, eine Verständigung über 
die Angleichung vorzubereiten.“ Die Aufnahme dieses Sages in den Erlaß hat eine 
kommunalpolitische Bedeutung. Die Arbeitsgemeinschaften leisten auf dem Gebiete 
der öffentlichen Fürsorge ausgezeichnete Arbeit. Ihr Wirken ist echte Selbstverwaltung. 
Sie 6orgen dafür, daß e« in der öffentlichen Fürsorge lebendig bleibt, daß der Austausch 
der Erfahrungen im Fluße bleibt und daß in selbständiger und selbstverantwortlicher 
Arbeit d’i 'inheitliche Linie des Handelns gefunden wird. Die Ergebnisse ihrer Arbeit 
überzeugen, weil sie im gemeinsamen Rate der besten, an der unmittelbaren Front 
der kommunalen Praxis wirkenden Sachverständigen gefunden werden. Sie schaffen 
deshalb die Überzeugung und innere Bereitschaft, die eine freudige Gefolgschaft 
sichern. Nach dem Sinn des Erlasses sollte es in erster Linie Aufgabe der Ar
beitsgemeinschaften sein, den nach den Richtlinien des Erlasses richtigen Richtsag 
zu finden. Sie haben diese Aufgabe durchweg schnell, geschickt und überzeugend 
gelöst. Sie haben damit das Verdienst errungen, daß wir auf dem Wege zur Schaffung 
gerechter und möglichst einheitlicher Fürsorgerichtsäge einen erheblichen Schritt 
vorwärts getan haben. Dieser Erfolg ist auch von den Regierungspräsidenten und 
den Reichsstatthaltern sowie von den Ministerien der Länder je nach dem Grade ihrer 
bei der Festsegung der Richtsäge gegebenen Zuständigkeit anerkannt worden. Sie 
haben sich in berechtigtem Vertrauen auf die Ergebnisse der Beratungen der Arbeits
gemeinschaften von Eingriffen im Aufsicht6wege oder von einer die Vorschläge der 
Arbeitsgemeinschaften außer acht lassenden Handhabung der ihnen kraft Geseges 
zustehenden Befugnis zur Festsegung der Richtsäge durchweg ferngehalten. Sie
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haben darüber hinaus vielfach die Wirkungsmöglichkeiten der Arbeitsgemeinschaften 
dadurch unterstügt, daß sie den Bezirksfürsorgeverbänden die Annahme der von 
den Arbeitsgemeinschaften vorgesdilagenen Richtsätze noch besonders empfohlen, 
zum Teil sogar zur Pflicht gemacht haben. Diese gute, die wahren Absichten des 

p Erlasses mit Sicherheit erkennende Mitarbeit der Aufsichtsbehörden sei hier besonders 
hervorgehoben. Auch sonst haben die Aufsichtsbehörden in ihrer Mitarbeit bei der 
Durchführung des Erlasses ein Interesse gezeigt, das über das bisher auf dem Gebiete 
des Fürsorgewesens übliche Maß weit hir.ausgegangen ist. Auch diese Belebung 
der Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und Gemeinden ist ein wohl zu 
vermerkender Erfolg des Erlasses.

n.
Die nachstehende Behandlung von Einzelfragen und sonstigen Bemerkungen folgt 

dem Aufbau des Erlasses.
1. Zum Abschnitt 1 Abs. 1: In den neuen Richtsatz einzubeziehen sind nur der 

notwendige Bedarf an Nahrung, Beleuchtung, Kochfeuerung« Instandhaltung der Klei
dung, der Wäsche und des Schuhwerks, Reinigung und kleinere Bedürfnisse. Diese 
Beschränkung des Inhalts des Richtsatzes bedeutet eine Änderung des § 6 Abs. 2 
Satz 1 FV. Nach dieser Vorschrift waren Richtsätze für die Bemessung des Lebens
unterhalts im Sinne des § 6 Abs. 1 Buchst, a RGS. festzusetzen. Er umfaßt im Gegen
satz zum Inhalt des neuen Richtsatzes auch die Unterkunft und die Neuanschaffung 
von Kleidung, wozu im Sinne des § 6 Abs. 1 Buchst, a RGS. auch Wäsche und Schuh
werk gehören. Die Vorschrift des Erlasses über den Inhalt des neuen Richtsatzes deckt 
sich mit den für die Alpen- und Donau-Reichsgaue sowie das Sudetenland erlassenen 
reichsrechtlichen Durchführungsbestimmungen zur FV. und den RGS. Ihre Fassung 
ist unter Verzicht auf die Worte „Unterkunft“ und „ Pflege“ wörtlich der Abhand
lung des verstorbenen Oberbürgermeisters von Hagen i. W., Cuno, über die Richt
sätze der öffentlichen Fürsorge entnommen (vgl. S. 36 der Abhandlung)6). Zum ehren
den Angedenken dieses wohl besten Kenners der Richtsatzfragen sei dies hier be
sonders hervorgehoben. Der neue Richtsatz darf nur die in dem Erlaß ausdrücklich 
genannten Teile des Lebensunterhalts berücksichtigen. Deshalb ist es nicht zu
treffend, wenn Jehle ZfH. Seite 15 1. Sp. ausführt, es handle sich in dem Erlaß ebenso 
wie im § 6 Abs. 1 Buchst, a RGS. nur um eine beispielsweise, nicht erschöpfende Auf
zählung von Teilen des Lebensunterhaltes. Jehle berichtigt sich jedoch einige Sätze 
später selbst durch die Klarstellung, daß die von § 6 Abs. 1 Buchst, a RGS. ab
weichende Fassung des Erlasses nur im Sinne einer ausschließlichen Aufzählung 
gedeutet werden könne. Somit sind alle Bedürfnisse der Hilfsbedürftigen, die in der 
Vorschrift des Erlasses über den Inhalt des neuen Richtsatzes nicht aufgezählt sind, 
neben der gemäß dem Richtsatz bemessenen laufenden Unterstützung durch besondere 
Leistungen (Nebenleistungen) zu befriedigen- In der letzten Sitzung der Vorsitzenden 
der Arbeitsgemeinschaften für Wohlfahrtspflege des Deutschen Gemeindetages ist die 
Frage erörtert worden, ob es sich empfehle, für einen wichtigen Nebenbedarf, die 
Neuanschaffung von Kleidung, Wäsche und Schuhwerk, einen laufenden monatlichen 
Zuschuß in bestimmter Höhe zu gewähren, wie es nach dem Bericht der Wohlfahrts
woche 1942 S. 76 z. B. in den Städten der Grafschaft Bentheim geschieht (2,50 RM für 
Eheleute, 2 RM für Alleinstehende und 1,50 RM für ein Kind). Von der Aufstellung 
eines solchen „Nebenrichtsatzes“ wurde jedoch allgemein abgeraten, weil der Bedarf 
bei den einzelnen Hilfsbedürftigen nach Art und Zeitablauf sehr unterschiedlich auf
trete und sich daher für eine richtsatzmäßige Erfassung wenig eigne. Nach Cuno S. 37 
hat auch die Erfahrung gezeigt, daß das System des Nebenrichtsatzes fiir Kleidung, 
Wäsche und Schuhwerk im Ergebnis doch mehr Kosten verursacht, namentlich, weil 
nicht zu vermeiden ist, daß die Bedarfsstücke bei dringendem Bedarf trotz der Ab
geltung gewährt werden müssen.

•) Aufbau und Ausbau der Fürsorge, Veröffentlichungen des Deutschen Vereins für öffent
liche un’< private Fürsorge, lieft 19, 2. Auflage 1933. Dieses aufschlußreiche, eine Fülle prak
tischer Erfahrungen verwertende und von einer umfassenden Kenntnis des kommunalen 
Fürsorgerechts zeugende Werk bat auch heute noch größte Bedeutung.
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Durch die zwingende Vorschrift, daß der neue Richtsatz nur die aufgezählten Teile 
des notwendigen Lebensunterhalts berücksichtigen darf, im Verein mit dem Verbot 
einer Berücksichtigung des örtlich am stärksten schwankenden Bedarfs für die Unter
kunft ist nunmehr eine zuverlässige.Grundlage für die Vergleichbarkeit der Richt
sätze untereinander geschaffen worden. Es ist damit, um mit den Worten des Erlasses 
zu sprechen, der Weg dafür frei geworden, „die Richtsätze untereinander zu ver
gleichen, um so beurteilen zu können, ob sie für den notwendigen Lebensunterhalt, 
ausreichen“. Das Statistische Reichsamt hat den Auftrag erhalten, wie auch in 
früheren Jahren, eine Übersicht über die neuen Richtsätze mit erläuternden Aus
führungen aufzusteilen. Die Erhebungen sind bereits im wesentlichen abgeschlossen. 
Die Übersicht wird somit voraussichtlich in wenigen Wochen erscheinen können. Erst 
dann wird es möglich sein, über die bisher schon befriedigenden Beobachtungen hin
aus zu einem abschließenden Urteil zu gelangen.

2. Zum Abschnitt 1 Abs. 2: Der Bedarf für die Unterkunft ist nach dem Erlaß 
durch eine Nebenleistung, zu decken. Wohnt der Hilfsbedürftige nicht teuerer, als es 
seiner besonderen Lage entspricht, so ist sein Beuarf für die Unterkunft in Höhe 
seiner tatsächlichen Aufwendungen zu berücksichtigen. Wohnt er teuerer, so sind 
seine tatsächlichen Aufwendungen solange als Bedarf zu berücksichtigen, als es ihm 
„auch bei gutem Willen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, durch einen Wohnungs
wechsel oder auf andere Weise (Abvermieten usw.) die Kosten zu senken“. Der Erlaß 
untersdieidet hiernach zwei Voraussetzungen, einmal die Möglichkeit und sodann die 
Zumutbarkeit einer Senkung der Kosten auf den beispielsweise angegebenen Wegen, 
über beiden 6teht die Forderung, daß der Hilfsbedürftige guten Willens sein müsse. 
Das Mögliche richtet sich allein nach der tatsächlichen Lage, d. h. danach, ob eine 
billigere Wohnung zur Verfügung 6telit, ob überhaupt abvermietet werden kann usw. 
Insoveit kommt auch die Möglichkeit in Betracht, die eigene Wohnung aufzugeben 
und im Haushalt von Verwandten oder Freunden eine Unterkunft zu finden, sofern 
diese bereit und in der Lage sind, Unterkunft zu gewähren. Im Rahmen dieses 
Möglichen kann auch ein Ortswechsel liegen, insbesondere, wenn die unter den 
heutigen Verhältnissen allerdings nur selten gegebene Möglichkeit vorliegt, in einem 
Heim unterzukommen, und dieses Heim außerhalb des bisherigen Wohnortes liegt. 
Die Forderung des guten Willens gilt nicht für das Zumutbare, wenn auch für 
dieses in erster Linie, sondern auch für das Mögliche: Der Hilfsbedürftige muß sich 
selbst mit allen Kräften darum bemühen, eine billigere Unterkunft zu finden. Es 
sind durchaus Fälle denkbar, in denen nicht die Behörde, sondern nur der Hilfs
bedürftige selbst zum Ziele kommen kann, z. B. wenn es sich um die Herstellung der 
Bereitschaft von Verwandten oder Freunden handelt, Unterkunft zu gewähren. Die 
Frage des bei gutem Willen Zumutbaren ist nach den Grundsätzen des nationalsozia
listischen Staates zu beurteilen, nach der Forderung „Gemeinnutz geht vor Eigen
nutz“. Der Wohnraum ist in Deutschland aus den verschiedensten Gründen knapp 
geworden. Vordringlich ans bevölkerungspolitischen Gründen, die letzten Endes allen 
anderen Gesichtspunkten vorangehen, wird gefordert werden müssen, daß kinder
reiche Familien und junge Ehepaare geeigneten Wohnraum finden. Diese Forderung 
wird der allein lebende Mensch oder das allein lebende alte Ehepaar verstehen müssen. 
Jedenfalls aber kann nicht hingenommen w'erden, daß es ihnen überhaupt nur durch 
Inanspruchnahme öffentlicher Mittel möglich ist, weiterhin einen Wohnraum über 
ihren Bedarf hinaus besetzt zu halten und nicht für die heranwachsende Generation 
freizumachen. Diese klare Lage läßt es vertretbar erscheinen, im einzelnen Falle 
Einschränkungen, die Aufgabe gewisser Bequemlichkeiten, den Verzicht auf die 
eigene Wohnung, Ortswechsel usw. noch für zumutbar zu halten. Die Erinnerung 
daran, daß andere im Kriege noch weit größere Opfer bringen müssen, wird hier 
helfen können.

Ist cs nach diesen Grundsätzen im einzelnen Falle möglich und zumutbar, die 
Kosten für die Unterkunft zu senken, so darf die Nebenleistung für die Unterkunft 
nur nach den Kosten bemessen werden, die durch die billigere Unterkunft entstehen 
würden. Diese Maßnahme ist weit weniger unter dem Gesichtspunkt der Kosten-
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ersparnis, als vielmehr unter demjenigen der Freimachung von Wohnraum zu be
trachten, die durch die Inanspruchnahme der billigeren, weil kleineren Wohnung, 
durch Abvermieten usw. stets erreicht wird. Hier nach wie vor eine höhere Neben
leistung für die Unterkunft zu gewähren, wäre weit weniger ein Verstoß gegen die 
Grundsätze einer sparsamen Bewirtschaftung öffentlicher Mittel, als vielmehr ein Zu
widerhandeln gegen bevölkerungspolitische und wohnungspolitische Forderungen.

Die Fälle, in denen eine billigere Unterkunft zwar möglich, aber nicht zumutbar 
ist, werden nach diesen Grundsätzen nur ausnahmsweise gegeben sein. Es wird sich 
hierbei nur um Menschen handeln können, die sich irgendwie in einem gewissen Maße 
durch ihre Lebensarbeit um die Allgemeinheit verdient gemacht haben und die man 
deshalb vor härteren Eingriffen in ihre Art, zu leben, bewahren soll. Vielfach ist für . 
diese Menschen, denen gegenüber eine solche Rücksicht am Platze ist, ihre größere 
Wohnung das einzige, das ihnen aus schuldlos verlorenen glücklicheren Tagen noch 
verblieben ist. Zu den hier zu bevorzugenden Personen gehören auch kinderreiche 
Mütter. Daß man Eltern, alleinstehende Väter oder Mütter, deren Söhne in diesem 
Kriege gefallen sind, rücksichtsvoll behandelt und ihnen Einschränkungen in ihrem 
bisherigen Bedarf an Unterkunft nicht zumutet, ist selbstverständlich.

Bei der Bewertung dieser Ausführungen bitte ich jedoch, das Mögliche nicht über 
dem Zumutbaren zu vergessen. Mit anderen Worten: Eine Senkung oder von vorn
herein geringere Bemessung der Nebenleistüng für die Unterkunft aus Gründen der 
Zumutbarkeit darf überhaupt erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn das 
Mögliche nach der tatsächlichen Lage einwandfrei feststeht.

Unzulässig ist e.> für'die Bemessung des Bedarfs für die Unterkunft Sätze festzu
setzen mit der Maßgabe, daß sie nicht überschritten wrcrden dürfen. Dies verstößt 
gegen die Vorschrift des Erlasses, wonach die tatsächlichen Aufwendungen solange als 
Br darf zu berücksichtigen sind, als eine Senkung der Kosten auch bei gutem Willen 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Es würde damit wieder der Zustand herbei- 
gefül^rt werden, der vor dem Erlaß bestanden hat und durch den Erlaß beseitigt 
werden soll: Der Hilfsbedürftige, der seine Aufwendungen für die Unterkunft beim 
besten Willen nicht senken kann, wäre bei einer Unterstützung, deren Bemessung 
diese tatsächlichen Aufwendungen nicht voll berücksichtigt, wiederum genötigt, die 
für den Lebensunterhalt außer der Unterkunft bestimmte Unterstützung zum Teil für 
die Unterkunft zu verwenden und damit seine übrigen Bedürfnisse, insbesondere die 
Nahrung, über das den Hilfsbedürftigen sonst zugemutete Maß hinaus einzuschränken. 
Dagegen ist nichts dagegen einzuwenden, Sätze für die Beurteilung der Frage aufzu
stellen, ob die tatsächlichen Aufwendungen „das dem Hilfsbedürftigen nach der 
besonderen Lage seines Falles zuzubilligende Maß nicht überschreiten“ (Abschnitt 1 
Abs. 2 Satz 2). Hierbei ist unter der besonderen Lage des Falles nicht etwa das je
weilige Einzelschicksal zu verstehen, es ist vielmehr die Lage gemeint, in der sich ein 
Volksgenosse schlechthin befindet, der ohne die Hilfe der öffentlichen Fürsorge nicht 
leben kann und der deshalb Einschränkungen hinnehmen muß, die sich ein aus eigener 
Kraft Lebender nicht aufzuerlegen braucht. Solche Sätze sind aus doppeltem Grunde 
zweckmäßig. Einmal vereinfachen sie die Verwaltung, denn tatsächliche Aufwen
dungen, die den Satz nicht überschreiten, können ohne weitere Überlegung als Bedarf 
berücksichtigt werden. Sodann sichern sie die Wahrung des Grundsatzes, daß öffent
liche Mittel nicht dazu verwendet werden dürfen, einen Hilfsbedürftigen in die Lage 
zu versetzen, einen Wohnraum in Anspruch zu nehmen, dessen Beschränkung ihm bei 
gutem Willen möglich und zumutbar ist. Denn tatsächliche Aufwendungen, die den 
Satz überschreiten, nötigen den Sachbearbeiter, die Frage der Möglichkeit und Zumut
barkeit einer Senkung dieser Kosten genauestens zu prüfen und damit zugleich um 
die Freimachung von Wohnraum bemüht zu sein. Die von Stettin festgesetzten 
„Höchssätze für die Unterkunft“ und die „Höchstmietbeihilfen“ in den Vorschlägen 
der Westfälischen Arbeitsgemeinschaft für Wohlfahrtspflege des Deutschen Gemeinde
tages haben nach dem Bericht der Wohlfahrtswoche 1942 S. 52, 81 u. 82 die Bedeu
tung solcher für zulässig und zweckmäßig zu haltenden Sätze. Nur sollte dabei die 
Bezeichnung „Höchstsätze“ vermieden werden, damit nicht das Mißverständnis ent
steht, diese Sätze dürften überhaupt nicht oder im Regelfälle nicht überschritten
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werden. Mit Recht w.eist die Wohlfahrtswoche hierauf hin. Vielleicht ist die Bezeich
nung HU-Satz (Hilfsbedürftigen-Unterkunfts8atz) zu empfehlen. Der Satz wäre für 
die allgemeine Fürsorge, die gehobene Fürsorge und die Kleinrentnerhilfe ent
sprechend zu staffeln (HU-Satz I, II und III). Der nicht zu leugnenden Gefahr, daß 
die HU-Sätze in der Praxis als Höchs{sätze angewendet werden, ist durch ent
sprechende Klarstellung ihrer Bedeutung im kommunalen Fürsorgerecht und sorg
fältige Überwachung ihrer Handhabung zu begegnen.

Die in der letjten Sitjung der Vorsitjenden der Arbeitsgemeinschaften für 
Wohlfahrtspflege des Deutschen Gemeindetages auf Anregung von Senator Martini 
erörterte Frage, ob und inwieweit es dem Hilfsbedürftigen zuzumuten ist, den über 
den HU-Satz hinausgehenden Bedarf für die Unterkunft aus anrechnungsfreiem Ein
kommen zu decken, ist eine Unterfrage der allgemeinen Frage, ob und inwieweit es 
zulässig ist, mit Rücksicht auf besonders hohes Einkommen aus anrechnungsfreien 
Bezügen die Unterstütjung zu kürzen. Auf sie wird daher bei Erläuterung der Auf
fanggrenze eingegangen werden (vgl. S. 68/69).

In diesem Zusammenhang ist auf § 3 der Fünften VO. über Mietbeihilfen vom 
30. 3.1942 (RGBl. I S. 152)7) zu verweisen. Nach dieser Vorschrift kann, soweit die 
Kreismietbeihilfe fürsorgerechtliche Hilfsbedürftigkeit voraussetjt, an ihrer Stelle 
eine fürsorgerechtliche Mietbeihilfe gewährt werden. Dies bedeutet eine Verein
fachung der Verwaltung, denn bisher mußte in den Fällen, in denen die Kreis
mietbeihilfe zur Deckung des fürsorgerechtlichen Bedarfs für die Unterkunft nicht 
ausreichte, noch eine zusätjliche fürsorgerechtliche Mietheihilfe gewährt werden. Es 
mußten also für denselben Zweck zwei Zahlungen geleistet werden, von denen die 
eine an den Hilfsbedürftigen oder an den Vermieter, die andere an clie Steuerbehörde 
ging. In diesen Fällen kann nunmehr die zur Deckung des Bedarfs für die Unter
kunft insgesamt notwendige Unterstütjung durch eine ausschließlich an den Hilfs
bedürftigen oder an den Vermieter auszuzahlende fürsorgerechtliche Mietbeihilfe ge
währt werden. Allerdings ist darauf zu achten, daß der Teil der fürsorgerechtlichen 
Mietbeihilfe, der an die Stelle der Kreismietbeihilfe getreten ist, von dem Mieter 
nicht zurückzuerstatten ist; § 3 a. a. 0. schreibt dies ausdrücklich vor. Für die 
Reichshauptstadt hat der RMdl. das vereinfachte Verfahren bereits vor der VO- vom 
30. 3. 1942 zugelassen.

3. Zum Abschnitt 1 Abs. 3: Guno sagt auf S. 81 seiner Abhandlung: „Es zeigt sich 
die außerordentliche Schwierigkeit, durch eine allgemeine Regel die ungeheuere 
Mannigfaltigkeit des Lebens zu erfassen.44 Dieser Satz ist der Stoßseufzer nach der 
Schilderung der sehr unterschiedlichen Methoden, die dazu dienen sollen, beim Zu
sammenleben Hilfsbedürftiger und Verdienender in einer nach den Grundsätzen der 
Familiennotgemeinscjiaft zu beurteilenden Familiengemeinschaft die gerechte Unter
stützung für den Hilfsbedürftigen oder, was dasselbe bedeutet, das zumutbare Maß 
der Leistung des Verdienenden an den Hilfsbedürftigen zu ermitteln. In Erkenntnis 
dieser Schwierigkeit hat der Erlaß bei seinen Vorschriften über die Richtsätze für den 
Haushaltsvorstand und die Haushaltsangeliörigen auch nur einen Tatbestand (Grund- 
Tatbestand) im Auge, der in allen Teilen reinen fürsorgerischen Charakter zeigt, daher 
zweifelsfreier fürsorgerechtlicher Beurteilung zugänglich ist und dessen Regelung sich 
deshalb auch vorzüglich dafür eignet, die Grundlage für die Beurteilung aller anderen, 
abweichend gestalteten Tatbestände zu bilden, eine Wahrheit, die im kommunalen 
Fürsorgerecht nicht immer beachtet wird, deren Nichtbeachtung aber die wesent
lichste Ursache dafür ist, wenn unverhältnismäßig hohe und deshalb nicht mehr ver
tretbare Unterstützungen errechnet werden. Die in dem Erlaß geforderten Richtsätze 
a bis c haben ausschließlich und allein die als Familiennotgcmeinschaft zusammen 
lebende Familiengemeinschaft im Auge, deren Mitglieder sämtliche über keinerlei 
Einkommen verfügen und deshalb in vollem Umfange auf die Hilfe der öffentlichen 
Fürsorge angewiesen sind. Die Worte im Abschnitt 1 Absi 3 Buchst, b und c „im 
Haushalt des unterstützten Haushaltsvorstandes44 stellen dies in Verbesserung 
der für die Alpen- und Donau-Rcichsgaue und das Sudetenland geltenden Fassung aus-

7) DZW. XVIII S. 19.
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drücklich klar, es handelt sich also bei dem Worte „unterstützten,“ nicht, wie 
zunächst vereinzelt angenommen worden ist, um eine absichtslose Fassung.

Da der Erlaß darauf verzichtet, RM-Beträge für die Richtsätze zu nennen, ist das 
Entscheidende in seinen Vorschriften über die Gestaltung der Richtsätze die Fest
setzung des Verhältnisses zwischen dem Richtsatz für den Haushaltsvorstand und den 
Richtsä^en für die Haushaltsangehörigen. Bei den Vorverhandlungen ist auch ge
prüft worden, ob für diese Festsegung etwa die Umrechnungsskalen der von dein 
Statistischen Reichsamt bei der Erhebung von Wirtschaftsrechnungen in Familien
haushalten angewandten Vollpersonenrechnung zu übernehmen waren. Diese Um- 
rechnüngsskalen (Verhältnis des Verbrauchs der einzelnen Haushaltsmitglieder zu 
dem Verbrauch der Einheit „Vollperson“) sind für die Ernährung und für die 
sonstigen Lebensbedürfnisse verschieden. Die erste Skala gliedert sich in drei (9., 10. 
bis 14., 15. Lebensjahr), die zweite iu fünf Altersstufen (5., 6. bis 9., 10. bis 14., 15. bis 
19., 20. Lebensjahr), die legte Altersstufe beider Skalen unterscheidet außerdem 
noch zwischen männlichen und weiblichen Haushaltsmitgliedern (Vollpersonenanteil 
der weiblichen Haushaltsmitglieder 90 v. IL). Die Übernahme dieser stark ge
gliederten Umrechnungsskalen für die Festsetjung der neuen Richtsäge hätte das 
bisher allgemein übliche Richtsagsystem grundlegend geändert und auch keineswegs 
vereinfacht. Der Erlaß hat deshalb hiervon abgesehen. Er hält grundsätjlich an 
der in langjähriger Erfahrung von den Gemeinden erprobten, den besonderen Be
dürfnissen des Fürsorgerechts allein gerecht werdenden und deshalb für das Fürsorge
recht auch allein richtigen Methode fest, Richtsätje nur für eine Bedarfsgruppe zu 
bilden, sie nach wenigen Altersstufen zu gliedern und hierbei einem Mitgliede der 
Familie, dem Haushaltsvorstand, im Verhältnis zu den übrigen Mitgliedern des 
Haushalts, den Haushaltsangehörigen, einen höheren Sag zuzubilligen, weil der 
Haushaltsvorstand die besonderen, aus der Haushaltsführung entstehenden und die 
ganze Familie betreffenden Kosten (Nebenkosten der Haushaltsführung) zu be
streiten hat. Welche Kosten dies im einzelnen sind, bedarf als eine allgemeine 
Erfahrung des Lebens keiner näheren Darlegung. Es genügt, zu wissen, daß sie da 
sind und je nach der Lebensart der Familie im einzelnen unterschiedlich gestaltet, 
aber doch regelmäßig und in übersehbarer Höhe auftreten. Indem der Erlaß somit 
die kommunalrechtliche Methode für die Gestaltung der Richtsätje grundsätjlich über
nommen hat, wurde sie jedoch hinsichtlich der Haushaltsangehörigen zugleich durch 
Einführung von nur zwei Altersklassen gegenüber der zum Teil vorhandenen 
größeren Zahl von Altersklassen vereinfacht. Die Altersgrenze von 16 Jahren 
wurde gewählt, um nicht von den übrigen reichsrechtlichen Richtsag-Systemen 
(FU-Recht usw.) abzuweichen. Das wesentlich Neue ist die Bindung der Bezirks
fürsorgeverbände an diese in dem Erlaß vorgeschriebene Gestaltung der Richtsätje 
und das in dem Erlaß angeordnete Verhältnis der beiden Richtsäge, für die 
hinsichtlich der Richtsätze für die Haushaltsangehörigen ein mäßiger Spielraum von 
10 v. H. des Richtsages für den Haushaltsvorstand belassen ist, innerhalb dessen die 
Bez.irksfürsorgeverbände nach freiem Ermessen den Richtsag festsegen können. Dies 
geschah in der Absicht, den Bezirksfürsorgeverbänden, die bisher niedrigere Richt
sätze für die Haushaltsangehörigen hatten — dies war die Regel —, die durch den 
Erlaß vorgeschriebene erhebliche Steigerung dieser Sätze zu erleichtern. Die Er
höhung der Richtsätze für die Haushaltsangehörigen durch den Erlaß ist im übrigen 
neben der Herausnahme des Anteils für den Bedarf an Unterkunft aus dem Richtsatz 
und die Überführung der Durchschnittsbevölkerung in die gehobene Fürsorge für die 
hilfsbedürftige Familie diejenige Maßnahme, der sie wohl in erster Linie die Ver
besserung ihrer wirtschaftlichen Lage verdankt.

Mehrfach ist bemerkt worden, daß der Erlaß keine Bestimmung über den Richt
sag für Hilfsbedürftige enthalte, die mit nicht hilfsbedürftigen Personen in einem 
Haushalt zusammen leben. Hier beginnt die von Cuno betonte außerordentliche 
Schwierigkeit, durch eine allgemeine Regel die ungeheure Mannigfaltigkeit dos Lebens 
zu erfassen. Ihre Überwindung wird, worauf ich besonders hinweisen möchte, da
durch erleichtert, daß man den schon gegebenen Rat beherzigt, bei der Ermittlung 
des Bedarfssage3 für die mit nicht hilfsbedürftigen Personen iu einem Haushalt als 
Familiennotgemeinschaft zusammen lebenden Hilfsbedürftigen von dem durch den Er-
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laß vorgeschriebenen Aufbau der Richtsätze für die völlig einkommenslose Familie aus
zugehen (sinngemäße Anwendung der Regelung des Grundtatbestandes auf einem ab
weichend gestalteten Tatbestand). Tut man dies, so ist im Falle des Zusammenlebens 
eines hilfsbedürftigen Haushaltsangehörigen mit einem nicht hilfsbedürftigen Haushalts
vorstand in Familiennotgemeinschaft zunächst festzustellen, ob dem Haushaltsvorstand 
nach seinem Einkommen zuzumuten ist, die Neberfkosten der Haushaltsführung auch 
für den hilfsbedürftigen Haushaltsangehörigen nach den Grundsäpeh der Familien- 
notgemeinschaft, in der sie ja zusammen leben, zu tragen. Kann d'^s bejaht werden, 
so gilt für den Bedarf des Haushaltsangehörigen der Richtsatz b oder c, je nachdem, 
ob er über oder unter 16 Jahre alt ist. Andernfalls muß ein höherer Bedarf an
genommen werden. Diese Erhöhung hätte bei einem Haushalt von zwei Personen 
etwa die Hälfte des Unterschiedes zwischen dem Richtsatz a und dem Richtsatz b 
oder c zu betragen. Ist in einer Familiennotgemeinschafl der Haushaltsvorstand, nicht 
aber der Haushaltsangehörige hilfsbedürftig (z. B. einkommenslose Witwe mit ver
dienender Tochter) und ist das Einkommen des Haushaltsangehörigen so hoch, daß 
ihm nach den Grundsätzen der Familiennotgcmeinschaft zugemutet werden kann, auch 
die Nebenkosten der Haushaltsführung für den Haushaltsvorstand zu tragen, so ist 
der Bedarf des Haushaltsvorstandes nicht nach dem Richtsatz a, sondern nach dem 
Richtsatz b festzustellen. Leben hilfsbedürftige Eltern im Haushalt des nicht hilfs
bedürftigen Sohnes, dem nach der Höhe seines Einkommens zugemutet werden kann, 
die Nebenkosten der Haushaltsführung auch für die Eltern zu tragen, so gilt für den 
Bedarf jeden Elternteiles der Richtsatz b, also nicht für den Vater der Richtsatz a und 
nur für die Mutter der Richtsat3 b (so auch Cuno, S. 42). Hat das nicht hilfsbedürftige 
Familienmitglied (Haushaltsvorstaud oder Haushaltsangehöriger) nach den Grund
sätzen der Familiennotgemeinschaft mehr zu leisten als nur den auf das hilfsbedürftige 
Familienmitglied entfallenden Teil der Nebenkosten für die Haushaltsführung, so ist 
selbstverständlich diese Mehrleistung bei Bemessung der Unterstützung nach dem 

. Richtsatz anzurechnen. In den angeführten Beispielen, in denen für den Bedarf der 
Richtsatz b gilt, würde also die richtsatzmäßige Unterstützung unter dem Betrage dieses 
Richtsatzes liegen müssen.

Sehr wichtig, aber auch recht schwierig ist die Beurteilung der Frage, in welchem 
Umfange nach den Grundsätzen der Familiennotgemeinschaft dem nicht hilfsbedürf
tigen Familienmitgliede zugemutet werden darf, aus seinem Einkommen zu den 
Kosten des Lebensunterhaltes des hilfsbedürftigen Familienmitgliedes beizutragen. 
Die Gemeinden, namentlich die größeren Städte, haben überwiegend hierfür Richt
linien aufgcstellt, die allerdings stark voneinander abweichen. Meist geht man so 
vor, daß von dem Einkommen des nicht hilfsbedürftigen Familienmitgliedes zunächst 
die Steuern, Soziallasten und Werbungskosten abgezogen werden. Von dem alsdann 
verbleibenden Betrag wird eine Summe ahgcseftt, die dem Familienmitglied für den 
eigenen Bedarf zu verbleiben hat. Diese Summe, ist entweder ein Mehrfaches des 
Richtsatzes mit oder ohne Anteil an dem Bedarf der Familie für die Unterkunft 

» (Teilung der Miete durch die Kopfzahl) oder ein fester Reichmarkbetrag. Von der 
üherschießenden Summe wird dann noch ein Teilbetrag dem Familienmitgliede be
lassen. Der Restbetrag stellt seine zumutbare Leistung an das hilfsbedürftige 
Familienmitglied dar. Die Höhe der sich nach diesen Richtlinien ergebenden zumut
baren Leistung kann bei vergleichbaren Tatbeständen auch unter Berücksichtigung 
der örtlich abweichenden Verhältnisse sehr unterschiedlich sein. Die Wohlfahrts
woche 1942 S. 94 berichtet über Abweichungen bis zum Zehnfachen, so daß in einem 
vergleichbaren Falle ein hilfsbedürftiges Familienmitglied in einer Gemeinde noch 
eine Unterstützung erhalt, während in der anderen Gemeinde keine Unterstützung 
mehr gezahlt wird. Für die Berechnung der Unterstützung in den Fällen der Familien- 
notgemeinschaft zwischen' hilfsbedürftigen und nicht hilfsbedürftigen Familienmit
gliedern kommt der Art der Beschreibung der Sollseite besondere Bedeutung zu. 
Ein Teil der Richtlinien führt auf der Sollseite den Bedarf nicht nur der hilfsbedürf
tigen, sondern auch der nicht hilfsbedürftigen Familienmitglieder auf. Mir scheint 
der richtigste und klarste Weg der zu sein, auf der Sollseite nur den Bedarf der 
hilfsbedürftigen Familienmitglieder zu berücksichtigen, wie es z. B. die Nordwcst* 
deutsche Arbeitsgemeinschaft für Wohlfahrtspflege tut. Allerdings ist dann noch die
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Frage zu klären, ob ein verdienendes Familienmitglied mit kleinem Einkommen noch 
als hilfsbedürftig anzusehen und deshalb mit seinem Bedarf auf der Sollseite zu 
berücksichtigen ist. Nach vorläufiger Prüfung scheint es mir zu richtigen, die be
sondere Lage des arbeitenden Familienmitgliedes berücksichtigenden Ergebnissen zu 
führen, hier das verdienende Familienmitglied mit dem richtsatzmäßigen Bedarf auf 
der Sollseite aufzuführen. Wie nicht zu verkennen ist, kann allerdings diese Methode 
dazu führen, daß die Familie mit Rücksicht auf das verdienende Familienmitglied 
auch für dieses noch den vollen Richtsatz b oder -c erhält, obwohl ihr das Arbeits
einkommen des verdienenden Familienmitglieds entweder ganz oder nach Abzug eines 
kleinen anzurechnenden Teiles zur Verfügung steht und es, abgesehen von den aus 
Gründen des Arbeitseinsatzes oder aus anderen Überlegungen erlassenen besonderen 
Vorschriften über die Nichtanrechnung von Arbeitsverdienst, grundsätzlich nicht Auf
gabe der öffentlichen Fürsorge ist. über den fürsorgerechtlichen Bedarf hinaus zu
sätzliche Unterstützungen zum Arbeitslohn zu geben. Für die hier für richtig ge
haltene Berechnungsart muß die Frage, wann das Einkommen so gering ist, daß es 
die Berücksichtigung des Familienmitgliedes auf der Sollseite rechtfertigt, so oder 
so entschieden werden. In Betracht kommt etwa, daß das Arbeitseinkommen nach 
Abzug der Steuern, Soziallasten und Werbungskosten den Richtsatz b nebst Mietanteil 
gerade "erreicht oder um ein Mäßiges — wenn man will, höchstens 10 v. H. — über
steigt, wie ich es überhaupt für richtig halte, auch bei Berechnung der nach den 
Grundsätzen der Familiennotgemeinschaft dem verd’enendcn Familieumitglicde zu
mutbaren-Leistung ah das hilfsbedürftige Familienmitglied nicht von einer festen 
Summe, sondern einem Mehrfachen des Richtsatzes nebst Mictanteil auszugehen. Für 
die Beurteilung der Frage, wann das Einkommen so gering ist, daß es die Berücksich
tigung des Familienmitgliedes auf der Sollseite rechtfertigt, dürfen keinesfalls zu 
hohe Beträge festgesetzt werden. Sonst gelangt man zu überhöhten Unterstützungen. 
Nach vorläufiger Prüfung scheinen mir die in einigen Großstädten festgesetzten Be
träge zu hoch zu sein. Letzthin ist mehrfach, z. B. in der Jetztqu Sitzung der Süddeut
schen Arbeitsgemeinschaft für Wohlfahrtspflege des Deutschen Gemeindetages in 
Stuttgart auf Grund der Erfahrungen der Stadt Mannheim, über solche-auffallend 
überhöhten Unterstützungen berichtet worden. Falls es sich hierbei nicht um die in 
einem späteren Abschnitt noch des näheren zu erörternde Freilassung von Arbeits
verdienst "auf Grund des Erlasses vom 20. Juni 19418) gehaudelt hat, wird die Ursache 
für die übeL höhten Unterstützungen wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, daß 
Familienmitglieder mit einem zu hohen Arbeitsverdienst als noch hilfsbedürftig auf 
der Sollseite berücksichtigt wurden. Mir liegt ein von Stadtrat Dr. Doerner (Danzig) 
mitgeteiltes Beispiel dieser Art vor, in dem für eine Familie mit eiukommenslosem 
Haushaltsvorstand und vier je 60 RM im Monat verdienenden Haushaltsangehöri
gen bei einem Richtsatz a von 30 RM, einem Richtsatz b von 21 RM und einem Unter
kunftsbedarf von 30 RM noch eine Unterstützung von 144 RM (!) errechnet wurde. 
Doerner überlegt deshalb, die Auffanggrenze des Haushaltsvorstandes (85 RM) um 
das Arbeitseinkommen der Haushaltsangehörigen abzüglich 15 v. H. zu erhöhen, um 
so die Unterstützung auf 49 RM zu kürzen, ein nicht in gerader Linie auf das Ziel 
führender Weg. Der hier empfohlene Weg (auf der Sollseite Nichtberücksichtigung 
der Haushaltsangehörigen, die jedoch die Nebenkosten der Haushaltsführung und 
ihren Mietanteil tragcu können) würde zu einer bei dem Gesamteinkommen der 
Familie in Höhe von 267 RM wohl ausreichenden Unterstützung von 27 RM führen.

Eine erschöpfende Behandlung der'Frage, auf welchem besten Wege es gelingen 
könnte, eine befriedigende allgemeine Regel für die Berechnung der Unterstützung 
hei F.;milicnnotgcmcinschaftcn hilfsbedürftiger und nicht hilfsbedürftiger Personen 
zu finden, ist im übrigen im Rahmen dieses Aufsatzes nicht möglich. Es kam hier nur 
darauf an, zu zeigen, wie nützlich es ist, von. der jRegelung des Gruudtathcstandes, 
die der Erlaß trifft, bei der Beurteilung abweichender Tatbestände auszugehen, und 
über einige wesentliche Seiten des Problems der Berechnung der Unterstützung bei 
Familiennotgemcinschaft hilfsbedürftiger und nicht hilfsbedürftiger Familienmit
glieder meine Ansicht zu 6agen. Es wird Vorbehalten bleiben müssen, den gesamten 
Fragenbercich zu gegebener Zeit einmal im Kreise Sachverständiger gründlich zu er-

•) DZW. XVII S. 145.
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örtern und damit die Grundlage für etwaige Reichsrichtlinien des ReichsministerE des 
Innern und des Reichsarbeitsministers zu schaffen. Die hier angeschnittenen Fragen 
■ind im übrigen nicht neu, sondern ehrfürchtigen Alters. Sie haben schon lange vor 
dem Erlaß bestanden. Daß sie neu belebt worden sind, ist wohl darauf zurückzu
führen, daß die Fehlerquellen in den Richtlinien des kommunalen Fürsorgerechts 
sich infolge der Erhöhung der durch den Erlaß herbeigeführten Leistungen der öffent
lichen Fürsorge stärker auswirken und deshalb zu erneutem Bemühen, bessere Wege 
zu finden, Anlaß geben.

Neben den Richtsätzen für die Mitglieder der in ihrer Gesamtheit hilfsbedürftigen 
Familiennotgemeinschaft schreibt der Erlaß noch den Richtsatz d vor. Er gilt in Höhe 
von 110 v. H. des Richtsatzes a für Alleinstehende mit oder ohne eigenen 
Haushalt. Alleinstehende mit oder ohne eigenen Haushalt sind Personen, die nicht 
an den Vorteilen einer Familiennotgemeinschaft teilnehmen. Hierzu gehören folgende 
Tatbestände:

1. Eine Person führt einen eigenen Haushalt. Weitere Personen leben nicht mit 
ihr in diesem Haushalt zusammen.

2. Eine Person führt als Haushaltsvorstand eiuen Haushalt, in dem noch eine 
oder mehrere andere Personen als Haushaltsangehörige mit ihr zusammen 
leben. Diese haben ihr gegenüber jedoch nicht die Pflichten der Familien
notgemeinschaft.

3. Eine Person lebt als Haushaltsangehöriger in einem Haushalt, dessen Vorstand 
und etwaige Haushaltsangehörige ihr gegenüber nicht die Pflichten der Fami
liennotgemeinschaft haben.

Diese Begriffsbestimmung des Alleinstehenden stimmt mit den Ausführungen von 
Cuno S. 32 u. 34 überein; Alleinstehende sind nach ihm „Personen ohne Familien
anhalt“. Dagegen kommt es nicht darauf an, ob die Person im wesentlichen ohne 
Hilfe von anderer Seite dastcht oder über keinerlei eigene Einkünfte verfügt. Der 
Begriff des Alleinstehenden im Sinne des Erlasses deckt sich also nicht mit dem Tat
bestand, daß ein Mensch wirtschaftlich im wesentlichen auf sich allein gestellt ist. 
Entscheidend ist lediglich, ob er die Vorteile der Familienuotgemein6chaft entbehren 
muß. Auch ein Mensch, der eigene Einkünfte hat oder dem ein anderer oder andere 
helfen, kann somit ein Alleinstehender im Sinne des Erlasses sein, sofern er nur nicht 
mit anderen in Familiennotgemeinschaft zusammen lebt. Die Berücksichtigung seiner 
eigenen Einkünfte oder der Leistungen anderer an ihn ist keine Frage der Richtsatz
gestaltung, sondern eine Frage der Anrechnung. Der Erlaß billigt einem Alleinstehen
den in dem dargelegten Sinne einen Richtsatz zu, der mit 10 v. H. über dem des Haus
haltsvorstandes liegt. Dieser Mehrbedarf wird anerkannt als Ausgleich für die Ent
behrung der Vorteile der Familiennotgemeinschaft. Diese genießt, im Gegensatz zii 
dem Alleinstehenden, auch der Haushaltsvorstand einer in ihrer Gesamtheit hilfs
bedürftigen Familiennotgemeinschaft (Grundtatbestand der Richtsätze a bis c), denn 
ihm kommen in gewissem Umfange auch die den Haushaltsangehörigen ge
währten Unterstützungen zugute, weil er eben mit den Haushaltsangehörigen 
in Familiennotgemeinschaft zusammen lebt. Bei« dem Alleinstehenden trifft 
dies nicht zu, er kann auf Einkünfte der Haushaltsangehörigen, falls er als 
Haushaltsvorstand mit ihnen zusammen lebt, nicht zurückgreifen, weil er zu ihnen 
nicht im Verhältnis der Familiennotgemeinschaft steht. Aus all diesen Überlegungen 
ist es gerechtfertigt und sogar nötig, dem Alleinstehenden eiuen höheren Bedarf als 
dem Haushaltsvorstand einer Familicnnotgcmcinschaft zuzubilligen. Audi Cuno sagt 
S. 42, die Personen ohne Familienuuhalt würden erfahrungsgemäß von den Quartier
gebern vielfach stark ausgenutzt. Wenn Cuno ihnen deshalb gleichwohl keinen höheren 
Bedarf zubilligt, so z. T. nur deshalb, weil er der Meinung ist, eine höhere Unter
stützung würde wahrscheinlich nur dem Quartiergeber zugute kommen. Nach an
fänglichen vereinzelten Bedenken gegen die Einführung des Richtsatzes d durch den 
Erlaß, namentlich seitens der Nordwestdeutschen Arbeitsgemeinschaft für Wohlfahrts
pflege, wird jetzt wohl allgemein das Zweckmäßige und Gerechte dieses Richtsatzes 
anerkannt. Vielfach ist sogar dahin berichtet worden, daß erst der erhöhte Richtsatz 
für den Alleinstehenden cs ermöglicht habe, ibn an der durch den Erlaß herbeigeführ
ten Verbesserung der Leistungen der Öffentlichen Fürsorge teilnehmen zu lassen,
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dies wohl deshalb, weil die Alleinstehenden — ihre Zahl ist sehr erheblich, sie beträgt 
wohl durchweg mehr als die Hälfte aller Fürsorgeempfänger — nicht an den Vor
teilen der durch den Erlaß erhöhten Richtsätze für die Haushaltsangehörigen teii- 
nehmen, auf deren Bedeutung für' die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der ' 
Hilfsbedürftigen bereits hingewiesen wurde.

Noch ein kurzes Wort zu dem von Jehle ZfH. 1942 S. 17 erwähnten Falle des Zu
sammenlebens von zwei Kleinrentnerinnen. Mir scheint die Tatsache, daß sie als alte, 
hilfsbedürftige Menschen zusammen leben, in jedem Falle die Bekundung ihres Willens
zu sein, eine Familiennotgemeinschaft zu bilden. Ihr Bedarf ist deshalb für die eine 
nach dem Richtsatz a, für die andere nach dem Richtsatz b festzustellen. Beiden, wie 
Jehle es tun will, den Richtsatz a zuzubilligen, falls sie sich „im Rahmen des gemein
samen Haushalts im wesentlichen als gleichgeordnct gegenüberstehen*1, halte ich nicht 
für angängig.

4. Zum Abschnitt 1 Abs. 4: Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 FV. sollen die Richtsätze für 
Sozial- und Kleinrentner und ihnen Gleichstehende 60 bemessen sein, daß der Hilfs
bedürftige gegenüber der allgemeinen Fürsorge eine angemessene Mehrleistung er
hält. Zur Durchführung dieser Vorschrift setzt der Erlaß diesen Richtsatz, der auch 
für die Durchschnittsbevölkerung (Abschn. 2 Abs. 1) gilt, nunmehr in Höhe von 
115 v. H. des Richtsatzes der allgemeinen Fürsorge fest. In der Praxis hat sich die 
Auffassung herausgebildet, daß diese Festsetzung bindende Wirkung habe, somit auch 
ein höherer Satz ah» US v. H. nicht festgesetzt werden dürfe. Diese Auffassung ent
spricht den Absichten des Erlasses, der das bisher sehr unterschiedliche Bild der Ge
staltung des Richtsatzes der gehobenen Fürsorge einheitlich gestalten will. Unberührt 
läßt der Erlaß den Richtsatz für die Kleinrentnerhilfe, der nach wie vor 125 v. H. des 
Richtsatzes der allgemeinen Fürsorge zu betragen hat. Der Richtsatz der gehobenen 
und sozialen Fürsorge für die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und die 
ihnen Gleichstehenden wird auf 125 v. H. des Richtsatzes der allgemeinen Fürsorge 
festgesetzt. Z. T. haben die Gemeinden für die Kleinrentnerhilfe und die Fürsorge 
für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene und die ihnen Gleichstehenden einen 
höheren Richtsatz als 125 v. H. des Richtsatzes der allgemeinen Fürsorge festgesetzt, 
z. T. haben sie für die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und die ihnen 
Gleichstehenden überhaupt auf die Festsetzung eines Richtsatzes verzichtet, in der 
Überlegung, daß hier großzügig'und ohne Blick auf einen bestimmten Richtsatz jo 
nach Lage des Einzelfalles zu verfahren sei. Diese Haltung der Gemeinden ist mit 
dem Erlaß vereinbar.

In den Alpen- und Donan-Reichsgauen und im Sudetenland beläßt es der Erlaß bei 
der bisherigen Regelung, wonach der Richtsatz für die Sozial- und Kleinrentner und 
die ihnen Gleichstehenden 125 v. H. des Richtsatzes der allgemeinen Fürsorge beträgt. 
Dieser Richtsatz gilt nach dem Erlaß in den genannten Gebieten auch für die Durch
schnittsbevölkerung; dies hat der Reichsminister des Innern durch einen nicht ver
öffentlichten Erlaß an die Reichsstatthaltcr jener Gebiete vom 13. April 1941 
— IV WI 51/42 - 7000 a — ausdrücklich klärgestellt.

Es ist die, soweit mir bekannt, auch in einem Falle verwirklichte Auffassung ver
treten worden, daß es geboten sei, Angehörigen der Durchschnittshevölkerung, die über 
keinerlei anrechnungsfreies Einkommen verfügen, eine zusätzliche Unterstützung — 
etwa von 6 RM im Monat — zu gewähren, um sie aus Gründen der sozialen Gerechtig
keit nicht schlechter zu stellen als solche Personen, die über die richtsatzmäßige Unter
stützung hinaus noch über ein verhältnismäßig größeres anrechnungsfreies Einkommen 
verfügen. Hierbei wird insbesondere an die Sozialrentner gedacht, denen auf Grund 
der letzten Verbesserung der Leistungen der Sozialversicherung bei Prüfung der für- 
sorgercchtlichen Hilfsbedürftigkeit ihre Rente in Höhe von 6 RM monatlich nicht ange
rechnet werden darf, sowie an die Empfänger von Kleinrentnerfürsorge und Klein
rentnerhilfe, die aus Reichsmitteln anrechnungsfreie, nach der Größe des Wohnorts 
gestaffelte Reichszuschüsse von jet;.t verhältnismäßig erheblicher Höhe erhalten 
(Einzelpersonen 15 bis 18 RM, Ehepaar 20 bis 24 RM im Monat). Diese Übung 
läuft infolge ihres allgemeinen Charakters darauf hinaus, neben den reichsrechtlich 
festgclegten Gruppen bevorzugter Fürsorgeempfänger noch eine weitere Gruppe 
solcher bevorzugter Fürsorgeempfänger zu bilden. Daraus, daß der Reichsgesetz-
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geber selbst bestimmte Gruppen bevorzugter Fürsorgeempfänger geschaffen und ihre 
Behandlung eingehend geregelt hat. ist zu erkennen, daß er dieser Regelung bei aller 
Wahrung des Rechtes der Fürsorgeverbände, den einzelnen Fall nach freiem Ermessen 
zu behandeln, doch ausschließlichen Charakter beimißt; gerade die Schaffung der 
neuen bevorzugten Gruppe der Durchschnittsbevölkerung durch'den Erlaß deutet 
darauf hin. Es handelt sich hierbei um Frageu, .die für das Fürsorgerecht von so 
grundsätzlicher und weittragender Bedeutung sind, daß ihre Regelung nicht mehr dem 
Ermessen der Fürsorgeverbände überlassen bleiben kann. Diese Fragen bedürfen 
einer reichseinbeitlichen Regelung, • die auch gerade der Erlaß fördern will. Eine 
Korrektur des Willens der Reichsregierung durch die Für
sorgeverbände ist hier nicht am Platze. Insbesondere muß es aus
schließlich dem Reichsgesetzgeber überlassen bleiben, die Grenzen der sozialen Ge
rechtigkeit zu bestimmen, die es geboten erscheinen läßt, allgemein gewisse Eiu- 
kommensarten in der öffentlichen Fürsorge anrechnungsfrei zu lassen. Die von einem 
Fürsorgeverbande getroffene Regelung, über die reichsrcchtlichen 'Bestimmungen 
hinaus allgemein zusätzliche Unterstützungen zu gewähren, läßt sich auch nicht mit 
§ 35 RGS. rechtfertigen; diese Vorschrift, wonach die Fürsorgeverbände nicht ge
hindert sind, den Hilfsbedürftigen über das Reichsrecht hinaus Hilfe zu gewähren, hat 
hur den einzelnen Fall, nicht aber allgemeine Tatbestände von weittragendem Aus
maße im Auge. Nach der erheblichen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der 
Durchschnittsbevölkerung durch den Erlaß, der hierbei in erster Linie die völlig ein
kommenslosen Volksgenossen im Auge bat, erscheint es auch entbehrlich, gerade ihnen 
darüber hinaus noch allgemein eine zusätzliche Unterstü^ung zu geben. Überdies 
erhqht eine solche Maßnahme die finanzielle Belastung der Fürsorgeverbände, die 
der Erlaß ohnehin schon zur Folge hat. Sie bringt auch andere Fürsorgeverbände, die 
aus rechtlichen und finanziellen Erwägungen Bedenken tragen, sich der Maßnahme 
anzuschließcn, andererseits aber auch nicht gern in ihrem Entgegenkommen gegen
über der hilfsbedürftigen Bevölkerung hinter jenen großzügigen Fürsorgeverbänden 
zurückstehen wollen, unnötig in Gewissensnöte. Schon aus diesem Grunde sollte 
diese Maßnahme unterbleiben. Sie widerspricht auch der Überzeugung von der Not
wendigkeit eines möglichst einheitlichen Bildes der deutschen öffentlichen Fürsorge, 
die von den Fürsorgeverbänden selbst dadurch zum Ausdruck gebracht worden ist, 
daß sie von den zuständigen Reichsministerien eine einheitliche Regelung gewisser 
grundsätzlicher Fragen gefordert haben, die von diesen nunmehr durch den Erlaß ge
troffen worden ist. Zu den Fragen gehört aber in erster Linie die Verbesserung der 
Lage der einkommenslosen Durchschnittsbcvölkcrung.

In diesem Zusammenhang ist die Frage zu erwähnen, nach welchem Richtsatz beim 
Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Gruppen von Hilfsbedürftigen die 
Unterstützungen der einzelnen Mitglieder der Familie zu berechnen sind. Für den 
Haushalt, dem ein Kleinrentnerhilfe-Empfänger vorsteht, ist die Frage bereits dahin 
geregelt, daß auch für die Haushaltsangehörigcn der Richtsatz der Kleinrentnerhilfe 
gilt (RdErl. v. 23. 8. 1934, MBliV. S. 276, Abschnitt „Zu § 6“ Abs. 1») und RdErl. 
v. 2.1. 1935, MBliV. S. 57, Abschnitt „Zu § 6“10)). Auch für sonstige Fälle ist die Regel 
zu empfehlen, daß die Gruppenzugehörigkeit des Haushaltsvorstaudcs den Richtsatz 
bestimmt, sofern die Haushaltsangehörigen zu einer niedrigeren Stufe gehören, ohne 
asozial zu sein (z. B. Ehepaar Durchschnittsbevölkerung, ein Kind noch tragbar). Ein 
kriegsbeschädigter Sohn im Haushalt von Sozialrentnern wäre jedoch nach dem Richt
satz für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene zu unterstützen.
•» 5. Zum Abschnitt I Abs. 5: Auf S. 55 wurde bereits darauf hingewiesen, daß die
Fassung des Erlasses über die sog. Auffanggrenze — der Ausdruck stammt aus der 
Wohlfahrtspflege der Stadt Frankfurt a. M. — die Berührung mit den Fragen des Ar
beitseinsatzes erkennen läßt. Die Auffanggrenze hat eine doppelte Funktion. Einmal 
soll sie, um es einfach auszudrücken, verhüten, daß der von der öffentlichen Fürsorge 
Unterstützte besser lebt als der Arbeitende und deshalb, obwohl arbeitsfähig, nicht 
zu arbeiten braucht. Diese Funktion der Auffanggrenze hat für die öffentliche Für
sorge seit dem 6. September 1939 ihre Bedeutung verloren, nachdem seit diesem Tage 
jeder, der dem Arbeitseinsatz zur Verfügung 6teht, aber unfreiwillig arbeitslos ist,

•) DZW. X S. 279.
,0) DZW. X S. 493.
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Arbeitslosenunterstützung und nicht öffentlidie Fürsorge erhält (VO. über Arbeits
losenhilfe v. 5. 9. 1939, RGBl. I S. 167411). Arbeitsfähige können somit dann noch 
Empfänger öffentlicher Fürsorge sein, wenn es ihnen durch asoziales Verhalten (Vor
täuschung von Krankheiten, Übertreibung geringer körperlicher Leiden usw.) ge
lungen ist, aus der Übeiwadiung durch das Arbeitsamt auszusdieiden.. Der Auffang
grenze kommt als Mittel zur Bekämpfung dieser Asozialen kaum eine Bedeutung zu 
angesidits der namentlich seit dem Kriege erlassenen arbeitsrechtlidien Vorschriften 
und der Haltung der Reidiskriminalpolizei, die es in ausreidiendcm Maße ermög
lichen, einen Arbeitsunwilligen zur Arbeit zu zwingen. Bei dieser Lage hätte es sidi 
kaum gelohnt, die Auffanggrenze als Mittel zur Bekämpfung der Arbcitssdieu in 
dem Erlaß zu regeln. We6entlidi für das Fürsorgerccht ist jedodi die andere Funktion 
der Auffanggrenze. Sie soll auch verhüten, daß der namentlidi infolge Alters arbeits
unfähige Mensdi aus der Hand der öffentlidien Fürsorge eine Versorgung erhäit, die 
besser ist als eine soldie, die er sidi selbst durdi ein anständiges, arbeitsames Leben 
sichern kann. Audi diese zweite Funktion der Aüffanggrenze, die die soziale Geredi- 
tigkeit verwirklichen will, ist aus Gründen des Arbeitseinsatzes bedeutungsvoll, denn 
sie führt den Menschen bereits in der langen Zeit von Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Alters mittelbar zu einem arbeitsamen Leben hin. Beide Funktionen der Auf
fanggrenze treten in der Fassung des Erlasses in Erscheinung, die erste in dem all
gemeinen Satj: „Bei der Festsetjung der Riditsätje ist darauf zu aditen, daß sie 
nicht zu Fürsorgeleistungen führen, die in einem Mißverhältnis zu dem Einkommen 
der arbeitenden Bevölkerung stehen“, die zweite in der Aufstellung des Grundsatzes, 
daß die Unterstützung 85 v. H. des Nettoarbeitseinkorainens oder des Normalein
kommens nicht übersteigen soll.

a) Zum Abschnitt 1 Abs. 5 Satj 1: Die allgemein gehaltene Mahnung des Erlasses, 
bei Festsetjung der Richtsätze ein Mißverhältnis zum Einkommen der arbeitenden Be
völkerung zu vermeiden, ist, wie zuverlässig festgestellt werden kann, bei der Fest
setzung der neuen Riditsätje durdi die Gemeinden ausnahmslos beachtet worden.. 
Trotj mandier kräftigen Erhöhung der Riditsätje bleiben auch in den Fällen, in denen 
der Bedarf für die Unterkunft in Höhe der tatsädilicheu Aufwendungen berücksiditigt 
wird, die nadi den neuen Riditsätjcn zu bemessenden Leistungen unter der Grenze 
eines mittleren Arbeitseinkommens. Dies gilt zunädist für völlig einkommenslose 
Alleinstehende, Ehepaare ohne Kinder und Ehepaare mit ein bis zwei Kindern. Von 
anderen Tatbeständen, also insbesondere von Fällen größerer Kinderzahl und höheren 
anrechnungsfreien Einkommens, kann bei einer die Auffanggrenze wahrenden Auf
stellung von Riditsätje» zur Vermeidung einer Überspannung des Enjbehrungs- 
faktors nidit ausgegangen werden. In der Stadt Breslau mit bekannt niedrigem Lohn
niveau, in deren Riditlinien eine Auffanggrenze vom Nettoarbeitseinkommen eines 
angelernten Arbeiters her nadi Abzug von 15 v. H. mit monatlidi 120 RM angegeben 
wird, würde ein Ehepaar mit zwei Kindern unter 16 Jahren und einem Unterkunfts
bedarf von 35 RM, das keinerlei Einkommen hat, in der gehobenen Fürsorge eine 
richtsapmäßige Gesamtunteretütjung von nur 117,50 RM erhalten. Bei Alleinstehen
den, die weitaus die größte Zahl der Fürsorgeempfänger stellen, aber audi bei Ehe
paaren ohne Kinder, deren Zahl unter den Fürsorgeempfängern gleichfalls nidit 
gering ist, besteht darüber hinaus audi hei verhältnismäßig größerem Einkommen aus 
anrcdinungsfreicn Bezügen, namentlidi der Sozialversidierung, keine Gefahr, daß die 
riditsatjmäßige Unterstützung die Auffanggrenze eines mittleren Arbeitseinkommens 
übersteigt, sofern man von den Kleinrentnern und Kleinrentnerhilfe-Empfängern mit 
anrcdinungsfreien Aufwertungsbezügen und Reidiszuschuß absieht. Der Rahmen, 
innerhalb dessen eine Kürzung der Unterstützung wegen Übersdireitcns der Auf
fanggrenze in Betradit kommt, wird damit stark eingeengt. In Betracht kommen 
nur einkommenslose Ehepaare mit mehr als ein bis zwei Kindern, deren Zahl in 
der öffentlidien Fürsorge nur gering ist, und hei geringerer Personenzahl in der 
Familie Fälle eines besonders hohen anrechiiungsfreicu Einkommens, die audi nidit 
häufig sein dürften, wenn man von dem aus Gründen des Arbeitseinsatzes während 
des Krieges kraft besonderer Bestimmung anrcdinungsfreicn und deshalb auch bei 
Prüfung der Frage des Übersdireitens der Auffanggrenze außer Betradit zu lassenden 
Arbeitseinkommen absieht.

») DZW. XV S. 303.
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b) Zum Abschnitt 1 Abs. 5 Satj 2: Dejr Satz: „Die Unterstützung soll im allgemeinen 
85 v. H. des Nettoarbeitseinkommens nicht übersteigen, das der Hilfsbedürftige früher 
durch Arbeit in seinem Beruf in der Regel verdienen konnte“ bedarf in mehrfacher 
Hinsicht näherer Erläuterung. Diese Fassung ist nicht frei von dem Widerschein der 
widerstreitenden Gefühle der Fürsorge- und Arbeitseinsatzpolitik. Allgemein ist zu
nächst klarzustellen, daß die Worte „soll“, „im allgemeinen“ und „in der Regel“ die 
Bedeutung des Satjes als einer allgemeinen Richtlinie und nicht einer starren Bindung 
betonen.

Was das Wort „Unterstützung“ anlangt, so ist die Frage zu klären —- die zur Vor
bereitung dieses Aufsatzes veranlaßten Äußerungen der Vorsitzenden der Arbeits
gemeinschaften für Wohlfahrtspflege des Deutschen Gemeindetages stellen sie über
wiegend —, ob nur der Betrag der ausgezahlten Unterstützung oder das Gesamtein
kommen gemeint ist, das sich aus der Summe der Unterstützung und des anrechnungs- 
freien Einkommens ergibt. Der reine Wortlaut spricht für die erste Auslegung. Der 
Sinn der Auffanggrenze, wie er in den vorstehenden Ausführungen namentlich über 
ihre zweite Funktion (Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit) dargelegt wurde, 
kann jedoch nur zu der Auffassung führen, daß das Gesamteinkommen aus Unter
stützung und anrechnungsfreiem Einkommen gemeint ist. Andernfalls würde die zu
sätzliche Unterstützung, die zu dem anrechnungsfreien Einkommen gewährt wird, ja 
gerade zu dem Ergebnis führen, das der Erlaß vermeiden will: Die Unterstützung 
würde ihrem Empfänger dazu verhelfen, daß er eine Versorgung erhält, die besser 
ist als eine solche, die er sich 6elbst durch ein anständiges, arbeitsames Leben sichern 
konnte. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Auffanggrenze überschritten wird, 
ist deshalb das anrechnungsfreie Einkommen zu berücksichtigen, jedoch nicht 
unterschiedslos. Es wird zwischen reinem Versorgungseinkommen und solchen 
Bezügen zu unterscheiden sein, die über den reinen Versorgungszweck hinaus aus be
stimmten politischen Gründen gegeben werden, deshalb nach dem ausdrücklichen 
Willen der Reichsregierung anrechnungsfrei sind und daher auch bei der Prüfung der 
Frage des Überschreitens der Auffanggrenze außer Ansatz zu bleiben haben. Es ist 
nicht möglich, im Rahmen dieses Aufsatzes die jetzt wohl an ein halbes Hundert heran- 
reichende Zahl der Bezüge, die nach den veröffentlichten und nicht veröffentlichten 
amtlichen Verlautbarungen anrechnungsfrei zu bleiben haben, daraufhin zu unter
suchen, ob sie reine Versorgung oder, einen politischen Zweck verfolgen, ob es sich 
um beides handelt und welcher Zweck überwiegt. Zweifelsfrei ist, um einige Bei
spiele zu nennen, der politische Charakter der Bezüge, die wegen Verdiensten um die 
Bewegung« aus Mitteln der Partei gegeben werden, der Steigerungsbeträge der In
validenversicherung für die Zeit der Weltkriegsteilnahme, der aktiven Dienstpflicht 
und des Reichsarbeitsdienstes, der Veteranenbeihilfen, des Veteranensoldes, der Bei
hilfen für Kinderreiche usw. Auch die Vorschriften über die Anrechnungsfreiheit von 
Arbeitseinkommen in dem Erlaß vom 20. 6. 1941 sind politischer Natur. Sie sollen 
den Arbeitseinsatz wegen der Notwendigkeiten des Krieges fördern. Dieses anrech
nungsfreie Einkommen hat daher bei Prüfung der Frage des Überschreitens der Auf
fanggrenze gleichfalls außer Ansatz zu bleiben. Reine Versorgung stellen, um auch 
hier einige Beispiele zu nennen, abgesehen von den vorgenannten Steigerungsbeträgen 
sämtliche Renten der Sozialversicherung dar, und zwar in vollem Ümfange, ferner 
Leistungen anderer Stellen, die für den laufenden Lebensunterhalt mangels anderer 
Versorgungsquellen oder zur Ergänzung für unzureichend gehaltener Versorgungs
bezüge gewährt werden12). Werden die anrechnungsfreien reinen Versorgungsbezüge 
bei Prüfung der Frage des Überschreitens der Auffanggrenze berücksichtigt, so kann 
damit auch auf einem nach dem Erlaß zulässigen Wege erreicht werden, daß der 
Hilfsbedürftige die Kosten seiner Unterkunft, die den HU-Satz überschreiten, aber 
nach dem Erlaß bei Errechnung der Unterstützung in voller Höhe zu berücksichtigen 
sind, z. T. aus den anrechnungsfreien Bezügen zu decken hat (vgl. S. 60). Bei dieser 
Lage erscheint es entbehrlich, etwa, wie in der letzten Sitzung der Vorsitzenden der

der VO.
12) In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die Versorgungsleistungen nach 

fO. über die soziale Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk v. 28. 4. 1942 (RGBl. I 
S. 257) nach ausdrücklicher Vorschrift des § 7 Abs. 3 dieser VO. hei Prüfung der fürsorge- 
rechtlichen Hilfsbedürftigkeit, d. h. also bereits hei Errechnung der Unterstützung nach 
dem Richtsatz und gemäß Abschnitt 1 Abs. 2 des Erlasses, in Ansatz zu bringen sind.
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Arbeitsgemeinschaften für Wohlfahrtspflege des Deutschen Gemeindetages erörtert - 
wurde, für die Fälle im Erlaßwege zu bestimmen, daß an und für sich anrechnungs
freie, reine Versorgung darstellende Bezüge bereits bei Errechnung der Unter
stügung insoweit anzurechnen sind, als sie eine bestimmte Höhe überschreiten. Bei 
der Prüfung der Frage des Überschreitens der Auf fanggrenze bleiben ferner außer 
Ansag sämtliche Bezüge, die für einen besonderen Zweck über den gewöhnlichen 
Lebensunterhalt hinaus, wenn auch laufend, gegeben werden, z. ß. Beihilfen für die 
Ausbildung zu einem Beruf, wegen einer chronischen Krankheit, wegen besonderen 
Pflegebedürfnisses usw. Hierzu können auch Leistungen der öffentlichen Fürsorge 
selbst gehören.

Das Wort „früher“ soll auf die Zeit vor Eintritt der Hilfsbedürftigkeit hinweisen. 
Für die Auslegung des Wortes „in der Regel“ ist von Bedeutung, daß die durch die 
Kriegsverkältnisse veranlaßten höheren Einkommen aus Arbeit (Überschreitung der 
48-Stunden-Wocke, Schichtarbeit mit Zuschlägen usw.) außer Betracht zu bleiben 
haben. Das Wort „in seinem Berufe“ stellt klar, daß 1er Beruf entscheidet, den der 
Hilfsbedürftige selbst früher ausgeübt hat. Es ist a;so nicht von einem mittleren 
Einkommen*oder gar dem Lohn eines ungelernten Arbeiters auszugehen. Die Rück
sichtnahme auf den früheren Beruf stellt eine aus Gründen der sozialen Gerechtig
keit zufriedenstellende Lösung dar.

Die Grenze „85 v. H. des Netto-Arbeit6einkommens“ ist sehr günstig gegriffen, 
wenn man berücksichtigt, daß eine Versorgung in Höhe von 85 v. H. des früheren 
Netto-Arbeitsverdienstes sonst keineswegs die Regel bildet. Sie erscheint jedoch ver
tretbar in Anbetracht der Tatsache, daß die Hilfsbedürftigen meist zu .den be
scheidenen Verdienern gehört haben.
^ c) Zum Abschnitt 1 Abs. 5 Sag 3: Die Worte „Normaleinkommen der Bevölkerungs

schicht, welcher der Hilfsbedürftige bis zum Eintritt der Hilfsbedürftigkeit zuzu
rechnen war,“ sind der Fassung der Ziff. 2 Abs. 1 Saß 2 des RdErl. des RAM. über 
die erhöhte Berufsfürsorge für Versehrte des gegenwärtigen Krieges vom 15.11. 1941 
(RMBliV. S. 2075)13) entnommen („Normal-Einkommen der in ähnlichen Verhältnissen 
lebenden Bevölkerungsschicht“). Einer Witwe, die erst nach dem Tode ihres Mannes 
hilfsbedürftig geworden ist, wird die Auffanggrenze zuzubilligen sein, die für ihren 
Mann in Betracht gekommen wäre, falls er bei Lebzeiten die öffentliche Fürsorge 
hätte in Anspruch nehmen müssen. Es kommt also nicht ein allzu bescheidenes Ar
beitseinkommen in Betracht, mit dem die Witwe nach dem Tode ihres Mannes sich 
um ihr Fortkommen aus eigener Kraft bemüht hat. Falls diese Auffanggrenze nicht 
allzu niedrig ist, erscheint ein gewisser Abzug für den Fortfall der Bedürfnisse des 
Mannes vertretbar.

d) Zum Abschnitt 1 Abs. 5 Sag 2 und 3: Wesentlich ist folgendes: Da die Richtsätze 
der öffentlichen Fürsorge auch nach ihrer jegigen großzügigen Bemessung immer noch 
ein Existenzminimum unter Einschaltung eines Entbehrungsfaktors darstellen, muß 
bei Alleinstehenden, bei kinderlosen Ehepaaren und bei Ehepaaren mit ein bis zwei 
Kindern, die über keinerlei anrechnungsfreies Einkommen verfügen, die Auff&ng~ 
grenze völlig außer Betracht bleiben, und zwar auch dann, wenn der Bedarf für die 
Unterkunft den HU-Sag überschreitet, aber nach den Bestimmungen des Erlasses in 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt werden muß.

Auffanggrenze für Empfänger von Kleinrentnerfürsorgc und Kleinrentnerhilfe: 
Die den Kleinrentnern aus Reichsmitteln gewährten Zuschüsse stellen Bezüge dar, die 
nach dem Willen der Reichsregierung auf keinem Wege zu einer Kürzung der für
sorgerechtlichen Unterstügung führen dürfen. Sie sind deshalb bei Prüfung der Frage 
des Überschreitens der Auffanggrenze außer Ansatz zu lassen. Da im übrigen der 
Betrag der Unterstügung für die Empfänger von Kleinrentnerfürsorge und Klein
rentnerhilfe in den einzelnen Fällen seit Jahren feststeht und auch durch den Erlaß 
nicht wesentlich geändert worden ist, neue Fälle von Kleiurentnerfürsorge und Klein
rentnerhilfe kaum mehr auftreten, weiterhin auch diese Gruppe von Fürsorge
empfängern sich ständig vermindert, wird man schon aus Gründen der Vereinfachung 
der Verwaltung, aber auch zur Vermeidung einer Beunruhigung der Kleinrentner 
von einer Anwendung der neuen Bestimmung über die Auffanggrenze und ihrer hier 
gegebenen Auslegung absehen können. Eine Auffanggrenze könnte hier nur in Höhe

») DZW.XVII S. 256.
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der früheren Verzinsung des entwerteten Kapilalbesitzes gefunden werden. Eine 
Nachprüfung nach dieser Richtung hin müßte dann zu dem Ergebnis führen, daß das 
jetzige Gesamteinkommen der Empfänger der Kleinrenlnerfürsorge und der Klein
rentnerhilfe namentlich infolge des letzthin erheblich erhöhten Reichszuschusses in 
sicherlich nicht seltenen Fällen das ehemalige Zinsaufkommen aus dem entwerteten 
Kapitalbesi^ übersteigt und die Unterstützung entsprechend zu kürzen wäre, ein Er
gebnis, das die hier in Betracht kommenden Volksgenossen, die nach dem Willen 
des nationalsozialistischen Staates besonders entgegenkommend behandelt werden 
sollen, nur beunruhigen würde. Eine solche Nachprüfung wird daher, worauf nach- 
drücklichst hinzuweisen ist, durchaus zu u-’terbleiben haben. Die Kleinrentner mögen 
jedoch, wenn sie, wie es vereinzelt beobachtet wurde, darüber enttäuscht sind, daß 
ihnen der Erlaß nur eine geringe Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage gebracht 
hat, an den Reichszuschuß denken sowie ihr jetziges Gesamteinkommen mit ihrem 
früheren Einkommen aus Kapitalbesitz vergleichen. Hierbei lohnt die Erinnerung, 
daß eine 4 v. H.-Verzinsung eines Kapitals von 30 000 Mark — häufig wird die Ver
zinsung wegen der Anlage des Kapitals in geringer verzinslichen staatlichen Wert
papieren eine geringere als 4 v. H. gewesen sein — nur eine Rente von monatlich 
100 Mark abgeworfen hat, also einen Betrag, über den heute eine große Zahl von 
Kleinrentnern infolge der Unterstützungen der öffentlichen Fürsorge und des Reichs
zuschusses verfügt, unter ihnen sicherlich manche, die nicht 30 000 Mark gespart 
hatten, ganz zu schweigen von dem geringen Kapital von nur 10 000 RM oder dem ge
ringen monatlichen Einkommen von rund 42 RM, die das Kleinrentnerhilfegesetz für 
die Kleinrentnereigenschaft fordert.

Es ist als Erfahrung auf dem Gebiete der Kleinrentnerfürsorge und Kleinrentn«f>- 
hilfe darüber berichtet worden, daß Unterhaltspflichtige in Fällen hohen anrech
nungsfreien Einkommens auf Grund des Erlasses vom 20. 6. 1941 die weitere Erfüllung 
ihrer Unterhaltspflicht gemäß § 23 FV. ablehnlen, weil der Unterstützte infolge des 
hohen anrechnungsfreien Einkommens nicht mehr außerstande sei, 6ich selbst zu 
unterhalten. Es kann wohl davon ausgegangen werden, daß die Unterhaltspflichtigen 
in einem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten mit ihrem Einwand nicht durch
dringen werden, denn die Entscheidungen des Fürsorgeverbandes über den Umfang 
der Hilfsbedürftigkeit sind gemäß § 3a Abs. 5 Satz 2 FV. i. d. F. des § 5 der VO. des 
Ministerrates für die Reichsverteidigung zur Vereinfachung des Fürsorgerechts vom 
7.10.1939 (RGBl. I S. 2002)14) für die Gerichte bindend. Da der Gesetzgeber mit § 3 a 
Abs. 5 Satz 2 FV. beabsichtigt hat, insbesondere einem Unterhaltspflichtigen Ein
wendungen der hier fraglichen Art abzuschneiden, kann die Auffassung vertreten 
werden, daß sich für das Anwendungsgebiet des § 3a Abs. 5 Satz 2 FV. das Außerstande^ 
sein, 6ich selbst zu unterhalten, im Sinne des § 1602 BGB. mit dem Begriff der für- 
sorgere'chtlichen Hilfsbedürftigkeit deckt. Hierzu ist noch kiarzustellen, daß § 22 FV. 
durch § 5 der VO. zur Vereinfachung des Fürsorgerechts vom 7. 10. 1939 als das 
spätere Gesetz außer Kraft gesetzt worden ist; seine Streichung wird als deklaratorischer 
gesetzgeberischer Akt bei Gelegenheit etwaiger weiterer Änderungen der FV. vor
zunehmen sein. Aber selbst, wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte, daß 
§ 22 FV. nach wie \or gilt, so werden doch die politischen Überlegungen (Förderung 
des Arbeitseinsatzes wegen der Notwendigkeiten des Krieges), die dem Erlaß vom 
20. 6. 1941 zugrunde liegen, für die Anwendung der Härteklausel des § 22 FV. maß
gebend sein müssen: Wenn der Hilfsbedürftige in seiner Bereitschaft, sich wegen 
der Notwendigkeiten des Krieges dem Arbeitseinsatz zur Verfügung zu stellen, durch 
die Gewißheit bestärkt werden soll, daß er seine Bezüge aus der öffentlichen Für
sorge nicht oder nur zum Teil verliert, so kann es keine unbillige Härte darstellen, 
auch von dem Unterhaltspflichtigen zu verlangen, seine Unterhaltspflicht ganz oder 
zum Teil weiter zu erfüllen und damit auch seinerseits die Bestrebungen des national
sozialistischen Staates zur Förderung des Arbeitseinsatzes wegen der Notwendigkeiten 
des Krieges zu unterstüpen. Dies wird man jedenfalls solange fordern können, als 
in den sonstigen Verpflichtungen des Unterhaltspflichtigen, deren Berücksichtigung 
die Härteklausel vorschreiht, keine Änderung zu seinen Lasten eingetreten ist. Würde 
man dem Unterhaltspflichtigen das Recht zuerkennen, seine Unterhaltszahlungen 
wegen der Höhe des nach dem Erlaß vom* 20. 6. 1941 anrechnungsfreien Arbeits-
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einkommens des Hilfsbedürftigen einzustellen, so hätte dies die unmöglich er
scheinende Folge, daß die öffentliche Fürsorge die Leistungen des Unterhaltspflichtigen 
zu übernehmen hätte, obwohl er, was die Voraussetjungen der Unterhaltspflicht auf 
seiner Seite anlangt, zu ihrer Erfüllung durchaus imstande wäre.

Zum Abschnitt 1 Abs. 6: Auf die kommunalpolitische Bedeutung der Erwähnung 
der Arbeitsgemeinschaften für Wohlfahrtspflege des Deutschen Gemeindetages wurde 
bereits hingewiesen. Im übrigen bedarf Abschnitt 1 Abs. 6 des Erlasses im Augenblick 
keiner eingehenderen Erörterung, nachdem die Festsetjung der neuen Richtsätje 
überall abgeschlossen ist.

Nur ein kurzes Wort zu der Frage der. unterschiedlichen Gestaltung der Richtsätje 
in Stadt und Land: Die Wohlfahrtswoche 1941 S. 191 untersucht diese Frage. Sie 
bezweifelt die Notwendigkeit einer einen gewissen Hundertsatj überschreitenden 
Spanne — sie selbst will keine größere Spanne als 13 v. H. — und geht dabei von 
den durch das Arbeilswissenschaftliche Institut der Deutschen Arbeitsfront ermittel
ten Meßziffern für die Kosten der Nahrung aus. Mit Meßziffern läßt sich die Frage 
des für eine Gemeinde richtigen Richtsatjes nicht überzeugend lösen. Zuzugeben 
ist, daß die Unterschiede in den Kosten der Lebenshaltung in Stadt und Land, insbe
sondere was die der Zwangsbewirtschaftung unterliegenden Lebensmittel anlangt, 
geringer sind als die Spanne der für Stadt und Land unterschiedlich festgesetjten 
neuen Richtsätje. Das ist aber hier nicht das Entscheidende. Die Wahrheit, daß man 
auf dem Lande nicht sehr viel teurer lebt als in der Stadt, hat in erster Linie Be
deutung für die nicht auf öffentliche Fürsorge angewiesene Bevölkerung. Die öffent
liche Fürsorge aber hat es mi( den hilfsbedürftigen Menschen zu tun. Für sie kann 
die Frage des Bedarfs für die Lebenshaltung nicht in gleicher Weise wie für die aus 
eigenem Einkommen lebende Bevölkerung nach der Wahrheit jenes Safces von dem 
nicht sehr viel teuereren Leben auf dem Lande beantwortet werden. Die wirtschaft
liche Lage eines auf dem Lande lebenden Hilfsbedürftigen wird in einem wohl zu 
beachtenden Maße nicht allein durch die Höhe der Preise beeinflußt. Daß sie leichter 
ist als in der Stadt, liegt über die Ursache der tieferen Preislage hinaus an Besonder
heiten der ländlichen Verhältnisse, die mit den Preisen nichts zu tun haben. Die zu
verlässigsten Kenner ländlicher Verhältnisse müßten Unrecht haben, wenn es anders 
wäre. In Betracht kommen hier die Nachbarschaftshilfe, die vielfach auf dem Lande - 
stärker ausgeprägt ist als in der Stadt, die Möglichkeit, noch hier und dort bei den 
Bauern gegen ein gewisses Entgelt in Nahrung helfen zu können usw. Fast alle Be
dürfnisse mit Ausnahme der Nahrung, die der neue Richtsatj zu beachten hat, sind 
auf dem Lande mit geringeren Kosten zu befriedigen als in der Stadt. Man geht 
auf dem Lande früher zu Bett als in der Stadt, und braucht deshalb weniger Be
leuchtung, die Kochfeuerung ist billiger, soweit man sich z. B. das Holz aus dem 
Walde holen kann, das Schuhwerk läßt sich leichter instand halten, denn man geht auf 
dem Lande noch immer vielfach in der warmen Jahreszeit barfuß, und die „sonstigen 
Bedürfnisse“ des Hilfsbedürftigen, die der Richtsatj zu berücksichtigen hat, sind auf 
dem Lande sicherlich auch geringer als in der Stadt. Alle diese „Imponderabilien“ des 
ländlichen Lebens sind von der Preisfrage unabhängig, sie müssen aber in einem nicht 
unwesentlichen Ausmaße bei der Festsetjung der Richtsätje für das Land in Rechnung 
gestellt werden. Was den richtigen Richtsatj auf dem Lande anlangt, so will 
ich mich jederzeit lieber dem Urteil des im Benehmen mit den zuständigen Partei
dienststellen handelnden Landrats anvertrauen als einer Meßziffer. ihre wissenschaft
liche Zuverlässigkeit in allen Ehren. Der Landrat muß es am besten wissen, was ein 
hilfsbedürftiger Mensch in seinem Kreise benötigt, damit er noch so leben kann, 
wie es der Erlaß wünscht. Er und nicht eine Meßziffer ist der Gestalter des leben
digen Lebens in der öffentlichen Fürsorge auf dem Lande.

Andererseits aber durften die neuen Richtsätje auch nicht unter finanziellen 
Ängsten geboren werden. Sie quälen den Landrat13) eher als den Oberbürgermeister, 
auch diese Wahrheit darf nicht verschwiegen werden. Eines aber ist sicher: Der 
neue Richtsatj sollte in der freieren Luft der Fürsorgepolitik geboren w'erden, nicht 
in den naturgegebenen Fesseln haushaltsmäßiger Betrachtung. Daß der Erlaß die 
Frage, wie die Kosten des neuen Richtsatzes zu decken sind, mit keinem Wort be-

,5) Vgl. Jehlc, ZfH. 1911 S. 16.
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rührt, war Absicht: Lediglich die Fürsorgepolitik sollte entscheiden, nicht der Aus
gleich des Haushalts. Diese stillschweigende Forderung des Erlasses ist wohl durch
weg erfüllt worden. Es muß sogar zur Ehre der Landkreise gesagt werden, daß 
mancher zunächst hier zu weit gehen wollte, vielfach in dem Bestreben, frühere Ver
säumnisse nachzuholen, und daher der Zügelung bedurfte. Über die finanziellen 
Auswirkungen der neuen Richtsätze ist ein abschließendes Urteil zur Zeit noch nicht 
möglich. Die bisherigen Nachrichten klingen beruhigend, zum Teil wurde sogar be
richtet, daß die finanzielle Belastung geringer ist als zunächst errechnet wurde. Soweit 
ein Ausgleich des Haushalts nicht möglich ist, muß die in der Regelung des Finanz
ausgleichs vorgesehene Hilfe beantragt und erforderlichenfalls auch gewährt werden. 
Mehr ist zu'der finanziellen Seite des Erlasses nicht zu sagen. Es ist aber in dieser 
Kürze eindrucksvoll, denn es zeigt den grundsätzlichen Wandel der Fürsorgepolitik im 
nationalsozialistischen Staate. Wie mit ehrlichem Dank festzustellen ist, gebührt 
ein wesentlicher Anteil jdes Verdienstes an dieser Entwicklung der belebenden Kraft 
des Gedankengutes der NSV. Sie ist, voran Oberbefehls!eiter Hilgenfeldt, nicht 
müde geworden, immer wieder auf den unglückseligen Zusammenhang zwischen den 
Zufälligkeiten der Finanzkraft einer Gemeinde und der Güte ihrer öffentlichen Für
sorge hinzuweisen. Der Erlaß hat dieses Band zerrissen. Eine wesentliche Forde
rung, die Oberbürgermeister Ventzki als Gauamtsleiter der NSV. in seinem im Mai- 
Heft des Jahrgangs 1939 der Pommerschen Wohlfahrtsblätter veröffentlichten Auf
satz »»Bezirks- oder Reichsfürsorge“ aufgestellt hat, ist damit erfüllt.

Nach dem Erlaß des RAM. und des RMdl. vom 10. 11. 193418) darf aus dem Ar
beitseinkommen des Unterstützten Ersatz der Fürsorgekosten insoweit nicht verlangt 
werden, als das Bruttoarbeitseinkommen nicht mehr als das Dreifache des Richtsatzes, 
beträgt. Der Auffassung, daß nunmehr von dem Dreifachen des neuen Richtsatzes 
nebst dem nach dem Erlaß vom 31. 10. 1941 zu berücksichtigenden Bedarf für die 
Unterkunft auszugehen sei, kann einstweilen zugestimmt werden.

Zum Abschnitt 1 Abs. 7: Von einer reichseinheitlichen Regelung der Richtsätze 
für Pflegekinder ist aus der Überlegung abgesehen worden, daß sie einer zu ge
gebener Zeit zu erlassenden Reichspflegekinderordnung vorzubehalten sei.

Wochenfürsorge. Der Erlaß enthält keine Regelung der Einkommenssätze für die 
Wochenfürsorge (§ 6 Abs. 4 FV.). Von verschiedenen Seiten wird eine reichseinheit
liche Regelung gewünscht. Falls sie kommen sollte, könnte sie mit Rücksicht auf 
die bevölkerungspolitische Bedeutung der Frage nur in einer großzügigen Weise ge
troffen werden. Ich würde es für richtig halten, etwa das Dreifache des Richtsatzes 
der gehobenen Fürsorge nebst den tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft 
als Einkommenssatz festzusetzen; einige Fürsorge verbände haben bereits eine solche 
Grenze festgesetzt. Im übrigen hat die Wochenfürsorge auf dem Gebiete der öffent
lichen Fürsorge zahlenmäßig keine sehr erhebliche praktische Bedeutung.

Zum Abschnitt 1 Abs. 8: Die Festsetzung von Richtsätzen für Asoziale und für den 
Fall des § 33 RGS. überläßt der Erlaß dem Ermessen der zuständigen Behörden. Der 
Sächsische Minister des Innern hat angeordnet, daß diese Richtsätze, sofern sie fest
gesetzt werden, mindestens 20 v. H. unter dem Richtsatz der allgemeinen Fürsorge 
liegen müssen. Ich halte es für zweckmäßig, hier von Richtsätzen überhaupt ab
zusehen und den einzelnen Fall je nach seiner besonderen Lage mit der in dem Erlaß 
geforderten Strenge und Härte zu regeln.. Zigeuner und Zigeunermischlinge sind, 
soweit überhaupt ein Unterstützungsbedürfnis anzuerkennen ist, nach den Grund
sätzen für Asoziale zu unterstützen. Asoziale Sozial- uud Kleinrentner, asoziale 
Gleichstehende (§ 17 RGS.) 6owic asoziale Hilfsbedürftige, die an und für sich die 
Voraussetzungen der Kleinrentnerhilfe erfüllen, sind — entgegen der Auffassung 
von Kraegeloh ZfH. 1941 S. 4/5 — nicht nach den Vorschriften der gehobenen Für
sorge oder der Kleinrentnerhilfe, sondern nach § 13 RGS. zu unterstützen.

Zum Abschnitt 2 Abs. 1: Die Entscheidung über die Zugehörigkeit eines Hilfs
bedürftigen zu der Gruppe der Durchschnittsbevölkerung wird regelmäßig von der 
Öffentlichen Fürsorge selbst ohne weitere Ermittelungen bei anderen Stellen getroffen 
werden können. In Zweifelsfällen werden das Gesundheitsamt und die für die Be
treuung des Hilfsbedürftigen zuständigen Dienststellen der Partei (NSV. usw.) zu

1#) MBliV. S. 1504, DZW. X S. 360.
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hören sein; schon aus Gründen der Vereinfachung der Verwaltung wird e« sich hierbei 
jedoch nur um Ausnahmefälle handeln können. In der Praxis ist bei der Überführung 
der Hilfsbedürftigen aus der allgemeinen in die erweiterte gehobene Fürsorge bereits 
durchweg .entsprechend verfahren worden.

Der Erlaß ordnet an, daß die hilfsbedürftige Durchschnittsbevölkerung von der 
öffentlichen Fürsorge nach den „Vorschriften“ der gehobenen Fürsorge zu unter
stützen ist, also nicht nur Dach den Richtsätzen dieser Fürsorge. Für die erweiterte 
gehobene Fürsorge gelten eomit alle Vorschriften der RGS. einschließlich ihres § 33 
Abs. 1 Satz 2 sowie die im Erlaßwege getroffenen Bestimmungen über die Fürsorge 
für Sozialrentner, Kleinrentner und' die ihnen Gleichstehendeu einschließlich des 
Erlasses' von! 20. 6. 1941. Auch § 5 des Freizügigkeitsgesetzes i. d. F. des § 30 FV. 
ist auf Empfänger der erweiterten gehobenen Fürsorge nicht ‘ anzuwenden. Über die 
Anwendung des Erlasses vom 20. 6. 1941 auf die Empfänger der erweiterten ge
hobenen Fürsorge unter 70 Jahren ist in Kürze eine amtliche Klarstellung zu er
warten, etwa dahingehend, daß das Arbeitseinkommen von Empfängern der erweiter
ten gehobenen Fürsorge nur dann gemäß dem Erlaß anrechnungsfrei ist, wenn sie 
trotz vorgerückten Alters oder starker Beschränkung ihrer Erwerbsfähigkeit oder — 
soweit es sich um Frauen handelt — trotz der Pflichten, die ihnen die Erziehung ihrer 
Kinder, die Führung eines Haushalts oder die Pflege von Angehörigen auferlegt, 
unter Aufwendung besonderer Tatkraft einem Erwerbe nachgehen 
(vgl. § 8 Abs. 5 RGS.). Was die Schonung eines kleineren Vermögens anlangt 
(5000 RM bei Alleinstehenden, 6000 RM bei Ehepaaren), die der Erlaß des RMdl und 
des'RAM vom 23. 8. 1934 für den Geltungsbereich der gehobenen Fürsorge anordnet, 
so wird jedoch nichts dagegen einzuwenden sein, dem Hilfsbedürftigen zur Befriedi
gung besonderer Bedürfnisse außerhalb des notwendigen Lebensunterhalts im Sinne 
des § 6 Abs. 1 Buchst, a RGS. sowie der Hilfe für Schwangere und Wöchnerinnen je 
nach der besonderen Lage seines Falles die Verwertung seines Vermögens bis zu einer 
unter 5000 (6000) RM liegenden Grenze zuzumuten.

Abschnitt 2 Abs. 1 Satz 3 hat über seinen Wortlaut hinaus die Bedeutung, daß 
die landesrechtlichen Vorschriften über die allgemeine Übertragung der Durchführung 
der allgemeinen Fürsorge auf die kreisangehörigen Gemeinden auch für die erweiterte 
gehobene Fürsorge gelten. Somit muß z. B. in Preußen die Durchführung der er
weiterten gehobenen Fürsorge den kreisangehörigen Gemeinden von mehr als 3000, 
aber nicht mehr als 10 000 Einwohnern auf Antrag übertragen werden, sofern nicht 
der Vorbehalt des § 15 Abs. 2 Satj 2 PrÄVzFV. zutrifft. Im Lande. Hessen, das die 
Durchführung der allgemeinen Fürsorge durch Gesetz den kreisangehörigen Ge
meinden übertragen hat, gilt diese Übertragung auch für die erweiterte gehobene 
Fürsorge. Soweit hiernach die kreisangehörigen Gemeinden die erweiterte gehobene 
Fürsorge durchzuführen haben, wird es — wie empfohlen wurde — zweckmäßig 
sein, zum mindesten für die kleineren kreisangehörigen Gemeinden, z. B. in Preußen 
für die Gemeinden von nicht mehr als 10 000 Einwohnern, anzuordnen, daß die Ah# 
lehnung der Aufnahme eines Hilfsbedürftigen in die erweiterte gehobene Fürsorge, 
weil nicht zur Durchschnittsbevölkerung gehörend, der Bestätigung des Landrats 
bedarf. Über den besonderen Lastenausgleich zwischen Landkreis und kreisangehöri
gen Gemeinden auf dem Gebiete der erweiterten gehobenen Fürsorge enthält der 
Erlaß keine Bestimmung. Seine Regelung bleibt daher den Landesgesetzen überlassen, 
die gegebenenfalls neue Bestimmungen treffen müssen.

Die Überführung der Durchschnittsbevölkerung aus der allgemeinen in die ge
hobene Fürsorge bezweckt eine Verbesserung der Leistungen der öffentlichen Fürsorge 
für die Durchschnittsbevölkorc'.ng, für die im Augenblick nur dieser Weg zur Ver
fügung stand. Er ist gewählt worden, um das System der Gruppenfürsorge wenig
stens äußerlich nicht zu ändern und damit die Entscheidung grundsätzlicher Fragen 
zu vermeiden, die sich bei einer anderen Lösung ergeben hätten, deren Regelung 
jedoch der Gesamtreform des deutschen Fürsorgerechts nach dem Kriege vorzu
behalten ist. Zuzugeben ist, daß das äußere Bild der deutschen öffentlichen Für
sorge durch diese Entschließung nicht übersichtlicher geworden ist. Die praktische 
Handhabung des neuen Rechtes dürfte jedoch kaum zu Schwierigkeiten führen. 
Insoweit ist klarzustellen, daß die Voraussetzungen der Fürsorge für Sozialrentner, 
Kleinrentner und die ihnen gemäß § 17 RGS. i. d. F. des Erlasses Gleichstehenden
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sowie die Empfänger von Kleinrentnerhilfe durch den Erlaß nicht geändert worden 
sind. Deshalb ist z. B. ein Hilfsbedürftiger, der die Voraussetjungen der Sozial
rentnerfürsorge erfüllt, nach den Vorschriften über diese Fürsorge zu unterstützen» 
auch wenn er nicht zur Durchschnittsbevölkerung, sondern nur zu den Tragbaren 
im Sinne des Erlasses vom 18. 7. 1940 gehört. Von besonders sachverständiger 
Seite ist hierzu bemerkt worden, dies entspreche nicht dem gesunden Volksempfinden. 
Dem ist entgegenzuhalten, daß der Erlaß jede Verschlechterung der Leistungen der 
öffentlichen Fürsorge gegenüber dem bisherigen Rechtszustande vermeiden mußte. 
Mit Rücksicht darauf, daß die Sozialrentner, die Empfänger der Kleinrentner
fürsorge und. die ihnen nach § 17 RGS. Gleichstehenden, von der geringen Zahl der 
Tragbaren abgesehen, durchweg der Durchschnittsbevölkerung angehören, hat die 
Unterscheidung zwischen gehobener Fürsorge und erweiterter gehobener Fürsorge 
für die Handhabung der Fürsorge kaum mehr eine praktisdie Bedeutung. Sie muß 
jedoch aus statistischen Gründen einstweilen beachtet werden, damit ein Überblick 
über die zahlenmäßigen und finanziellen Auswirkungen der erweiterten gehobenen 
Fürsorge möglich ist und damit Sthon während des Krieges im Hinblick auf die 
Reform des deutschen Fürsorgerechts nach dem Kriege Erfahrungen gesammelt 
werden können. Die Vordrucke des Statistischen Reichsamts für den Schnelldienst 
der Reichsfürsorgestatistik fordern deshalb besondere Angaben für die erweiterte 
gehobene Fürsorge. Sie verstehen hierunter jedoch, wie eine Fußnote auf den 
Vordrucken klarstellt, nur die Hilfsbedürftigen der Durchschnittshevölkerung, die 
nicht zu den Kleinrentnern oder Sozialrentnern gehören und die auch nicht Gleich
stehende im Sinne des § 17 RGS. i. d. F. des Erlasses sind. Sollten die weiteren 
Erfahrungen ergeben, daß die Unterscheidung die Praxis übermäßig belastet, so müßte 
sie mit Rücksicht auf das durch den Krieg verschärfte Gebot der Vereinfachung der 
Verwaltung fortfallen. Die Feststellung der Zugehörigkeit eines Hilfsbedürftigen zu 
der Gruppe der Empfänger der Kleinrentnerfürsorge ist im übrigen wegen des 
Reichszuschusses keinesfalls entbehrlich.

1

Zum Abschnitt 2 Abs. 2: In der dem § 17 RGS. durch den Erlaß gegebenen neuen 
Fassung wird die Gleichstellung reichseinheitlich allgemein ausgesprochen. Einer 
besonderen Gleichstellung durch den Reichsstatthalter, die Landesgesetjgebung oder 
den Fürsorgeverband bedarf es somit in Zukunft nicht mehr.

Zum Abschnitt 3: Die Vorschrift, wonach den Hilfsbedürftigen die Unterschieds
beträge zwischen den Leistungen gemäß dem Erlaß und den früheren Leistungen 
mit Wirkung vom 1. 12. 1941, nachzuzahlen sind, ist zwingendes Recht. Dies ist 
in wenigen Ausnahmefällen nicht erkannt worden; hier hat der RMdl. durch ent
sprechende Einzelweisun0- für eine überall gleichmäßige Anwendung des Erlasses 
Sorge getragen.

Neuerungen im FamilienunterlialtMrecht.
Von Dr. von Sdimeling, Abteilungsdirigent im Deutschen Gemeindetag.

Die längere Dauer des Krieges hat Ergänzungen sowohl der Verordnung zur 
Durchführung des Einsal-Familienunterhalts vom 26.6.19401) wie auch der Aus
führungsvorschriften des RMdl. vom 5. 7. 1940 erforderlich gemacht. Letjtere sind 
schon durch eine größere Zahl von zum Teil nicht veröffentlichten Einzelerlassen er
weitert worden. Dadurch wurde notgedrungen die Zahl der zu beachtenden Vor
schriften wesentlich vermehrt, während andererseits die Übersichtlichkeit stark ge
litten hatte. Es ist deshalb zu begrüßen, daß die Ausführungsvorschriften zum Einsal- 
Familienunterhalt in einem neuen Ausführungserlaß vom 5. 5.1942 (MBliV. S. 817):) 
zusammengefaßt und übersichtlich gestaltet sind. Zugleich enthält der Ausführungs
erlaß eine Reihe neuer Bestimmungen, die das bestehende Recht ergänzen oder klar
stellen. Wenn hier aus Raummangel nicht alle neuen Bestimmungen erörtert werden 
können, so seien doch die wichtigsten herausgestellt.

*) DZW. XVI S. 186.
2) DZW. XVIII S. 94.
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I.
DieDurdiführungsVO.1) zumEinsatj-FUG.3) ist durdi eine VierteVO. vom 27.4.1942 

(RGBl. I S. 248)4) in mehreren Punkten ergänzt und. erweitert worden. Eine grund
legende Neuregelung hat insbesondere das Beschwerdeverfahren (§3 Abs. 3) 
erfahren. Der bisherige Einspruch und damit die Pflicht der FU.-Behörden (Stadt- 
und Landkreise) zur Erteilung eines Einspruchsbesdieides, der erst seinerseits die Be- 
sdiwerdemöglichkeit ausloste, ist beseitigt. Dem FU.-Bcreditigten steht gegen die 
Entscheidung des Stadt- oder Landkreises jetjt sogleich die Beschwerde zu; wenn ihr 
der Stadt- oder Landkreis nicht abhelfen will, entscheidet darüber die obere Auf
sichtsbehörde endgültig. Diese kann auch, statt über die Beschwerde zu entscheiden, 
den Stadt- oder Landkreis zur Änderung der angefochtenen Entscheidung anweisen; 
mit einer solchen Anweisung wird die Beschwerde ebenfalls endgültig erledigt. Diese 
Vereinfachung des Beschwerdeverfahrens wird von den FU.-Berechtigten ebenso wie 
von den FU.-Behörden willkommen geheißen werden.

Für die kreisangehörigen Gemeinden ist ferner von Bedeutung, daß die Möglich
keit der Delegation für die Durchführung des FU. in den Landkreisen durch Neu
fassung des § 7 Abs. 2 Satj 1 der EFU-DV. in der Weise geregelt ist, daß die Land
kreise den ihnen zugehörigen Gemeinden und engeren Gemeindeverbänden von mehr 
als 5000 (bisher 10 000) Einwohnern die Durchführung ganz oder teilweise über
tragen können, wenn ihre Verwaltung ausreichende Gewähr für die ordnungsmäßige 
Bearbeitung bietet. Die Übertragung kann auf einzelne Maßnahmen der Durch
führung, insbesondere die Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge, die Über
wachung der Verhältnisse der FU.-Empfänger und die Auszahlung des vom Landkreise 
festgesetzten FU., beschränkt werden; sie kann sich aber auch auf die Entscheidung 
über Voraussetjung, Ar* und Maß des FU. erstrecken (Nr. 56 des Ausführ.ungserlasses 
in der Fassung vom 5. 5. 1942). Mit dieser vertrauensvollen Berücksichtigung der 
Behörden der Ortsstufe tritt eine wünschenswerte Erleichterungsmöglichkeit für die 
Landkreise als FU.-Behörden ein.

II.
Die Vorschriften des § 5 der EFU-DV. über die Fürsorge für Wehrdienst- 

und Einsatzbeschädigte und ihre Hinterhliebenen sind durdi besondere Bestimmungen 
und die Neufassung der bestehenden Bestimmungen ergänzt worden. -Neben der 
schon geltenden Vorschrift, wonach für einen vermißten Einberufenen, wenn die 
Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs der FU.-Berechtigten erst während des 
Vermißtseins weggefallen ist, der FU. während dieses Zustandes neu gewährt werden 
kann, sind weitere Bestimmungen für den Übergang vom Familienunterhalt zur Ver
sorgung für die Fälle getroffen, in denen auf Grund des WFVG., des Einsa^fürsorge- 
und -Versorgungsgesetzes oder der für den öffentlichen Dienst geltenden Versorgungs
vorschriften Versorgung zu gewähren ist. Bisher war ans der Vorschrift des § 5 
Abs. 1 Ziffer 1 und 2 nicht eindeutig zu entnehmen, was familienunterhaltsrechtlich 
zu geschehen hat, wenn ein Anspruch auf Versorgung abgclehnt oder wenn der Tod 
des Einberufenen nicht die Folge einer Wehrdienst- oder Kriegsbeschädigung ist; zwar 
steht fest, daß in diesen Fällen Familienunterhalt bis zum Ablauf des dritten 
Monats zu gewähren ist, der auf den Sterbemonat folgt. Kann die Entscheidung über 
den Versorgungsanspruch während dieses Zeitraumes noch nicht getroffen werden 
oder gibt sich der Antragsteller mit einem ablehnenden Bescheid nicht zufrieden, 
sondern legt ein Rechtsmittel dagegen ein, so kann Familienunterhalt über die ge
nannte Dreimonatsfrist hinaus bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Ver
sorgungsanspruch bzw. über das Reditsmittel fortgewährt werden, wenn die 
Einstellung des FU. eine Härte bedeuten würde. Eine entsprechende Rege
lung bestand bisher nur für den Fall, daß ein Reditsmittel eingelegt ist; sie gilt jetzt 
auch, wenn im einzelnen Falle eine Entscheidung über den Anspruch auf Versorgung 
während der Dreimonatsfrist noch nicht getroffen ist. Wird der Versorgungsanspruch 
endgültig abgelehnt, so muß u. U. die öffentlidie Fürsorge eintreten. Während also 
die bisherigen Vorschriften zwisdien soldien Fällen untersdiieden, in denen der Tod

s) DZW. XVI S. 145.
4) DZW. XVIII S. 19.
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des Einberufenen die Folge einer Beschädigung bei Wchrdiensteinsatj ist, und solchen 
Fallen, in denen der Tod nicht auf eine solche Beschädigung zurückzuführen ist, ist 
jegt diese Unterscheidung, da sie praktisch zu Schwierigkeiten geführt hat, fallen 
gelassen worden. Allein entscheidend ist vielmehr künftig, ob ein Fürsorge- und 
Versorgungsverfahren stattfindet. Dem entspricht die seit langem angestrebte Aus
weitung der Mitteilungspflicht der Truppenteile, die mit der Neufassung des § 6 EFU- 
DV. begründet ist und in den Vorschriften Nr. 53, 55, 55 a und 55 b des Ausführungs
erlasses in der Fassung vom 5. 5. 1942 ihren weiteren Niederschlag gefunden hat.

Zu beachten bleibt, daß nach wie vor nur fu. - berechtigte Angehörige An
spruch auf Weiterzahlung des FU. nach dem Tode des Einberufenen haben. Wesent
lich ist jedoch in diesem Zusammenhang folgende Bestimmung: Gewährt der Unter
nehmer eines Einberufenen, der gefallen ist, den hinterbliebenen fu.-berechtigten 
Angehörigen aus Anlaß des Todes des Einberufenen für eine Übergangszeit eine frei
willige Zuwendung, so ist diese Zuwendung bei Bemessung des nach § 5 der EFU-DV. 
noch zu gewährenden Familienunterhalts als. zweckgebundene Sonderzuwendung (Nr. 146 
Ziffer 2 Buchstabe e) des Ausführungserlasses in der Fassung vom 5. 5. 1942) außer 
Ansat) zu lassen. Die Höhe der Leistungen "Bes FU. nach dem Tode des Einberufenen 
richtet sich im übrigen nach den allgemeinen Vorschriften. Veränderungen in den 
Einkommensverhältnissen der FU.-Berechtigten sind daher zu berücksichtigen. Haben 
die FU.-Berechtigten Anspruch auf Hinterbliebenenrenten der Invalidenversicherung, 
Angestelltenversicherung usw., so sind diese Renten nach § 5 EFU-DV. von dem Stadt
oder Landkreis, der den FU. gewährt, in Anspruch zu nehmen, soweit dies nach den 
Vorschriften der §§ 15, 31 ff. RVO. bzw. § 48 des Angestelltcnvcrsidierungsgesetjes 
zulässig ist und im.einzelnen Falle keine besonderen Gründe gegen die Geltend
machung dieses Ersatjanspruches vorliegen.

m.
Mehrere wichtige Änderungen hat die Regelung des FU. bei Entlassung des 

Einberufenen wegen Dienstunfähigkeit erfahren. In den Fällen der Entlassung wegen 
Dienstunfähigkeit durch einen während des Wehrdienstes erlittenen Körperschaden 
richtet sich die Dauer der Gewährung von FU. nach § 5 Abs. 2 der EFU-DV. in der 
neuen Fassung der VO. vom 27. 4. 1942; demgemäß bleibt jetjt die FU.-Berechtigung 
bis zum Ablauf des dritten Monats, der auf den Entlassungsmonat folgt, bestehen, 
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die Zahlung der Fürsorge- oder Versorgungs- 
bezüge %'ereits vor Ablauf dieses Zeitraumes beginnt (bisher endete der FU.-An- 
spruch mit der Festsetjung der letjtgenannten Bezüge). Beruht die Dienstunfähigkeit 
nicht auf einem während des Wehrdienstes usw. erlittenen Körperschaden, so findet 
nach der neu eingefügten Vorschrift der Nr. 31 a Abs. 2 des Ausführungserlasses 
die allgemeine Regelung über die Gewährung von FU. für die Zeit nach der Entlassung 
(Nrn. 28 a bis 31) Anwendung. Über die bezeichnete Dreimonatsfrist hinaus kann, 
wenn bis dahin das Fürsorge- und Versorgungsverfahren noch nicht abgeschlossen 
ist, auf Grund der Neufassung des § 5 Abs. 2 Ziffer 1 der EFU-DV. FU. für alle 
fu.-berechtigten Angehörigen der Gruppe I und den Entlassenen selbst unter den 
dort vorgesehenen Vorau6seßungen weitergewährt werden; dagegen endet für An
gehörige der Gruppe II bei Entlassung des Einberufenen wegen DienstunTähigkeit 
die Zahlung des FU. stets mit Ablauf des dritten auf den Entlassungsmonat folgenden 
Monats. Audi hier ist an Stelle der früheren Unterscheidung, ob die Dienstunfähig
keit Folge oder nidit Folge einer Wehrdienstbeschädigung ist, die Unterscheidung 
getreten, ob ein Fürsorge- und \ ersorgungsverfahren stattfindet oder nidit.

Hiervon abgesehen ist die Regelung für die Zeit riadi der Entlassung inhaltlidi 
nur wenig geändert worden. Eingefügt sind Bestimmungen in Nr. 28 a, 28 b, 29, 30 
Abs. 1, 31 Abs. 1, 31 a und 31 c, während in Nr. 29 a der bisherige letjte Satj des 
Abs. 1 über Krankenhilfe weggefallen, ist, weil der Soldat Heilfürsorge von der Webr- 
madit erhält. Ebenso ist die bisherige Nr. 31 e, die dem Runderlaß vom 14.12.19405) 
entspridit, fortgefallen, da sie eine Sonderaktion des Jahres 1940 betraf. Die jetjige 
im Einvernehmen mit dem OKW. getroffene Neuregelung in Nr. 31 e ist an die Stelle 
des nicht veröffentlichten Ruuclerlasses über Prüfungsurlaub für Studenten vom 19. 12.

6) DZW.XVI S. 293.
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1940 getreten und trifft im Falle der Beurlaubung von Soldaten zur Aufnahme und 
Fortsetzung des Studiums, Ablegung von Prüfungen und Weiterbildung im Berufe 
die Regelung, daß FU. nur bis zum Ende des Monats fortgewährt wird, in dem der 
Urlaubsantritt erfolgt. Die bisherige Möglichkeit, FU. während der Dauer der Be
urlaubung weiter zu bewilligen, ist also insoweit nicht mehr gegeben.

IV.
Die Vorschriften über Beihilfen für Mieten und Eigenheime haben wichtige 

Ergänzungen erfahren. Für die Instandhaltung und Instandsetzung durften bisher in 
der Regel keine Beihilfen gewährt werden; nur ausnahmsweise war bei unaufschieb
baren Arbeiten die Übernahme der tatsächlich nachgewiesenen Kosten zugelassen. Mit 
der längeren Kriegsdauer konnten sich jedoch die zuständigen Reichsressorts der Not
wendigkeit einer Verbesserung der Bestimmungen über die Berücksichtigung von In- 
standsetzungs- und Instandhaltungskosten nicht verschließen. Nach Nr. 48 des AusfErl. 
in der neuen Fassung werden diese Kosten nunmehr durch eine Pauschbeihilfe ab
gegolten, die bei vor dem 1. 1. 1925 bezugsfertig gewordenen Eigenheimen jähr
lich bis zu '1% des Einheitswertes, bei nach dem 31. 12. 1924 bezugsfertig gewordenen 
Eigenheimen jährlich bis zu ZU% des Einheitswertes beträgt. Für die Höhe der Bei
hilfe ist der durchschnittliche Listandhaltungsbedarf, nicht die tatsächlich ausgeführte 
Instandhaltung- oder Instandsetzung maßgebend. Dem Charakter der Pauschbeihilfe 
entspricht es, daß über ihre Höchstbeträge nicht hinausgegangen wrerden darf, auch 
wenn die Ausgaben für die tatsächlich nachgewiesenen Arbeiten höher liegen. Bei 
Eigenheimen kannten die bisherigen Bestimmungen ferner nur die Berücksichtigung 
von Schuldentilgungen, nicht dagegen von Absetzungen für die Abnutzung. Nr. 85 
in der neuen Fassung gibt die Möglichkeit, an Stelle der Tilgung laufende Absetzungen 
für die Abnutzung bis zu höchstens ZU% des Einheitswertes jährlich in Ansatz zu 
bringen. Es kann also eine Beihilfe für Absetzungen für Abnutzung dann gewährt 
werden, wenn eine Beihilfe für Tilgung nicht in Anspruch genommen wird.

Für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten in Miethäusern ist in 
der neu eingefügten Nr. 145 a des AusfErl. in der Fassung vom 5. 5. 1942 eine 
Parallelbestimmung vorgesehen; hier darf der Pauschbetrag bei Altbauten jährlich 
bis zu 6% der Miete, bei Neubauten jährlich bis zu 4% der Miete betragen. Die Be
stimmungen über die Eigenheime (Nr. 85) sind mit den Bestimmungen über .Vermie
tung von Gebäuden (Nr. 145 a) in eine gewisse, aber mit Rücksicht auf den verschie
denen Charakter der Bauten nicht in eine volle Übereinstimmung gebracht.

Die neue Bestimmung in Nr. 145 a über Einkünfte aus Vermietung und Verpach
tung von Gebäuden wird den Bedürfnissen der Praxis noch in auderer Hinsicht 
gerecht. Sie betrifft namentlich die Fälle, in denen der Einberufene, oder der FU.- 
Berechtigte eine Wohnung des ihm gehörenden Miethauses selbst bewohnt. Den 
Mieteinnabmen aus dem Hause ist in diesen Fallen der Nutzungswert (Mietwert) der 
vom Eigentümer selbst bewohnten Wohnung hinzuzurechnen; es ist also so zu verfah
ren, als ob der einberufene oder fu.-berechtigte Eigentümer des Hauses an sich selbst 
Miete zahlen würde. Auch die neue Vorschrift in Nr. 83 Abs. 4 über Mietbeihilfen ist 
im Zusammenhang mit Nr. 145 a Abs. 1 Satz 2 zu verstehen. Ist die Wohnung des 
FU.-Berechtigten in dem auf den Familienunterhalt anzurcchnendcn Einkommen des 
Einberufenen oder des FU.-Berechtigten mit ihrem Nutzungswert berücksichtigt, so 
muß als Ausgleich derselbe Betrag bei der Ermittlung des notwendigen Lebensbedarfs 
als Wohnbedarf angesetzt werden. Einberufenen Untermietern, die einen eigenen 
Hausrat haben, kann nach dem Zeitpunkt, zu dem sie das Untermietverhältnis frühe
stens kündigen können, eine angemessene Beihilfe für notwendige Aufwendungen 
zur Erhaltung des Hausrats gewährt werden. Eine solche Beihilfe kommt auch für 
Unterstellungen des Hausrats und der Gegenstände des täglichen Gebrauchs in Be
tracht. Wohnungspolitisch ist von Bedeutung, daß wegen des großen Mangels an 
möblierten Zimmern darauf Bedacht genommen werden soll, diese Räume für ander
weitige Vermietung möglichst frei zu machen und den Hausrat usw. bei Verwandten 
oder Bekannten des Einberufenen, in Lagerhäusern oder dgl. unterzustellen.

V.
Nach den FU.-Bestimmungcn können FU.-Berechtigten außer den sonstigen Fami

lienunterhaltsleistungen zur Erfüllung besonderer Verpflichtungen So n derbe i-
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h i 1 £ e n gewährt werden. Im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen taucht.immer 
wieder die Frage auf, ob derartige Beihilfen auch zur Tilgung von Schulden gewährt 
werden können, wenn 6ich der Einberufene vor dem Einstellungstage zur Leistung 
regelmäßiger Tilgungsraten verpflichtet hatte. Diese Frage ist zu verneinen; die neu 
eingefügte Vorschrift in Nr. 112 Buchst, g) des AusfErl. bestimmt ausdrücklich, daß 
zur Entrichtung von Zahlungsrückständen aus der Zeit vor der Einberufung Beihilfen 
nicht gewährt werden dürfen. Auch ohne diese ausdrückliche Klarstellung bestand 
kein Anlaß, zur Weiterentrichtung vou Zahlungsrückständen eine Beihilfe zu ge
währen; denn jede Schuldentilgung würde für den Einberufenen eine Vermögens
bildung bedeuten. Es ist aber nicht angängig, auf Kosten des FU. eine Vermögens- 
hildung zu fördern; der Familienunterhalt will vielmehr lediglich den notwendigen 
Lebensbedarf der Angehörigen des Einberufenen sichern und dessen wirtschaftliche 
Lage erhalten. '

In diesem Zusammenhang sei ferner die ausführliche neue Bestimmung über Zins
beihilfen im Rahmen der Vorschriften über die Wirtschaftsbeihilfe zur Erhaltung 
des Betriebes in Nr. 122 b Abs. 3 des AusfErl. hervorgehoben. Danach können für die 
Verzinsung (nicht für die Tilgung) von.Betriebsschulden Beihilfen bewilligt werden, 
wenn die Schulden bereits vor der Einberufung bestanden haben. Eine Zinsbeihilfe ist 
aber auch zulässig, wenn eine Betriebsschuld aus der Zeit vor der Einberufung in ein 
verzinsliches Darlehn umgewandelt wird. Für die Gewährung solcher Zinsbeihilfen ist 
unter der Voraussetzung, daß die in Nr. 122 b Abs. 3 bezeichneten Bedingungen erfüllt 
sind, regelmäßig ein strenger Maßstab anzulegen.

Bisher durften auch zur Begleichung der Einkommensteuer Beihilfen nicht ge
währt werden; andererseits gehört die Einkommensteuer nicht zu den Geschäftsauf
wendungen oder Werbungskosten, die bei der Ermittlung des auf den FU. anzurech
nenden Einkommens des FU.-Berechtigten in. Abzug gebracht werden dürfen. Hat der 
FU.-Berechtigte für Einkünfte, die er sich auf den Familienunterhalt anrechnen lassen 
muß, Einkommensteuer zu entrichten, so mußte er diese bisher aus den für seinen not
wendigen Lebensbedarf bestimmten Mitteln oder aus anrechnungsfreien Einkünften 
bestreiten. Den Härten, die sich daraus ergeben haben, wird durch die neue Vor
schrift in Nr. 114 a des AusfErl. abgeholfen, die eineJSpezialbestimmung bedeutet und 
der allgemeinen Regel in Nr. 112 Buchst, a) vorgeht. Auch diese Bestimmung geht 
davon aus, daß die Einkommensteuer in erster Linie von den änrechnungsfreien Ein
künften zu entrichten ist; sie stellt e.s aber in das Ermessen der FU.-Behörden, von 
Fall zu Fall Beihilfen zur Zahlung der Einkommensteuer zu gewähren. Die Regelung 
gilt indes nur für die Einkommensteuer einschließlich des Kriegszuschlages; für son
stige Steuern, z. B. die Vermögenssteuer, bewendet es bei der allgemeinen Regelung 
in Nr. 112 Bichst. a), wonach Beihilfen zur Entrichtung von Steuern nicht in Anspruch 
genommen werden können.

Die vielfach praktisch gewordene Bestimmung in Nr. 115 des AusfErl., wonach für 
den Unterhaltsbedarf, der einmalig oder in längeren Zeitabständen auftritt, zusätz
liche Beihilfen insoweit gewährt werden können, als der Tabellensatz oder die sonsti
gen Einkünfte zur Deckung dieses Sonderbedarfs nicht ausreichen, erfährt im Abs. 2 eine 
bedeutsame amtliche Auslegung, der freilich schon bisher häufig Rechnung getragen 
sein dürfte. Bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Gewährung der einmaligen 
Sonderbeihilfen soll um so entgegenkommender verfahren werden, je länger der Ein
berufene im Wehrdienst steht und je geringer dre Gesamteinkünfte der FU.-Berech
tigten sind. Ganz besonders gilt dies, wenn der Einberufene seit Beginn des Krieges 
ununterbrochen im Wehrdienst steht. Andererseits kann diese Großzügigkeit nicht 
Platz greifen, wenn die FU.-Berechtigten ohne Grund eine zumutbare Berufstätigkeit 
nicht ausüben. Zweck dieser Vorschrift ist also eine Milderung der Nachteile, die für 
Angehörige mit niedrigen Gesamteinkünften bei besonders langer Dauer der Einbe
rufung entstehen. Solche Nachteile können nicht auf dem Wege einer Zugrundelegung 
von Einkommensverhältuisseu beseitigt werden, die sich möglicherweise inzwischen 
ergeben hätten, wenn der Einberufene erst zu einem späteren Zeitpunkt einberufen 
worden wäre. ‘Der Gesetzgeber hält nach wie vor an dem Grundsatz fest, daß für die 
Feststellung der Einkommenshöchstgrenze und des Tabellensatzes nur das tatsäch
liche Nettoeinkommen des Einberufenen vor dem Einstellungstage maßgebend ist.
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Besonders erwähnt zu werden verdient ein ergänzender Runderlaß vom 11. 6. 1942 
(MBliV. S. 1295)6), mit dem im Interesse der Sparfreudigkeit der kleinen Sparer 
angeordnet ist, daß Einkünfte der Einberufenen und ihrer fu.-berechtigten An
gehörigen aus Zinsen von Einlagen und Guthaben bei Sparkassen, Banken und anderen 
Kreditanstalten, ferner aus öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und sonstigen fest
verzinslichen Wertpapieren sowie aus Hypotheken und Grundschulden in bestimmter 
Höhe, d. h. für die Zinsen aus kleineren Kapitalien, bei der Prüfung der Voraus
setzungen und der Bemessung des Familienunterhalts außer Ansatj bleiben.

VI.
Besondere Bedeutung erhalten naturgemäß die Vorschriften über den T a b ei

le n s a t z (Nr. 77 ff. des AusfErl.) und über das anrechnungsfreie Einkommen 
(Nr. 146 des AusfErl.). Die Vorschrift über den Tabellensatz ist dahin eingeschränkt 
worden, daß er nicht mehr zu gewähren ist, wenn die Haushaltsgemeinschaft nach dem 
Einstellungstage dauernd aufgehoben wird. Wenn also mit einer Wiederherstellung 
der Haushaltsgemeinschaft nach Beendigung der Einberufung nicht mehr zu rechnen 
ist, erhält die Ehefrau statt des Tabellensatzes künftig nur noch den Unterhaltssatz. 
Andererseits ist die Vorschrift über die sog. Kriegstrauungen dahin erweitert (Nr. 77 
Abs. 2), daß der Tabellensatz ohne Einschränkung zu gewähren ist, sobald aus der 
Ehe mit dem Einberufenen ein Kind hervorgegangen ist.

Die wichtigen Anrechnungsbestimmungen in Nr. 146 entsprechen im wesentlichen 
den schon geltenden Vorschriften. Immerhih sind bedeutsame Ergänzungen in 
Nr. -146 Ziff. 1 Buchst, b) und c) hinzugekommen, wonach das Nettoarbeitsentgelt bei 
Klein- und Sozialrentnern, die das 70. Lebensjahr vollendet haben und bis zum 
Beginn des FU. von der öffentlichen Fürsorge unterstütjt werden, sowie bei weiblichen 
FU.-Berechtigten außer Ansatz bleibt. Ebenso sind die Bestimmungen über frei
willige Zuwendungen in Nr. 146 Ziffer 2 in mehrfacher Hinsicht, namentlich auch für 
Angehörige der Gruppe II, ergänzt worden. Außerdem ist in Nr. 146 Ziff. 22 bis 2$ a ■. 
vorgesehen, daß Leistungsverbesserungen in der Rentenversicherung auch bei Ültojf- j 
schreitung der Einkommenshöchstgrenze außer Ansatz gelassen werden. Für ein- 
berufene Gefolgfechaftsmitglieder (Angestellte,und Arbeiter) öffentlicher Verwaltun
gen und Betriebe ist die im Erlaß des RMdl. vom 13.1.1942 (MBliV. S. 161)') getrof
fene Anordnung nunmehr in den Nummern 150 d bis g eingebaut. Danach können be
hördliche nichtbeamtete Gefolgschaftsmitglieder, bei denen der FU. atlf Grund ihres 
Einkommens vor der Einberufung höher sein würde als die weiter zu gewährenden 
Dienstbezüge, unter Verzicht auf diese den FU. wählen, ohne ihr Beschäftigungs- 
Verhältnis kündigen zu müssen; für Gefolgschaftsmitglieder, die in dieser Weise 
verfahren, kann der Familienunterhalt durch freiwillige Zuwendungen bis zur Ein
kommenshöchstgrenze ergänzt werden. In Nr. 146 Ziffer 4 sind im übrigen besondere 
Vorschriften über die Gewährung freiwilliger Zuwendungen öffentlicher Körper
schaften an ihre einberufenen Dienstkräfte, soweit sie FU. beziehen, aufrechterhalten.

Erweitert ist ferner die beachtliche Bestimmung in Nr. 176 über Rückforderungen 
aus dem FU. im Falle der Überzahlung. Die ergänzte Vorschrift regelt jefct im 
einzelnen, unter welchen Voraussetzungen der Leiter des Stadt- oder Landkreises bzw. 
der beauftragten Gemeinde (Gv.) die Erstattung von ganz oder teilweise zu Unrecht 
gezahltem Familienunterhalt stunden, niederschlagen oder erlassen kann.

Die neuen Vorschriften, für deren Vereinfachung und Zusammenfassung im Wege 
der Kodifikation ein lebhaftes Bedürfnis bestanden hat (vgl. die Ausführungen in 
Heft 7/8 vom Oktober/November 1941 dieser Zeitschrift auf Seite 195 unten), sind mit 
dem 1. 6.1942 in Kraft getreten. Im Interesse der Übersichtlichkeit wäre eine Heraus
hebung der neu hinzugekommenen Bestimmungen durch anderen Druck erwünscht 
gewesen. Daß die an sich schon wirklich großzügig gehaltenen Vorschriften über den 
Familienunterhalt in einer Reihe von wichtigen Punkten nochmals entgegenkommen
der gehalten sind, wird allseitig anerkair.it werden müssen. Man wird es daher ver
stehen können, wenn die Weiterbildung des FU.-Rechts nun im wesentlichen als 
abgeschlossen anzuschcn sein wird.

«) DZW. XVIII S. 84.
’) DZW. XVII S. 312.
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Bewegung' und Volk in der Wohlfahrtsarbeit

Aus der NSV.

Das Kriegswinterhilfswerk 1942/43. 
beginnt am 1. September 1942 und endet am 
31. März 1943.

Die Reichsstraßensammlungen erfolgen am:
19./20. September 1942,
24./25. Oktober 1942,
21./22. November 1942,
19./20. Dezember 1942,

6i/7. Februar 1943,
6./7. März 1943,
3./4. April 1943.

Die Termine für die Opfersonntage sind:
1. 6. September 1942,
2. 11. Oktober 1942,
3. 8. November 1942,
4. 6. Dezember 1942,
5. • 10. Januar 1943,
6. 14. Februar 1943,
7. 14. März 1943.

Der Tag der Wehrmacht wird am 20. und 
21. März 1943 durchgeführt.

Jr jl ft/ Hilfswerk Mutter und Kind.

1 Aufbau und^Entwicklung.
Nach Abschluß des ersten Winterhilfswerkes 

1933/34 erfolgte im Frühjahr die Gründung 
des „Hilfswerkes Mutter und Kind“ als Kern
stück nationalsozialistischer Wohlfahrtspflege. 
Zielsetzung dieser Arbeit ist die Förderung 
der erbgesunden deutschen Familie, aber 
auch der alleinstehenden und ledigen Mutter 
durch Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge, 
der Erziehung und der wirtschaftlichen Hilfe. 
Die Durchführung aller Hilfsmaßnahmen er
folgt im Sinne der nationalsozialistischen Be
völkerungspolitik. Reichsminister Dr. Goeb
bels gab der Arbeit die Parole: „Mutter und 
Kind Bind daB Unterpfand für die Unsterb
lichkeit eines Volkes“.

Für die Einleitung und Durchführung der 
notwendigen Hilfsmaßnahmen wurde ein Netz 
von Hilfsstellen Mutter und Kind geschaffen, 
die zum Teil durch die Einbeziehung der ärzt
lichen Mütter- und Kinderberatung die Er
weiterung zu Hilfs- und BeratungsBtunden er
fahren haben. Es bestehen zur Zeit 28 900 
Hilfsstellen, davon 8100 mit ärztlicher Be
ratung. Die Arbeit in den Hilfsstellen Mutter 
und Kind wird grundsätzlich ehrenamtlich 
ausgeübt, um damit die Freiwilligkeit und 
sozialistische Grundhaltung der NSV.-Arbeit 
deutlich zu machen. Die hauptamtlichen 
Volkspflegerinnen geben den ehrenamtlichen 
Hilfsstellenleiterinnen und Helferinnen ihre 
Führung und fachliche Ausrichtung. Seit dem 
Jahre 1934 wurden die Hilfsstellen Mutter

und Kind von insgesamt 36,3 Millionen Be
suchern aufgesucht.

DaB „Hilfswerk Mutter und Kind“ gliedert 
sich in folgende große Arbeitsgebiete:

I. Allgemeine Familienhilfe.
. Entsprechend dem biologischen Aufbau 

unseres Volkes steht die Betreuung der wer
denden Mutter und Wöchnerin, der Säuglinge 
und Kleinkinder im Mittelpunkt dieser Ar
beit. Sie galt insbesondere dem Kampf gegen 
die Abtreibung, der Säuglingssterblichkeit und 
der Rachitis in engster Zusammenarbeit mit 
dem Staat mit dem Ziel, dem deutschen Volk 
einen gesunden Nachwuchs zu erhalten. Durch 
eine Entscheidung der Parteikanzlei und des 
Reichsinnenministeriums wird in Zukunft 
grundsätzlich die gesamte nachgehende- Säug
lingsfürsorge von der NSV. durchgeführt; die 
ärztliche Beratung verbleibt den staatlichen 
Gesundheitsämtern.

Seit 1934 wurden insgesamt 2,1 Millionen 
werdende Mütter betreut, es wurden ferner 
neu geschaffen 19 Aufnahmeheime für wer
dende Mütter für die Zeit vor und nach der 
Entbindung, 580 Säuglingskrippen und 
68 Säuglings- und Kleinkinderheime.

Als entscheidende Maßnahme zur Erhaltung 
der seelischen- und körperlichen Kräfte der 
werdenden, der erholungsbedürftigen, der 
kranken und überlasteten Hausfrau und 
Mutter erfolgte der Ausbau der Haushalt- 
hilfe.

250 Haushaltliilfenstationen wurden errich
tet. Im Jahre 1941 wurden im Monats
durchschnitt in 26 500 Familien Haushalt
helferinnen zur Verfügung gestellt.

Unterstützt und ergänzt werden diese Auf
gaben durch wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen, 
insbesondere durch Ernährungsbeihilfen für 
werdende und stillende Mütter, Kleider
beihilfen, durch Bettenbeschaffung und durch 
wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen für erb
gesunde Familien.

H. Gemeindepflege.
Die Aufgaben der allgemeinen Familienhilfe 

erhalten ihre Ergänzung und Erweiterung 
durch die Errichtung und Übernahme von 
Gemeindepflege6tationen. Der * Schwerpunkt 
der Arbeit der Gemeindeschwester liegt in der 
krankenpflegerischen Tätigkeit in der Familie, 
sie ist aber gleichzeitig mit eingesetzt in der 
nationalsozialistischen Volkspflege für die Be
treuung von Mutter und Kind. Zur Zeit be
stehen 5717 Gemeindepflegestationen.

HL Jugendhilfe.
Die Jugendhilfe erfüllt eine vorbeugende 

familienpolitische Aufgabe, um Gefährdungen
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und Verwahrlosungen zu vermeiden bzw. zu 
beseitigen. Wesentliche Arbeitsgebiete sind 
die Erziehungsberatungen und die Erziehungs
patenschaften, darüber hinaus unterstützt die 
Jugendhilfe die Arbeit des Jugendamtes auf 
.dem Gebiete des Pflegekinderwesens, der 
Schulaufsicht, des Vormundschaftswesens, der 
Jugendgerichtshilfe, der Strafentlassenen
betreuung und der Fürsorgeerziehung.

Zur Aufnahme von erbgesunden Kindern 
oder Jugendlichen, die auB irgendeinem 
Grunde nicht in der Familie verbleiben 
können, wurden 92 Jugendheimstätten für 
vorschulpflichtige, schulpflichtige und schul
entlassene Jungen und Mädel geschaffen.

Die' neuge6chaffene Reichsadoptionsstelle 
hat mit ihren 17 Dienststellen an der Neu
gestaltung des Adoptionswesens nach den 
Grundsätzen nationalsozialistischer Erb- und 
RasBenpflege mitgearbeitet. Sie sichert mit 
ihrer Arbeit viele» erbgesunden deütschen 

‘ Kindern das Aufwachsen in einem neuen 
Familienverband.

IV. Kindertagesstätten.
Die Kindertagesstätten — eine besondere 

Maßnahme zur Entlastung der berufstätigen 
Mutter — haben durch die NSV. eine völlig 
neue Zielsetzung und eine erhebliche Er
weiterung erfahren. Die NSV.-Kindergärten 
sind zu Stätten der Gesundheitserziehung und 
der nationalsozialistischen Menschenführung 
geworden. Die Führung von Kindertages
stätten ist eine ausschließliche Aufgabe der 
NSV. Es bestehen zur Zeit folgende Einrich
tungen der NSV.:

14 828 Dauerkindergärten mit 689 154 ver- 
© . fügbaren Plägen,

3 654 Hilfskindergärten mit 129 033 ver
fügbaren Plätzen,

8 707 Erntekindergärten mit 261453 ver
fügbaren Plätzen.

Für die Durchführung der Aufgaben sind 
eingesetzt:

10 032 Fachkräfte (Kinderpflegerinnen,Kin
dergärtnerinnen und Jugendleiterin
nen),

39'393 geschulte Hilfskräfte (einschl. der 
Kräfte für Erntekindergärten).

V. Erholungspflege.
Hierunter fallen die Erholungsmaßnahmen 

für
a) Mütter (insbesondere kinderreiche),
b) Mutter und Kind (Säuglinge),
c) Kleinkinder,
d) Schulkinder und schulentlassene Jugend

liche.
Für die Durchführung der Erholungspflege 

stehen 721 Einrichtungen zur Verfügung.
Die Erholungsmaßnahmen der NSV. dienen 

der Stärkung und Förderung der Gesundheit 
von gesundheitsgefährdeten Müttern, Kindern

und Jugendlichen. Die Erholungsmaßnahmen 
werden durchgeführt in Form der örtlichen 
Erholungspflege, der Heimentsendung und 
durch die Kinderlandversehickung.

Seit 1934 wurden insgesamt 512 000 Mütter 
mit 41100 Säuglingen und Kleinkindern 
verschickt.

In der laufenden Jugenderholungspflege.
wurden durch die NSV. seit 1933 3 885 491 
Kinder verschickt. Darüber hinaus verschickte 
die NSV. im Rahmen der erweiterten Kinder
landverschickung in den' Jahren 1940/41 
527 202 Kinder.

Die gesamten Erholungsmaßnahmen unter
stehen einer regelmäßigen ärztlichen Über
wachung. Neuzeitliche Ernährung, Gym
nastik, Verabreichung von Bädern und Höhen
sonne werden als unterstützende Erholungs
faktoren angewandt.

Für die Ausrichtung und Ausbildung der 
erforderlichen Fachkräfte sind folgende Aus- 
bildungBStätten geschaffen worden:

32 Kinderpflegerinnenschulen,
41 Seminare für Kindergärtnerinnen,
9 Seminare für Jugendleiterinnen,

15 Seminare für Volkspflegerinnen.

NS.-Reichsbund Deutscher Schwestern e. V.
Auf Grund einer Anordnung des Leiters der 

Parteikanzlei sind die NS.-Schwestemsdiaft 
und der Reichsbund der Freien Schwestern und 
Pflegerinnen e. V; zum NS.-Reichsbund Deut
scher Schwestern e. V. zusammengefaßt wor
den.

Die Leitung des NS.-Reichsbundes Deut
scher Schwestern e. V. wurde dem Leiter des 
Hauptamtes für Volkswohlfahrt, Oberbefehlt- 
leiter Hilgenfeldt, übertragen. Leiter des NS.- 
Reichsbundes Deutscher Schwestern e. V. in 
den Gauen sind die Leiter der Gauhauptämter 
für NS.-Volkswohlfahrt. Die Verwaltung in 
den Gaugeschäftsstellen liegt künftig in der 
Hand einer Gauoberin. • Mit der Wahr
nehmung der Geschäfte der Generaloberin des 
NS.-Reichsbundes Deutscher Schwestern e. V. 
ist Frau Oberin Moser, Oberin der Städtischen 
Krankenanstalten in Bremen, kommissarisch 
beauftragt worden.

Die vom 29. Juni bis 2. Juli durchgeführte 
erste Reichstagung, an der neben den Gau
oberinnen auch die Oberinnen führender 
Krankenhäuser teilnahmen, gab einen Über
blick über die bisherige Entwicklung und die 
neue Zielsetzung der Arbeit. Auf ihr sprachen 
Oberbefehlsleiter Hilgenfeldt, Reichsgesund- 
heitsführer Dr. Conti, der stellvertretende 
Leiter des NS.-Reichsbundes Deutscher 
Schwestern, Dr. Strohschneider, und Gauamts
leiter Dr. Bcuzing.

Oberbefchlsleiter Hilgenfeldt erklärte in 
seiner Rede, der NS.-Reichsbund Deutscher 
Schwestern 6ei der zweitgrößte Schwestern
verband des Reiche' und als solcher dazu be-
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rufen, richtungweisend die künftige Entwick
lung des gesamten Schwestemwesens zu be
einflussen. Künftig wird neben dem Deut
schen Roten Kreuz, dessen Schwestern in der 
Betreuung und Pflege der Soldaten ihren be
sonderen Auftrag haben, der NS.-Reichsbund 
Deutscher Schwestern als die von der NSDAP, 
betreute Schwestemorganisation stehen und 
damit auch dem Schwesternberuf ein der 
nationalsozialistischen Weltanschauung ent
sprechendes Berufsethos geben. Reichsgesund
heitsführer Dr. Conti kündigte für das Kran
kenwesen eine gesetzlich geordnete Planwirt
schaft: nach dem Kriege an. Der stellvertre
tende Leiter des NS.-Reichsbündes Deutscher 
Schwestern, Dr. Strohschneider, befaßte sich 
mit dem Einsag der Schwestern, während Gau- 
amtsleiter Dr. Benzing die Ausbildung der 
Schwestern behandelte.

Die NS.-Volkawohlfahrt im General
gouvernement.

Die unermüdliche Tätigkeit der NS.-Volks- 
wohlfahrt beginnt auch im Generalgouverne
ment ihre Früchte zu tragen. Trog der großen 
Schwierigkeiten und des verhältnismäßig 
kleinen Miiarbeiterstabes machen sich beacht
liche Erfolge bemerkbar. Die NSDAP, widmet 
gerade im Generalgouvernement der Förde
rung und Erhaltung der Familie als der Keim
zelle unseres Volkes ihre besondere Aufmerk
samkeit. Iu knapp einjähriger Arbeit ist 
heute bereits ein fast lückenloses Neg von 
Hilfs- und Beratungsstellen geschaffen wor
den. Da6 Säuglingsheim in Warschau — zwei 
neue kommen in Krakau und in Lemberg hin
zu —, das Mütterheim in Ojcow, das Jugend- 
erholungshcim in Zakopane und die Jugend
erholungsstätte in Warschau-West ergänzen 
die Betreuungsarbeit.

Darüber hinaus wirkt die NS.-Volkswohl- 
fahrt bei der Schaffung aller notwendigen 
Voraussetzungen für den deutschen Menschen 
mit, so arbeitet sie in dem Ausschuß zur Be
kämpfung der Tuberkulose und auch bei der

Arbeitsgemeinschaft zur Behebung Volksdeut
schen Notstandes mit, ebenso bei den Maß
nahmen des Reichskommissars zur Festigung 
deutschen Volkstums.

Das Kriegs winterhilfswerk ist auch im 
Generalgouvernement durchgeführt worden. 
Bereits das vorjährige Ergebnis war ausge
zeichnet, das diesjährige wird es übertreffen.

.Verschickung werktätiger Mütter.
Das Hauptamt für Volkswohlfahrt und die 

Deutsche Arbeitsfront haben die folgende 
Vereinbarung getroffen: Die NS.-Volkswohl- 
fahrt übernimmt, über die DAF.-Erholungs- 
maßnahmen hinaus, die vom Frauenamt der 
Deutschen Arbeitsfront durch Verschickung 
von Rüstungsarbeiterinnen in die Erholungs
heime der DAF. durchgeführt werden, die 
Verschickung werktätiger Mütter aus . den 
Rüstungsbetrieben.

5000 neue Kindertagesstätten.
Über 27 000 Kindertagesstätten der NS.- * 

Volkswohlfahrt mit über 1 100 000 verfüg
baren Plätzen dienen dem Zweck, die Kinder 
und Kleinkinder der in Arbeit Btehenden 
Mütter während des Tages zu versorgen. Diese 
Einrichtungen reichen aber nicht mehr aus, so 
daß die NS.-Volkswohlfahrt zusätzliche Kin
dertagesstätten einrichten muß. In allen 
Gauen des Reiches und auch in den neu hin
zugekommenen Gebieten werden weitere 5000 
Kindertagesstätten errichtet. Diese neuen 
Kindertagesstätten, die für den Tagesbetrieb 
gedacht sind, können auch im Winter benutzt 
werden. Mehr als 10 000 Kindergärtnerinnen 
und Helferinnen sind für die neuen Kinder
tagesstätten freigestellt worden.

Deutscher Kindergarten in Minsk. ®

. Die Militärverwaltung und das Stadt- 
kommissariat in Minsk haben für die dort 
ansässigen Volksdeutschen einen Volksdeut
schen Kindergarten eingerichtet, in dem 70 
bis 80 Kinder Aufnahme finden können.

Wohlfahrtsarbeit der deutschen Gemeinden

Verwaltungsvereinfachung.
In einem Aufsatz von Stadtrat Dr. Hermann 

I jndrath, Halle, in der Nr. 7/8 der Zeitschrift 
„Die nationalsozialistische Gemeinde“ vom 
1. April 1942 wird ausgeführt:

„Der deutsche Verwaltungsapparat ist viel 
zu kompliziert und empfindlich, als daß-man 
ungestraft systemlose Eingriffe vornehmen 
dürfte. Gerade die Sub- und Koordinations
verhältnisse der Verwaltungen'des Reichs, der 
Länder, der Gemeinden und Gemeinde
verbände, die Verschiedenartigkeit der Ver
waltungen im Altreich und den neu erworbenen

Gebieten sowie die Unterschiede im Recht all 
dieser Körperschaften und ihre Anpassung an 
die Organisation der Partei und ihr Zusammen
wirken mit anderen Verwaltungen, z. B. der 
Wirtschaft, des Kulturlebens, geben jeder Or
ganisationsänderung Auswirkungen, die oft 
nur schwer zu übersehen 6ind. Es ist keine 
Zeit für experimentelle Versuche. Verwaltungs
vereinfachungen können somit nur im Rahmen 
einer sorgfältigen Planung zu einer Verwal
tungsreform durchgeführt werden. Diese Pla
nung muß aber von einer zentralen Stelle aus 
gestaltet werden.
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Um sofort zu gewissen Ergebnissen zu kom
men, scheint kaum wenig mehr übrig zu blei
ben, als den Aufgabenbereich der Verwal
tungen einzuengen. Vieheicht auch manche 
Aufgaben völlig unter den Tisch fallen zu 
lassen. Aber auch hier zeigen sich Grenzen. 
Das Jaissez faire, laissez aller* ist ein libe- 
ralistisches Prinzip und gehört damit einer 
überwundenen Zeit an. Verwaltung bedeutet 
im nationalsozialistischen Sinne ganz etwas 
andetes. Oberstes Prinzip jeder Verwaltungs
führung ist die Gerechtigkeit. Sie aber ist ge
radezu ein Feind jeder Vereinfachung. Je 
einfacher eine Verwaltungsmaßnahme ist, um 
so ungerechter wirkt-sie sich aus; je gerechter 
sie wirken soll, um so komplizierter muß sie 
sein.

Für die Verwaltungsvereinfachung gilt es 
hiernach, das noch zu verantwortende Opti
mum zwischen der Aufgabecbeseitigung oder 
-einschränkung und der unbedingt notwen
digen Gerechtigkeit in der Verwaltung zu 
finden. Das gilt vor allem für die Gestaltung 
unseres Verwaltungsrechts.“

Bei diesen Gedankengängen erinnert man 
sich der Ausführungen von Ministerialrat 
Ruppert über den fürsorgerechtlichen Lasten
ausgleich im Vorwort zu Band 1 der Entschei
dungen des Reichsministers des Innern in 
F ürsorgestreitsachen:

„Die Streitigkeiten, die über den Anspruch 
des vorläufig Fürsorge gewährenden Verbandes 
gegen den endgültig fürsorgepflichtigen Ver
band auf Ersatz der Kosten der Unterstützung 
eines Hilfsbedürftigen und auf Übernahme des 
Hilfsbedürftigen in eigene Fürsorge entstehen 
können, sind nicht aus der Welt zu schaffen, 
solange die Notwendigkeit eines fürsorgerecht
lichen Lastenausgleichs besteht. Diese Not
wendigkeit aber muß so lange anerkannt 
werden, als die Kosten der öffentlichen Für
sorge von den Gemeinden aus eigenen Mitteln 
getragen werden. Eine Änderung könnte nur 
durch Übernahme aller Fürsorgekosten von 
den Fürsorgeverbänden auf das Reich ge
schaffen werden. Gegen einen solchen Um
sturz des Finanzausgleichs, der vereinzelt aus 
Gründen der Vereinfachung der Verwaltung 
und im Hinblick auf die Regelung der Kosten
frage bei dem im übrigen mit der öffentlichen 
Fürsorge völlig unvergleichbaren Familien
unterhalt gefordert worden ist, sprechen ent
scheidende Überlegungen: Er würde eine Ab
kehr von den Grundsätzen einer geordneten 
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel bedeuten 
und außerdem auf einem großen Gebiet ge
meindlicher Aufgaben die Selbstverwaltung 
beseitigen. Wenn es aber angesichts dieser 
Lage nicht möglich erscheint, die das Fürsorge
wesen belastenden Fürsorgestreitsachen aus 
der Welt zu schaffen, so besteht gerade deshalb 
auch die Notwendigkeit, diese Seite des Für
sorgewesens so einfach wie möglich zu gestal
ten, damit die Inanspruchnahme von Personal 
und Arbeitskraft durch Fürsorgestreitsachen 
auf das erreichbar geringste Maß zurück

gedrängt wird und damit zusätzliche Kräfte 
für die Erfüllung der vornehmsten Aufgabe des 
Fürsorgewesens, den hilfsbedürftigen Volks
genossen zu helfen, freigemacht werden. 
Dieses Ziel hat die Verordnung des Ministerrats 
für die Reichsverteidigung zur Vereinfachung 
des Fürsorgerechts vom 7. Oktober 1939 
(RGBl. I S. 2002)1) dadurch erreicht, daß sie 
für die Entscheidung von Fürsorgestreitsachen 
das verwaltungsgerichtliche Verfahren besei
tigt und durch den Verwaltungsweg ersetzt 
hat.“

Wenn man noch hinzufügt, daß durch die 
Hamburger Vereinbarung2), deren weiterer 
Ausbau bevorsteht, die Inanspruchnahme des 
Verwaltungsweges in Fürsorgestreitsachen auf 
Ausnahmefälle beschränkt wird, so kann man 
wohl behaupten, daß auf dem Gebiete der 
öffentlichen Fürsorge das Möglichste getan ist, 
um dem Gedanken der Verwaltungsverein
fachung Rechnung zu tragen.

!) DZW. XV S: 332.
2) DZW. XI S. 380; XIV S. 593; XV S. 113, 

296, 385.

Fürsorgemaßnahmen in Berlin an Stelle der 
- früheren Hauszinssteuerstundungen.

Vom 1. April 1942 an fallen in Berlin die an 
die Stelle der früheren Hauszinssteuerstun
dungen getretenen besonderen Kreismietbei
hilfen, die bisher von den Wohlfahrtsämtern an 
die Stadtsteuerkassen abgeführt wurden, weg. 
Die Mieter, denen Kreismietbeihilfen gewährt 
wurden, erhalten vom April 1942 an den bisher 
an die Stadtsteuerkassen überwiesenen Haus
zinssteuerbetrag, gegebenenfalls zusammen mit 
ihrer laufenden Unterstützung, bar ausgezahlt. 
Sie müssen daher vom 1. April 1942 an die 
volle für ihre Wohnung zu entrichtende Miete 
an den Vermieter zahlen. Die vereinbarte Miete 
darf also künftig nicht um den Hauszinssteuer
betrag gekürzt werden. Die in Betracht kom
menden Hausbesitzer haben demeDtspiec cend 
vom 1. April 1942 ab die auf ihr Grundstück 
entfallende ungekürzte Hauszinsstcuer an die 
Steuerkassen abzuführen.

Fettverbilligung
für die minderbemittelte Bevölkerung.

Aus Gründen der Verwaltungsverein
fachung bestimmt der RdErl. d. RAM. u. d. 
RMfEuL. v. 20. 5. 1942 (MßliV. S. 1237),
daß die Reichsverbilligungsscheine I und II 
künftig nicht mehr vierteljährlich, sondern 
für ein ganzes Jahr im voraus ausgegeben 
werden.

Erholungsfürsorge
für Hinterbliebene des jetzigen Krieges.

Der RdErl. des RAM. vom 2. 6.1942 (MB1- 
iV. S- 1238) bezeichnet es als eine Ehrenpflicht 
der Hauptfürsorgestellen und Fürsorgestellen 
der Kriegsbeschädigten- und Kriegshinter- 
hliebenenfürsorge, auch den Hinterbliebenen 
der neuen Wehrmacht und den ihnen Gleich-



stehenden die erforderliche Erholungsfür
sorge, soweit irgend möglich, zuteil werden zu 
lassen.

Der RdErl. 6tellt gleichzeitig Verfahrens
grundsäge auf. Danach muß die Erholungsfür- 
sorge vor allem dann eintreten, wenn die Hin
terbliebenen dieser Hilfe besonders bedürfen. 
Bei der Beurteilung der Erholungsbedürftig
keit darf nicht engherzig verfahren werden. 
Damit die Hinterbliebenen sich unbeschwert 
erholen können, müssen während ihrer Ab
wesenheit Haushalt und Familie versorgt sein.

Bei der allgemeinen Erholungsfürsorge 
steht die Entsendung der Hinterhliebenen in 
geeignete Erholungsheime im Vordergrund; 
notfalls können auch Zuschüsse zu einem an
deren Erholungsaufenthalt gewährt werden.

Die Hauptfürsorgestellen sollen sich an den 
Kosten, die den Fürsorgestellen entstehen, 
soweit sie sie nicht ganz übernehmen, be
teiligen.

Zinsen aus Sparguthaben 
im Familienunterhalt.

Um die Sparfreudigkeit der kleinen Sparer 
zu fördern, ist durch RdErl. deB RMdl. und 
des RFM. vom 11. 6. 1942 (MBliV. S. 1295) 
mit Wirkung vom 1. 6. 1942 angeordnel, daß 
Einkünfte der Einberufenen und ihrer fu.- 
berechtigten Angehörigen aus Zinsen und Ein
lagen von Guthaben bei Sparkassen, Banken 
und anderen Kreditanstalten, ferner aus 
öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und 
sonstigen festverzinslichen Wertpapieren so
wie aus Hypotheken und Grundschulden in 
bestimmter Höhe, d. h. für die Zinsen aus 
kleineren Kapitalien, bei .der Prüfung der 
Voraussetzungen und der Bemessung des Fami
lienunterhalts außer Ansatz bleiben.

Familienhilfe für uneheliche Kinder.
Wie der Reichsarbeitsminister in einem Er

laß vom 24. April 1942 — II a 4813/42 — 
(RABL S. II 287) bekanntgibt, soll bei näch
ster Gelegenheit bestimmt werden, daß bei 
unehelichen Kindern für die Leistungs
gewährung die Krankenkasse zuständig ist, 
bei der die Mutter versichert ist, und zwar 
auch dann, wenn das uneheliche Kind nicht 
in häuslicher Gemeinschaft mit der versicher
ten Mutter lebt.

Der Reichsarbeitsministei' ersucht die 
Krankenkassen, schon jetzt entsprechend zu 
verfahren.

Mit dieser Regelung wird einem Wunsche 
der Fürsorgeverbände Rechnung getragen.

-

Vorübergehende ortspolizeiliche Vorschrift über 
die gesundheitliche Überwachung ausländischer 

Arbeiter.
Der Oberbürgermeister der Stadt der 

Reichsparteitage Nürnberg erläßt auf Grund 
des Geseftes betreffend die Bekämpfung ge
meingefährlicher Krankheiten vom 30. 6. 
1900 (RGBl. S. 306), der VO. zur Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten vom 1. 12. 1938

(RGBl. I S. 1721)1) sowie der Art. 6 und 67 
Abs. 2 des Bayerischen Polizeistrafgesetz- 
buches nach Beratung mit den Ratsherren vom 
18. 3. 1942 folgende vorübergehende ortspoli
zeiliche Vorschrift zur Verhütung der Ein
schleppung und Übertragung ansteckender 
Krankheiten:

§ i
(1) Das Gesundheitsamt der • Stadt der 

Reichsparteitage Nürnberg (im folgenden 
„Gesundheitsamt“ genannt) überwacht 
seuchenhygienisch die in Arbeitsstellen des 
Stadtgebietes zu verwendenden oder bereits 
eingesetzten ausländischen Zivilarbeiter 
beiderlei Geschlechts (im folgenden „auslän
dische Arbeiter“ genannt).

(2) Zu dieser Überwachung gehört:
1. die Ankunftsbehandlung (ärztliche Un

tersuchung, körperliche Reinigung und 
Entlausung sowie Entlausung der Be
kleidung samt Gepäck),

2. die Nachentlausung,
3. die Dauerüberwachung der Lager und 

der Lagerinsassen.
§2

(1) Betriebsführer, denen die Arbeitsein
satzbehörde die Zuweisung von ausländischen 
Arbeitern in Aussicht gestellt hat, haben dem 
Gesundheitsamt unverzüglich die vorgesehene 
Unterkunft zu melden, wenn in dieser mehr 
als 10 ausländische Arbeiter untergebracht 
werden sollen. Dabe? ist es gleichgültig, ob 
es sich um die Benützung vorhandener oder 
um die Schaffung neuer Unterkünfte handelt.

(2) Die Pflicht, für Lager die baupolizei
liche Genehmigung einzuholen, wird durch 
diese Vorschrift nicht berührt.

§3
(1) Ausländische Arbeiter dürfen nur in 

solche Unterkünfte, die nach den hierfür gel
tenden Vorschriften eingerichtet und geführt 
sind, untergebracht werden. Die Betriebs
führer haben rechtzeitig Entlausungseinrich
tungen und Reviere samt Absonderungsmög
lichkeiten in den Unterkünften zu schaffen. 
Sie haben auch dafür zu sorgen, daß mit den 
gesundheitlichen Anforderungen hinreichend 
vertraute Bedienungs- und Aufsichtspersonen 
vorhanden sind.

(2) Die Unterkünfte dürfen erst dann be
legt werden, wenn sie vom Gesundheitsamt 
als seuchenhygienisch einwandfrei erklärt 
wurden und wenn die Voraussetzungen des 
§'5 erfüllt’sind.

§4
(1) Sobald die Unterkünfte belegt werden, 

haben die Betriebsführer dies dem Gesund
heitsamt jeweils unverzüglich zu melden.

(2) Auch Unterkünfte, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Vorschrift bereits 
ganz oder teilweise belegt sind, müssen dem 
Gesundheitsamt unverzüglich gemeldet wer
den.

l) DZW. XV S. 341.
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Die bereitgestellten Unterkünfte dürfen 
erst nach gründlicher Durchführung der 
seuchenhygienischen Behandlung der auslän
dischen Arbeiter bezogen werden.

§6
(1) Das Gesundheitsamt entscheidet — ge- 

-gebenenfalls im Benehmen mit dem Arzt der
Arbeitseinsatjbeliörde —, ob -die ausländi
schen Arbeiter nach ihrem Eintreffen der 
Ankunftsbehandlung (siehe § 1 Abs. 2 Ziff. 1) 
ganz oder zum Teil zu unterwerfen 6ind.

(2) Für die Ankunftsbehandlung dürfen 
nur Anstalten, Einrichtungen und Unter
künfte verwendet werden, die vom Gesund
heitsamt jeweils ausdrücklich zugelassen 
worden sind.

■ (3) Alle nach Feststellung des Gesund
heitsamtes noch nicht hinreichend unter
suchten, gereinigten und entlausten auslän
dischen Arbeiter sind nach ihrer Ankunft 
vorläufig außerhalb des bebauten Stadt
gebietes unterzubringen.

§7
Innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen 

der ausländischen Arbeiter haben die Be
triebsführer die zweimalige Nachentlausung 
in der vom Gesundheitsamt jeweils zu be
stimmenden Anstalt zu veranlassen.

§8
(1) Die Betriebsführer haben für die fort

laufende seuchenhygienische Überwachung der 
Lager und Lagerinsas6en zu sorgen.

(2) Ihnen obliegt insbesondere die An
zeigepflicht nach der VO. zur Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten vom 1. 12. 1938 
(RGBl. I S. 1721). Die Anzeigepflicht er
streckt sich auch auf jeden Einzelfall, in dem 
das Vorkommen von Kleiderläusen ffitge- 
stellt wurde (Entschließung des Staats
ministeriums des Innern vom 6. 3. 1942 über 
Meldepflicht des Kleiderläusebefalls — 
Bayerischer Regierungs-Anzeiger vom 11. 3. 
1942 Ausgabe 69/70; siehe auch Bekannt
machung des Oberbürgermeisters der Stadt 
der Reichsparteitage Nürnberg im Amtsblatt 
Nr. 22 vom 20. 3. 1942).

(3) Neben den Betriebsführern obliegt die 
Anzeigepflicht den Betriebsärzten, den Lager
führern und ihren Beauftragten.

§9
Der Öffentlichkeit ganz oder teilweise zu

gängliche Einrichtungen, wie Gaststätten, 
Saalbauten und deren Nebenräume, dürfen 
als Untersuchungsstelle und zur Unter
bringung neu angekemmener ausländischer 
Arbeiter nur mit Genehmigung des Gesund
heitsamtes verwendet werden.

§ 10
Gegen Zuwiderhandelnde wird mit Ver

warnung oder Strafanzeige vorgegangen.

§5 Aufgaben und Finanzierung eines groß-*^^ 
städtischen kommunalen Gesundheitsamtes.

Einer . Abhandlung von Stadtamtmann 
Hansen, Kiel, in der Nr. 13/14 der Zeitschrift 
„Der Gemeindetag“ vom 1./15. Juli 1942 sind 
folgende Ausführungen entnommen:

„Während die Aufgaben der staatlichen Ge
sundheitsämter sich auf die Durchführung 
des Gesetzes vom 3. 7. 1934. über die Verein
heitlichung des Gesundheitswesens und die 
dazu ergangenen DurchfVO. beschränken, hat 
das kommunale Gesundheitsamt über diese 
Arbei. ^gebiete hinaus, die es als Aüftrags- 
angelegenheiten durchführt, viele andere 
Aufgaben zu erledigen, die sich aus dem 
gegenüber den Staatsaufgaben auch auf dem 
Gebiete des Gesundheitswesens erweiterten 
Tätigkeitsgebiet der Gemeinde ergeben. Die 
Zusammenfassung aller oder doch des größten 
Teiles der gesundheitlichen Aufgaben der 
Gemeinde erfolgt unter dem Gesichtspunkt, 
daß zusammengehörende und verwandte Ar
beitsgebiete einer einheitlichen Betreuung 
unterstellt werden müssen, um Reibungen zu 
vermeiden, den Schriftverkehr einzuschrän
ken und ein großes Gebiet einheitlich mit 
dem Blick aufs Ganze und die Zusammen
hänge zu lenken. Die kommunalen Gesund
heitsämter führen also neben den Auftrags
angelegenheiten weitgehende Aufgaben der 
Selbstverwaltung durch. Ihr Aufgabengebiet 
ist infolgedessen weit umfangreicher als das 
eines rein staatlichen Gesundheitsamtes. Viel
fach sind ihnen der Betrieb von Kranken
häusern, Heil- und Pflegeanstalten, Heimen 
und dgl. als reine gemeindliche Angelegenheit 
im Gegensatz zu § 3 Abs. 3 des Gesetjes vom 
3. 7. 1934 sowie Aufgaben, die der Gemeinde 
als unterer Verwaltungsbehörde auf gesund
heitlichem Gebiet obliegen, übertragen.

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick 
über die Maßnahmen gegeben, die dem Ge
sundheitsamt neben - seinen gesetjlichen Auf
gaben obliegen:

Zur Förderung der Volksgesundhcit sind 
für Ungezieferbekämpfung durch die Fa
milienfürsorgerinnen 500 RM, für Desinfek
tion von verliehenen Säuglingskörben 1400 
Reichsmark, für Fortbildungs- und Nach
schulungskurse der Hebammen 400 RM vor
gesehen. Im Interesse der hygienischen Volks
belehrung wird eine umfangreiche Sammlung 
von Lehr- und Anschauungs- sowie Ausstel
lungsmaterial gehalten, für deren Unterhal
tung und Ergänzung und für kleine andere 
einschlägige Aufgaben 820 RM vorgesehen 
sind. Zur hygienischen Volkshelehrung gehört 
auch eine Beihilfe von 320 RM, die das Amt 
für Schadenverhütung für seine aufklärenden 
Veranstaltungen erhält. Auf bevölkerungs
politischem Gebiet werden den erbgesunden, 
kinderreichen Familien, wenn sie gewisse 
Voraussetzungen erfüllen, Mietebeihilfen zu
geteilt, Aufwand 35 000 RM. Am Muttertag 
ehrt die Stadt Kiel minderbemittelte, kinder
reiche Mütter durch Veranstaltung einer
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""Feierstunde, in der den Müttern ein Geld
geschenk überreicht wird. Kosten 12 000 RM.

Sehr umfangreich und mannigfaltig sind die 
wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen des Gesund
heitsamtes, die es zusammen mit seinen ge
sundheitsfürsorgerischen Aufgaben durchführt. 
In den Fürsorgestellen für werdende Mütter, 
Säuglinge und Kleinkinder erhalten alle 
Kleinkinder Lebertran und die wirtschaftlich 
und nach ihiem körperlichen Zustand be
dürftigen Mütter und Kinder Milch und 
Lebensmittel. Schul- und Berufsschulpflich- 
tige können befristete Ernährungsbeihilfen 
in bar erhalten. Die in der Lungenfürsorge 
betreuten Patienten erhalten ebenfalls zu
sätzliche Lebensmittel, ferner Mietebeihilfen 
oder Barunterstützungen zur Bestreitung von 
Ausgaben, die mit der Art ihrer Krankheit 
Zusammenhängen. Zur Förderung der Kör
perpflege der Lungenkranken werden die 

* Kosten für Reinigungsbäder in den städti
schen Badeanstalten übernommen. Die Kosten 
für Heilstättenkuren, für die früher bis zu 
10 000 RM ausgegeben wurden, brauchen zur 
Zeit aus bekannten Gründen nur in seltenen 
Fällen übernommen werden. Zur Durchfüh
rung der in der Krüppelfürsorgestelle für 
notwendig befundenen Heil- und Hilfsmaß
nahmen stehen Mittel für alle die Fälle zur 
Verfügung, in denen ein Kostenträger nicht 
vorhanden iBt oder der Befürsorgte die 
Kosten ganz oder teilweise nicht Belbst tra
gen kann. Für Säuglinge und Kleinkinder, 
bei denen die letztgenannten Voraussetzungen 
gegeben sind, können die Kosten für Höhen
sonnenbestrahlungen (Einzel- und Raumbe
strahlungen) übernommen werden. Bedürftige 
Schulkinder erhalten in den städtischen Bade
anstalten Solbäder und dabei als Stärkungs
mittel Milch. Das Gesundheitsamt führt die 
Di.-Schutzimpfungen bei allen in die Kinder
tages- und Kinderheime aufzunehm$nden 
Kindern unentgeltlich aus. Auch alle durch 
die Heimverschickung erfaßten Kinder wer
den im Rahmen der angeordneten Unter
suchung Di.-schutzgeimpft. Sehr umfangreich 
ist auch die sogen. Heilfürsorge, welche die 
nicht durch die NSV. oder einen anderen 
Träger erfaßten Kinder verschickt. Insgesamt 
hat der Aufwand für die Maßnahmen zur 
Förderung der Volksgesundheit, der Bevöl
kerungspolitik und der Rar- und Sachleistun
gen und AnstaltBkuren 131186 RM betragen, 
dem an Erstattungen durch Sozialversiche
rung, Unterhaltspflichtige usw. 23 273 RM 
gegenüberstehen.

Die Schulzahnpflege führt bei dem größten 
Teil der Schulkinder auch die Behandlung 
entweder in der eigenen Schulzahnklinik oder 
durch Vertragszahnärzte aus. Die Gesamt
kosten der Schulzahnpflege haben nach Ab
zug von 8228 RM erstatteten Behandlungs
kosten und Beihilfen 37 825 RM betragen, 
davon entfallen auf die nebenamtlich tätigen 
Schulzahnärzte 6998 RM. Ohne gesetzlichen 
Auftrag wird ferner die soziale Krankenhaus

fürsorge und hiermit eng zusammenhängend 
die gutachtliche Tätigkeit des Gesundheits
amtes für die wirtschaftliche Fürsorge des 
Fürsorgeamtes ausgeübt. In der Kranken
hausfürsorge sind zwei Stellen für Gesund
heitspflegerinnen vorhanden, während die 
gutachtliche Tätigkeit durch die hauptamt
lichen Ärzte des Gesundheitsamtes ausgeübt 
wird. Das Gesundheitsamt ist bestrebt, den 
Erfolg seiner gesundheitsfürsorgerischen Maß
nahmen zum Teil durch Kuren in eigenen 
Anstalten zu sichern. Etwa 40 tuberkulose
kranke Kinder werden, soweit sie schul
pflichtig und nicht mehr ansteckend krank 
sind, in einer Waldschule zusammengefaßt. 
In einer Walderholungsstätte ist während der 
Sommermonate eine örtliche Erholungsmög
lichkeit für jeweils 60 Frauen geschaffen. 
In hervorragendem Maße dient das Kinder
heim „Haus Kiel“ im Nordseebad Wyk auf 
Föhr der Heil- und Erholungsfürsorge der 
Stadt Kiel. Das Heim nimmt in jeweils sechs
wöchigen Kurperioden je 32 Kinder, meistens 
im schulpflichtigen Alter, auf. Dem Gesund
heitsamt liegt - ferner die Verwaltung des 
Mütter- und Säuglingsheims oh. Auch hier 
besteht eine Verbindung der ärztlichen Lei
tung mit den ärztlichen Aufgaben des Ge
sundheitsamtes, indem ein zur Hauptsache in 
der Säuglings- und Kleinkinderfürsorge täti
ger Facharzt für Kinderkrankheiten mit der' 

. ärztlichen Leitung des Heimes beauftragt ist. 
Dem Mütter- und Säuglingsheim ist eine Säug
lings- und Kinderschwesternschule angeglie
dert. Die- von der Stadt Kiel betriebene 
Desinfektionsanstalt untersteht der Verwal
tung des Gesundheitsamtes. Die in dieser 
Anstalt tätigen sieben Desinfektoren üben, 
wie eingangs erwähnt, zugleich die Funktion 
eines Gesundheitsaufsehers aus. Auch das 
Nahrungsmitteluntersuchungsamt untersteht 
verwaltungsmäßig dem Gesundheitsamt, da 
dir Lebensmittelchemiker zur Unterstützung 
des Amtsarztes bei Erledigung seiner Auf
gaben herangezogen werden. Die Kranken
pflege verursacht Kosten durch den Betrieb 
stadteigener Krankenpflegestationen und 
durch Gewährung von Zuschüssen (etwa 
400 RM je Station) an private oder sonstige 
Träger solcher Stationen. Das Gesundheits
amt als gemeindliche Dienststelle hat ferner 
die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß stets die 
erforderliche Anzahl Krankenhausbetten zur 
Verfügung steht. Nötigenfalls hat es die 
notwendigen Maßnahmen anzuregen. Wäh
rend des Krieges kommt dieser Aufgabe 
besondere - Bedeutung zu. In einer beson
deren Haushaltsstelle sind die Beihilfen und 
Zuschüsse zusammengefaßt, die die Stadt Kiel 
den auf dem Gebiete der gesundheitlichen 
Fürsorge und Vorsorge oder in der Kranken
pflege tätigen Trägem von Einrichtungen 
freiwillig oder kraft gesetzlichen Auftrags 
gewährt. Dafür werden — ohne die Gemein
depflegestationen — rd. 24 000 RM auf
gewendet.“ 1
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1

Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Reich und Iiänder)

Kleinrentnerfürsorge und Kleinrentnerhilfe 
im Sudetenland.

Bescheid d. RAM. an den Reichsstatthalter im 
Sudetengau v. 19. 5. 1942 — Ilb 2181/42 —:

Ich bin im Einvernehmen mit dem Herrn 
Reichsminister des Innern und dem Herrn 
Reichsminister der Finanzen damit einver
standen, daß bei Deutschen, die durch Maß
nahmen des ehemaligen tschechischen Staates 
ihr in österreichischer Kriegsanleihe angelegtes 
Vermögen verloren haben, die Vorschriften 
über die Kleinrentnerfürsorge und Klein
rentnerhilfe (§ 1 der Verordnung vom 20. 11. 
1939 — RGBl. I S. 2282 —)*) weitherzig an
gewendet werden. Insbesondere wird in diesen 
Fällen bei der Prüfung, ob Hilfsbedürftigkeit 
anerkannt werden kr.nn, besonders entgegen
kommend zu verfahren sein. Auch die Ver
günstigungen, die der Runderlaß vom 20. 6. 
1941 (RABl. S. I 307, RMBliV. S. 1186)*) 
hinsichtlich der Anrechnung des Arbeitsver
dienstes und der Heranziehung von Angehö
rigen zu Unterhaltsbeiträgen vorsieht, sind 
dabei zu beachten. Auf diese Weise wird es 
in zahlreichen Fällen möglich sein, diesen 
Kleinrentnern Leistungen der Kleinrentner
fürsorge oder der Kleinrentnerhilfe oder in 
besonderen Härtefällen wenigstens den Reichs
zuschuß nach Nr. 3 des Runderlasses vom 
20. 3.1940 (RABl. S. I 151, RMBliV. S. 586)3) 
zu gewähren. Wie in Nr. 1 Abs. 2 des Rund- 
erlasses vom 14. 12. 1939 (RABl. S. I 606, 
RMBliV. S. 2507)4) hervorgehoben ist, sind 
auch die Richtsätze der gehobenen Fürsorge 
und der Kleinrentnerhilfe weder Höchst- noch 
Mindestsätze,- sondern ein Hilfsmittel zur Be
messung des Bedarfs, die beim Vorliegen be
sonderer Verhältnisse überschritten oder unter
schritten werden können. Da es bei der Ge
währung der Kleinrentnerfürsorge und- Klein- 
r'cntnerhilfe auf die Umstände des einzelnen 
Falles ankommt, erscheint es nicht zweck
mäßig, außer den vorstehenden Grundsätzen 
weitere einheitliche Richtlinien aufzustellen.

*) DZW. XV S. 363.
*) DZW. XVII S. 145.
3) DZW. XVI S. 24.
4) DZW. XV S. 397.

Kleinrentnerfürsorge und Kleinrentnerhilfe 
(Berücksichtigung ehemaliger österreichischer 

Staatsanleihen beim Vermögensnachweis). 
RdErl. d. RAM. von» 20. 5. 1942 —
Ilb 1064/42 — (MBliV. S. 1096):

(1) Nach dem RdErl. vom 24. 6. 1938 
(RABl. S. I 248; RMBliV. S. 1059) *) Ab-

>) DZW. XIV S. 217.

schnitt II Abs. 3 sind in der Kleinrentner
fürsorge beim Vermögensnachweis der Klein
rentner auch ehemalige österreichische Ver
mögenswerte zu berücksichtigen, die der 
österreichischen Geldentwertung zum Opfer 
gefallen sind. Ferner wurde für die Klein
rentnerhilfe in dem RdErl. vom 31. 1. 1940 
(RABl. S. I 112; RMBliV. S. 421)*) bestimmt, 
daß einem Vermögen von 12 000 M oder 
einer Rente von 500 M ‘im Sinne des Klein- 
rentnerhilfeges.3) ein Vermögen von 15 000 
österreichischen Kronen oder eine Rente von 
625 österreichischen Kronen gleichsteht, wo
bei als Stichtag für den Nachweis eines Ver- 
mögensbestandes in österreichischer Währung 
an Stelle des 1. 1. 1918 der 31. 12. 1918 und 
an Stelle des 30. 11. 1923 der 12. 12. 1924 gilt.

(2) Bei einzelnen Bezirksfürsorgeverbän
den im Reichsgau Sudetenland sind Zweifel 
entstanden, ob österreichische Kriegsanleihen 
und sonstige österreichische und altungarische 
Staatsschuldverschreibungen, die dem Klein
rentner am Stichtage gehörten, bei Fest
stellung der für die Gewährung der Klein
rentnerfürsorge oder der Kleinrentnerhilfe 
erforderlichen Vermögensvorausseßungen auch 
dann berücksichtigt werden dürfen, wenn sie 
seinerzeit vom ehemaligen tschecho-slowaki- 
schen Staat nicht eingelöst (umgetauscht) 
worden sind, also in erster Linie durch Maß
nahmen des ehemaligen tschecho-6lowakischen 
Staates ihren Wert verloren haben. Im Ein
vernehmen mit dem RMdl. und dem RFM- 
stelle ich klar, daß die genannten Kriegs
anleihen und sonstigen Staatspapiere, sofern 
sie dem Kleinrentner am 31. 12. 1918 ge
hörten, bei dem Vermögensnachweis in der 
Kleinrentnerfürsorge und Kleinrentnerhilfe 
allgemein zu berücksichtigen sind.

(3) Wenn die Gewährung der Kleinrentner
fürsorge oder der Kleinrentnerhilfe infolge 
Nichtberücksichtigung der genannten Wert
papiere bisher abgelehnt worden ist, ist über 
die Anträge erneut zu entscheiden; soweit die 
einzelnen Fälle dem Bezirksfürsorgeverband 
bekannt sind, ist ein neuer Antrag des 
Kleinrentners nicht erforderlich.
— RMdl. IV W I 6/42-7202 —.

*) DZW. XV S. 446.
a) RGBl. 1934 I S. 580; 1937 I S. 1415; 

DZW. XIII S. 537.

Krankenversicherung der Rentner; 
hier: Umfang der Leistungen. 

Schreiben des RAM. an den RMfVuP. v. 27. 4. 
1942 — Ila 5704/42 — (RABl. S. II 305):

Nach § 9 der Verordnung über die Kran
kenversicherung der Rentner vom 4. Novem-
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ber 1941 (RGBl. I S. 689)‘) erhält der Rent
ner die Leistungen der Krankenversiche
rung nach den Vorschriften des Zweiten 
Buches der RVO., jedoch werden außer 
Sterbegeld keine Barleistungen gewährt. Zu 
den Barleistungen gehören u. a. auch Zu
schüsse zu den Kosten für Zahnersaft, Zahn
kronen und Stiftzähne, ferner z. B. Zuschüsse 
zu größeren Heilmitteln. Alle diese Leistun
gen dürfen also an Rentner nach der gegen
wärtigen Rechtslage nicht gewährt werdeii. 
Die Satjung kann jedoch eine Zusa&versiche- 
rung auf diese Leistungen zulassen (zu vgl. 
§ 13 Abs. 1 letjter Satj der Verordnung vom 

. 4. November 1941). Die Ka66e kann die ge
samten Kosten für Zahnersatj, Zahnkronen 
und Stiftzähne übernehmen, soweit die 
Satjung diese Möglichkeit vorsieht; denn 
nach dem Wortlaut der Nr. I 4 meines Er
lasses vom 20. Mai 1941 — Ila 7213/41 — 
(RABl. [AN.] 1941 S. II 197)*) in der Fas
sung meines Erlasses vom 5. November 1941 
— II a 11 854/41 — (RABl. [AN.] 1941 S. II 
466) — „übernehmen“, nicht „erstatten“ — 
ist eine solche Leistung als Sachleistung an
zusehen. Darin, daß die Kosten- der letjt- 
genannten Art in voller Höhe übernommen 
werden können, während Zuschüsse nach § 9 
der Verordnung vom 4. November 1941 
nicht -gewährt werden dürfen, liegt kein 
Widerspruch. 'Denn die Übernahme der ge
samten Kosten ist dem pflichtgemäßen Er
messen des Kassenleiters überlassen und wird 
grundsätjlich nur in besonderen Fällen in 
Frage kommen, so z. B. wenn es sich um einen 
kinderreichen Versicherten handelt oder die 
finanzielle Lage des Rentners aus anderen 
Gründen besonders ungünstig ist. In solchen 
Einzelfällen kann die Tragung der Gesamt
kosten den Krankenkassen zugemutet wer
den. Im übrigen muß zunächst einmal ab
gewartet werden, wie sich in der Rentner- 
krankenversicheruifg das Verhältnis der Ein
nahmen zu den Ausgaben gestaltet. Soweit 
es danach möglich ist, stelle ich für die Zu
kunft eine Verbesserung der Leistungen in 
dem angeregten Sinne in Aussicht.

Was die Gewährung eines Zuschusses zur 
Familienkrank'enhauspflege betrifft, beab
sichtige ich, zu bestimmen, daß diese Lei
stung nach § 9 der Verordnung vom 4. No
vember 1941 gewährt werden kann. Ich ver
weise insoweit auf meinen Erlaß vom 
27. März 1942 — Ila 4603/42 — (RABl. 
[AN.] S. II 248)3), betreffend Zuschüsse zur 
Familienkrankenhauspflege, nach dem be
reits jetjt die Kassen solche Zuschüsse ge
währen dürfen.

Hat ein Rentner eine freiwillige Versiche
rung, die bei der Kasse bestand, deshalb 
aufgegeben, weil er nach der bei der Kasse 
erhaltenen Auskunft der Auffassung 6ein

*) DZW. XVII S. 260.
=) DZW. XVII S. 104. 
s) DZW. XVIII S. 26.

konnte, daß die Rentnerkrankenversiche
rung ihm weitergehende Ansprüche sichert, 
als das nach der Klärung der Rechtslage der 
Fall ist, so bestehen zum Ausgleich sonst 
vorliegender Härten keine -Bedenken da
gegen, daß dem Rentner gestattet wird, seine 
Weiterversicherung, die er unter irrigen 
Voraussetjungen aufgegeben hat, neben der 
Rentnerkrankenversicherung .. wieder auf
leben zu lassen.

Auszahlung des Betrages von 2 RM monatlich 
in der Rentnerkrankenversicherung.

Erl. d. RAM. an den Reichsbund der deut
schen Kapital- und Kleinrentner, Bundesamt, 

v. 15. 4. 1942 — II a 4047/42 —:
Nach § 14 Abs. 1 Sa$j 5 der Verordnung 

über die Krankenversicherung der Rentner 
vom 4. 11. 1941 (RGBl. I S. 689)*) erhält 
nur der Rentner, -der eine Versicherungs- 
Pflichtige Beschäftigung ausübt, auf An- 
fordem von der nach § . 1 a. a.- O. zuständi
gen Kasse den Betrag von 2 RM monatlich. 
Dagegen haben Rentner, die sich auf Grund 
des § 173 Abs. 1 RVO. von der Versiche
rungspflicht haben befreien lassen, auch 
dann keinen Anspruch auf Auszahlung die
ses Betrages, wenn sie die Versicherung nach 
§ 313 RVO. freiwillig fortgesegt haben; 
denn für die Auszahlung wie überhaupt für 
die_ Anwendung des § 14 der Verordnung 
vom 4. 11. 1941 kommt es.nicht darauf an, 
ob die Beschäftigung an sich versicherungs
pflichtig ist, sondern entscheidend ist, ob der 
Rentner auf Grund der Beschäftigung der 
Versicherungspflicht tatsächlich unterliegt.

*) DZW. XVII S. 260.

Verzicht auf die Befreiung von der Versiehe- 
rungspflicht nach § 173 RVO. in der Rentner

krankenversicherung.
Erl. d. RAM. an den Reichsbund der deut
schen Kapital- und Kleinrentner, Bundesamt, 

vom 15. 4. 1942 — II a 4047/42 —:
' Befreiungen, die auf Grund des § 173 
Abg; 1 RVO. ausgesprochen worden sind, 
werden durch die* Vorschriften der Verordr ’ 
nung vom 4. 11. 19411) nicht berührt. Soweit 
sie noch wirksam gind, stehen sie einer Be
freiung auf Grund des § 15 der Verordnung 
vom 4. 11. 1941 gleich. In Zukunft werden 
Befreiungen von Rentnern nur noch auf 
Grund des § 15 der Verordnung vom 4. 11. 
1941 ausgesprochen; das Einverständnis des 
vorläufig verpflichteten Fürsorgeverbandes ist 
in diesen Fällen infolge der Einführung 
der Rentnerkrankenversicherungspflicht nicht 
mehr erforderlich. Auf die befreiten Rentner 
finden die allgemeinen Vorschriften der 
Rentnerkrankenversicherung, insbesondere 
also § 9 der Verordnung vom 4. 11. 1941, 
Anwendung.

*) DZW. XVII S. 260.
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Da die Rechtsverhältnisse der eine ver
sicherungspflichtige Beschäftigung ausüben
den Rentner durch § 14 der Verordnung vom 
4. 11. 1941 neu geregelt worden sind, ins
besondere Versichertenanteile der Beiträge 
zum ReichBStock für Arbeitseinsatz für diese 
Rentner nicht mehr entrichtet zu werden 
brauchen (§ 14 Abs. 1 Saß 4 a. a. 0.), ist 
vielfach der Beweggrund für die auf Grund 
des § 173 Abs. 1 RVO. beantragten und aus
gesprochenen Befreiungen weggefallen. Die 
nach dieser Vorschrift befreiten Rentner 
können daher bei dem Versicherungsamte, 
das die Befreiung ausgesprochen hat, deren 
Aufhebung beantragen. Über den Antrag 
entscheidet das Versicherungsamt im Be
schlußverfahren nach Anhörung des Leiters 
der nach § 1 der Verordnung vom 4. 11. 1941 
zuständigen KasBe. Das Einverständnis des 
vorläufig verpflichteten . Fürsorgeverbandes 
ist auch hier nicht erforderlich. Die Auf
hebung der Befreiung wirkt vom Eingang 
des Antrags an. Wird der Antrag abge
lehnt, so entscheidet auf Beschwerde das 
Oberversicherungsamt endgültig. Die auf 
Grund deB § 15 der Verordnung vom 4. 11. 
1941 von der Versicherungspflicht befreiten

Soweit die Krankenkasse Krankenhauspflege 
gewährt, ist diese zeitlich begrenzt. Auch kann 
die Kasse, deren Satzung es vorsieht, für die 
berechtigten Familienangehörigen an Stelle 
der Krankenhauspflege einen Zuschuß hier
für zubiiligen, der nach dem Erl. des RAM. 
vom 27. 3. 1942 (RABl. S. II 248)s) nicht als 
Barleistung gilt.

(2) Bei Erkrankung der berechtigten Fa
milienangehörigen zahlt die Krankenkasse 
nach § 205 Abs. 1 Satj 2 der RVO. von den 
Kosten für Arznei und kleinere Heilmittel 
die Hälfte. Nach dem Erl. des RAM. vom 
20. 5. 1941 (RABl. S. II 197)’) über Ver
besserungen in der' gesetzlichen Krankenver
sicherung übernimmt Bie bei anzeigepflichti
gen übertragbaren Krankheiten die Kosten 
der Arznei in voller Höhe; im übrigen kann 
die Satzung bestimmen, daß die Kasse bei 
anderen Krankheiten die Kosten der Arznei 
sowie der kleineren Heilmittel biB zu 80 v. H. 
zahlt.

(3) Soweit hiernach Kosten der genannten 
Art von den Kassen nicht übernommen wer
den, hat sie der Rentner selbst zu tragen. 
Bei Hilfsbedürftigkeit des Rentners. müssen 
die Fürsorgeverbände, die bisher die gesam
ten Kosten zu tragen hatten, nunmehr den 
Teil der Kosten übernehmen, den die Kasse 
nicht zahlt.

w (4) Entsprechendes hat für die Kranken-
Fürsorgeverbände an Hilfsbedürftige über die Versicherung der knappschaftlichen Rentner 
Leistungen der Krankenversicherung der Rent- zu gelten, die ihren Rentnern seit dem 1. 5.

“ * 1941 die gleichen vorerwähnten Leistungen
gewährt. _

(5) Auch für die Kriegshinterbliebenen sind 
die Leistungen, die ihnen auf Grund der 

— VO. über die Krankenversicherung für Kriegs
hinterbliebene vom 20. 4. 1939 (RGBl. I

i___i_ n._

Zusätzliche Krankenhilfeleistungen durch die

ner und der knappschaftlichen Rentner und der 
Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen 

hinaus.
RdErl. d. RAM. u. d. RMdl. v. 16. 5. 1942 
— II b 616/42 u. IV W I 34/42-7705 

(MBliV. S. 1093):
(1) Die Rentner der Inr.lidenYer.iAerung “ SewillKn «nd, beedtränkl. Der

und der Angestelltenversicherung, die bisher 
im Erkrankungsfall in der Regel zumeist auf

Kreis der Kriegshinterbliebenen umfaßt nicht 
nur die Hinterbliebenen, die eine Rente oder

die Leitungen Ter sitenüiÄen'FiiMrg'e' in- *"5 G™nd„d'8 Rei**ver«orgung.
gewiesen teeren .ind euf Gmnd de. ,4 de. fiSK# £
Ges. über die Verbesserung der Leistungen . . r1“ .
in der Rentenversicherung vom 24. 7. 1941 
(RGBl. I S. 443) seit dem 1. 8. 1941 für den 
Fall der Krankheit gesetzlich versichert. Nach 
§ 9 der VO. über die Krankenversicherung 
der Rentner vom *4. 11. 1941 (RGBl. I 
S. 689'*) erhalten sie für sich und ihre be
rechtigten Familienangehörigen die Leistun
gen der Krankenversicherung nach den Vor
schriften des Zweiten Buches der RVO. 
einschl. Sterbegeld (Familiensterbegeld). Son
stige Barleistungen werden nicht gewährt; 
hierzu gehören Krankengeld, Hausgeld, 
Wochengeld, Stillgeld, einmalige Beiträge zu 
den sonstigen Kosten der Entbindung und 
bei Schwangerschaftsbeschwerden, Schwange
rengeld, Zuschüsse zu größeren Heilmitteln, 
zu Hilfsmitteln und Zuschüsse zu den Kosten 
für Zahnersatz, Zahnkronen und Stiftzähne.

ziehen, sondern nach dem RdErl. vom 18. 8. 
1941 (RABl. S. II 348; RVB1. S. 53; RMBliV. 
S. 1535)7) seit dem 1. 10. 1941 auch die Hin
terbliebenen der neuen Wehrmacht, der 
Waffen-ff und des Reichsarbeitsdienstes und 
die Hinterbliebenen, die auf Grund der Per- 
sonenschäden-VO. vom 10. 11. 19408) oder 
auf Grund anderer Vorschriften nach Maß
gabe des Reichsversorgungsges. versorgt wer
den. Nach dem für die Krankenversicherung 
für Kriegshinterbliebene maßgebenden Reichs
abkommen vom 5. 5. 1939 (RABl. S. IV 235;

*) DZW. XVII S. 260.

s) DZW. XVIII S. 26.
’) DZW. XVII S. 104.
4) DZW. XV S. 90.
B) RGBl. 1939 I S. 663; 1940 I S. 687.
•) RGBl. 1934 I S. 133; 1937 I S. 886, 891.
7) DZW. XVII S. 149.
8) RGBl. 1940 I S. 1482; DZW. XVI S. 243.

t
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RMM. S. V 53)9) werden Krankenhilfe und sonenkreis ist der Chef der Sicherheitspol. und 
Woehenhilfe, aber keine Barleistungen ge- des SD. — Einwandererzentralstelle Lit?;mann- 
währt. Die Krankenhilfe umfaßt ärztliche stadt — zuständig.zuständig.

Umstellungsbeihilfen für Opfer 
des gegenwärtigen Krieges.

RdErl. d. RMdl., d. OKW. u. d. RFM. vom 
5. 5.1942 — Vf 331/42-7900, 31 s 15 a AWA/ 
WAllg. (Ia) 1012/42 u. LG 4085-794 LA. — 

(MBliV. S. 949):
Auf Grund des § 6 des Einsatz-Familien- 

unterhaltsges. (EFUG.) v. 26. 6.1940 (RGBl. I 
S. 911)1), des § 33 Abs. 3 des Einsatzfürsorge- 
und -versorgungsges. (EWFVG.) v. 6. 7.1939 
(RGBl. I S. 1217), des § 184 Abs. 2 des Reichs- 

Verkrüppelung und krankenhauspflege über arbeitsdienstversorgungsges. (RADVG.-M.) in 
1~  ______. _ T\  l • rlpr TTocc rlai* tr 29. * —

Behandlung, gegebenenfalls Krankenhaus 
pflege für die Hauptversicherten bis zu 
26 Wochen und für die Zusa^versicherten bis 
zu 13 Wodien Dauer, Zahnbehandlung und 
Versorgung mit Arznei und mit Brillen, 
Brudibäudern und anderen kleineren Heil
mitteln. Dagegen übernimmt die Kranken
kasse die darüber hinausgehenden Leistun
gen nur, wenn sidi die Versorgungsdienst
stelle, die Hauptfürsorgestelle oder der Be
zirksfürsorgeverband zum Ersag der vollen 
Kosten verpflichten. Hierzu gehören insbe
sondere größere Heilmittel, künstlicher Zahn- 
er6atj, Hilfsmittel gegen Verunstaltung oder

die genannte Dauer hinaus.
(6) Soweit hierbei neben den Versorgungs

dienststellen und Hauptfürsorgestellen die 
Bezirksfürsorgeverbände in Frage kommen, 
ersuchen wir, hilfsbedürftigen Kriegshinter
bliebenen möglichst entgegenzukommen und 
gegebenenfalls für die Kosten der über das 
Reichsabkommen hinausgehenden Leistungen 
der Krankenhilfe in verständnisvollem Zu
sammenwirken mit den beteiligten Stellen 
einzutreten*

9) DZW. XV S. 199.

Hebammengebühren bei Entbindungen
fürsorgerechtlich hilfsbedürftiger Frauen.

RdErl. d. RMdl. v. 10. 7. 1942 — TV W I 
35/42-7805 — (MBliV. S. 1464):

Auf Grund des § 38 Satz 1 der VO. über die 
Fürsorgepflicht v. 13. 2. 1924 (RGBl. I S. 100) 
in der Fass, der VO. v. 7. 10. 1939 (RGBl. I 
S. 2002)1) ordne ich im Einvernehmen mit dein 
RAM. an:

Für den Gebührenanspruch einer Hebamme, 
die einer fürsorgerechtlich hilfsbedürftigen Frau 
Hebammenhilfe leistet, gilt die VO. über die 
von den Krankenkassen den Hebammen für 
Hebammenhilfe zu zahlenden Gebühren vom 
4. 7. 1941 (RGBl. I S. 368) entsprechend.

*) DZW. XV S. 332.

Umsicdlcrkreisfürsorge.
RdErl. d. RMdl. v. 8. 5. 1942 — IV W I 

78/42-7230 —(MBliV. S. 995):
(1) Soweit und sobald die im RdErl. vom 

27.6.1941 (RMBliV. S. 1190)*) genannten 
Personen einen Umsiedlerausweis vorlegen, 
sind sie in die Umsicdlcrkreisfürsorge aufzu- 
nehiucn. Der Umsiedlerausweis trägt den Ver
merk „Baltennachumsicdler“.

(2) Für die Ausstellung des Umsiedler- 
ausweiscs für den im Abs. 1 genannten Pcr-

*) DZW. XVII S. 147.

der Fass, der Bek. v. 29. 9. 1938 (RGBl. I 
S. 1253)2) und des § 16 der Personenschäden- 
VO. (PScliVO.) v. 10.11.1940 (RGBl. I 
S. 1482)3) ordnen wir folgendes an:

Der RdErl. über Umstellungsbcihilfen für 
Opfer des gegenwärtigen Krieges v. 28. 2. 1941 
(RMBliV. S. 390)4 *) wird wie folgt geändert:

1. 1. In Abschn. A Abs. 2 Satz 1 treten an die 
Stelle der Worte: „— im Falle des § 5 Abs. 2 
Satz 3 EFU.-DV.6) —“ die Worte: „— im 
Falle des § 5 Abs. 2 ZifL 1 Satz 4 EFU.- 
DV. —“

2. In Abschn. A Abs. 4 erhalten Satz 3 und 4 
folgende Fassung:

„Dagegen bleiben Vcrsehrtengcld, Versehr- 
tcngeldzulage, Pflegezulage, Blindenzulage und 
der Führerhundzuschuß oder die Unkosten
beihilfe für Blinde (§§ 84, 92, 93, 77 Abs. 3 
und 4 WFVG., § 7 EWFVG.) außer Ansatz, 
auch wenn dadurch die Einkommenshöchst
grenze überschritten wird. Im übrigen gelten 
die Nrn. 146 und 147 des RdErl. des RMdl. 
und des RFM. v. 5. 5. 1942 (MBliV. S. 817)“.

3. In Abschn. A Abs. 6 Satz 2 werden hinter 
der Angabe „(RGBl. I S. 1397)“ die Worte 
eingefügt: „und der VO. v. 27. 4. 1942 (RGBl. I 
S. 248)«)“.

4. In Abschn. C Abs. 12 Buchst, b werden 
hinter der Angabe „(RGBl. I S. 1397)“ die 
Worte cingcfügt: „und der VO. v. 27. 4. 1942 
(RGBl. I S. 248)“.

5. In Abschn. D Abs. 2 erhält Satz 2 folgende 
Fassung:

„Dagegen bleiben Vcrsehrtengcld, Verschr- 
tengeldzulage. Pflegezulage, Blindenzulage und 
der Führhundzuschuß oder die Unkosten
beihilfe, für Blinde (WFVG. §§ 84, 92, 93, 77 
Abs. 3 und 4, EWFVG. § 7) bei Ermittlung der 
Umstellungsbeihilfe außer Betracht.“

II. Dieser RdErl. tritt am 1. 6. 1942 in Kraft.

*) DZW. XVI S. 145.
=) DZW. XIV S. 388.
3) DZW. XVI S. 243.
*) DZW. XVII S. 23.
6) DZW. XVI S. 186.
6) DZW. XVIII S. 19.
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Übergangsbeihilfen 
für Opfer des gegenwärtigen Krieges 

(anrechnungsfreies Einkommen). 
RdErl. d. RAM. u. d. RMdl. v. 9.7.1942 
— II b 3759/42 u. IV W I 27/42-7410 — 

(MBIiV. S. 1463):
In Ergänzung unserer RdErl. v. 6. 6. 1940 

(RABL S. I 296; RVB1. S. 35; RMBliV. 
S. 1083)1) und 26.5.1941 (RABL S. I 252; 
RVB1. S. 39; RMBliV. S. 1005)2) über die
soziale Fürsorge für Opfer des gegenwärtigen 
Krieges (Übergangsbeihilfen) bestimmen wir 
im Einvernehmen mit dem OKW. folgendes:

1. Für die Anrechnung des Einkommens bei 
der Gewährung von Übcrgangsfccihilfcn sind 
die Bestimmungen des RdErl. über die Um
stellungsbeihilfen für Opfer des gegenwärtigen 
Krieges v. 28. 2.1941 (RMBliV. S. 390)3) in 
der Fass, des RdErl. v. 5. 5. 1942 (MBIiV. 
S. 949)4) Abschn. A Abs. 4, Abschn. D Abs. 2, 
Abschn. E Nr. 7 entsprechend anzuwenden. 
Hiernach bleiben von den Versorgungsbezügen 
insbesondere das Versehrtengeld und die Ver
sehrtengeldzulage bei der Bemessung der Über
gangsbeihilfe außer Ansatz. Da das Versehr- 
tcngeld der Wehrdienstbeschädigten minde
stens 15 RM und bei Beschädigung bei beson
derem Einsatz zusammen mit der Versehrten
geldzulage mindestens 25 RM beträgt, ist 
durch die Nichtanrechnung des gesamten Ver
sehrtengeldes und derVersehrtengeldzulage auf 
die Ubergangsbeihilfe zugleich den Bestim
mungen unserer RdErl. v. 19. 4. 1939 (RABL 
[RVBL] S. V 64; RMBliV. S. 943)5 6 * * * * II) Abs. 2 
und v. 7.12.1939 (RABL [RVBL] S. V 133; 
RMBliV. S. 2454)#) Abs. 4 entsprochen. Bei 
den Hinterbliebenen sind von den Versorgungs
bezügen 15 RM, die nach diesen Bestimmungen 
anrechnungsfrei sind, bei Bemessung der Über
gangsbeihilfen außer Ansatz zu lassen, auch 
soweit dies in dem RdErl. v. 28. 2. 1941/5. 5. 
1942 für die Umstellungsbeihilfen nicht vor
gesehen ist; das laufende Gesamteinkommen 
soll aber im allgemeinen nicht höher sein als 
während des Bezuges der Umstcllungsbcihilfe.

2. Die Übergangsbeihilfen dürfen ebenso 
wie der Familienunterhalt nicht vom Ver
brauch oder von der Verwertung des Ver
mögens abhängig gemacht werden.

J) DZW. XVI S. 94.
2) DZW. XVII S. 99.
а) DZW. XVII S. 23.
4) DZW XVIII S. 90.
б) DZW. XV S. 89.
6) DZW. XV S. 393.

Krankenversicherung
für Kriegshinterbliebene; Wegfall der Krankcn-
scheingebülir und des Arzncikostenantcils.

RdErl. d. RAM. vom 19. 5. 1942 —
II b 2876/42 — (MBIiV. S. 1095):

Zur Durchführung der Krankenversicherung 
für Kriegshinterbliebene bestimme ich im

Einvernehmen mit dem OKW., dem RMdl. 
und dem RFM.:

Die Pflicht zur Entrichtung der Kranken- 
sxheingebühr und des Arzneikostenanteils fällt 
in der Krankenversicherung für Kriegshinter
bliebene vom 1. 6. 1942 an weg. Das Reichs
abkommen über die Krankenversicherung für 
Kriegshinterbliebene vom 5. 5. 1939 (RABL 
S. IV 235; RVBL S. V 53)1) wird daher im 
Einvernehmen mit dem Reichsverband der 
Ortskrankenkassen und dem Reichsverband 
der Landkrankenkassen mit Wirkung vom 
1. 6. 1942 wie folgt geändert:

1. § 22 erhält folgende Fassung:
„§ 22. (1) Die Versicherten sind von der 

Entrichtung der Krankenscheingebühr lind 
des Arzneikostenanteils befreit.

(2) Krankenscheingebühren und Arznei
kostenanteile, die die Krankenkasse vor dem 
1. 6. 1942 gestundet hat, gelten als nieder
geschlagen.“

2. Der § 23 Abs. 2 und die §§ 24, 25 fallen 
weg.
— RMdl. IV W I 36/42-7705 —.

») DZW. XV S. 199.

Härtcausgleicli
nach § 38 Kriegssachschäden-VO. für durch 
Einberufung zur Wehrmacht entstandene Sach

schäden (Einberufungsschäden).
RdErl. d. RMdl. v. 6. 7. 1942 — 1 Ra 8796/42- 

245 d — (MBIiV. S. 1457):
Im Einvernehmen mit dem RFM. wird ge

mäß § 38 Kriegssachschäden-VO. (KSSchVO.) 
v. 30. 11. 1940 (RGBL I S. 1547) angeordnet:

1. Deutschen Staatsangehörigen, die durch 
ihre Einberufung zur Wehrmacht einen Sach
schaden erlitten haben, kann ein Härteaus
gleich nach § 38 KSSchVO. ohne Anerkennung 
eines Rechtsanspruchs gewährt werden, wenn 
folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt 
sind:
a) Es muß ein Sachschaden vorliegen, der 

infolge einer Einberufung zur Wehrmacht 
entstanden ist.

b) Der Sachschaden muß so bedeutend sein, 
daß die Fortführung der Berufstätigkeit 
oder des Betriebs des Einberufenen ge
fährdet ist, wenn eine Ersatzleistung nicht 
erfolgt.

c) Die Berufstätigkeit oder der Betrieb des 
Einberufenen muß während der Einberu
fung fortgeführt oder wiederaufgenommen 
werden oder nach Beendigung der Ein
berufung wieder aufgenommen worden 
sein.' •

d) Der Einberufene muß nachweislich alles 
nach den Umständen in seiner Macht 
Stehende getan haben, um einen Sach
schaden während seiner Einberufung zu 
verhindern.
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2. Ein allgemeiner wirtschaftlicher Rück
gang des Betriebs, der gleichzeitig während der 
Einberufung auftritt und der damit im Zu
sammenhang steht, darf keine Berücksichti
gung finden. Der Härteausgleich ist so zu be
messen, daß er zur Sicherung der Fortführung 
der Berufstätigkeit oder des Betriebs ausreicht.

3. Wird die Berufstätigkeit oder der Betrieb 
des Einberufenen während der Einberufung 
nicht fortgeführt oder wiederaufgenommen, 
kann ausnahmsweise eine Härtebeihilfe ohne 
Anerkennung einer Rechtsverpflichtung der 
Höhe nach alsbald festgesetzt und die Aus
zahlung für die Zeit nach der Wiederaufnahme 
des Betriebs oder der Berufstätigkeit in Aus
sicht gestellt werden. Der Härteausgleich ist 
in der festgesetzten Höhe zu gewähren, sobald 
der Betrieb oder die Berufstätigkeit wieder
aufgenommen ist und dann noch die Voraus
setzungen zu ZifF. lb vorliegen.

4. Den zur Wehrmacht einberufenen Wehr
pflichtigen stehen die zum Reichsarbeitsdienst 
einberufenen Reichsarbeitsdienstpflichtigen, 
die auf Grund einer freiwilligen Dienstverpflich
tung Längerdienenden des Reichsarbeitsdien
stes und die in § 30 Abs. 1 ZifF. 1 bis 9 und Ahs.2 
Ziff. 1 bis 4 der VO. zur Durchführung und 
Ergänzung des Einsatz-Familienunterhaltsges. 
(EFU.-DV.) v. 26. 6.1940 (RGBl. I S. 912)1 2) 
in der Fass, der VOn. v. 25. 10. 1940 (RGBl. I
S. 1397)*), 16. 6. 1941 (RGBl. I S. 320)3 4) und 
27. 4. 1942 (RGBl. I S. 248)«) genannten Per
sonen gleich. Es stehen ihnen ferner solche 
nach den Vorschriften des Einsatzfamilien
unterhaltsrechts familienunterhaltsberechtigte. 
Angehörige (§ 2 EFUG.B); Nr. 13a und 13b 
des RdErl. v. 5. 5.1942, MBliV. S. 817) gleich, 
in deren Betrieb oder freiem Beruf der zum 
Wehrdienst Einberufene oder diesem nach 
Satz 1 Gleichstehende bis zum Einstellungstage 
die Hauptkraft gewesen ist (§ 12 Abs. 1 Satz 2 
und 3 EFU.-DV.).

5. Die Entscheidung über die Gewährung 
des Härteausgleichs wird den höheren Verwal
tungsbehörden (Feststellungsbehörden) über
tragen; bei Schäden der Schiffahrt entscheiden 
die vom RVM. bestimmten Mittelbehörden der 
Reichswasserstraßenverwaltung (RdErl. vom* 
9.12.1940, RVkBl. A S. 289; MBliV. S. 2319). 
Die Verfahrensvorschriften des § 17 KSSchVO. 
finden entsprechende Anwendung. Die Fest- 
stellungsbehörde bedarf zur Gewährung des 
Härteausgleichs der Zustimmung des Vertre
ters des Reichsinteresses.

6. Ist über den von der höheren Verwal
tungsbehörde in Aussicht genommenen Härte
ausgleich Einverständnis mit dem Vertreter 
des Reichsinteresses nicht erzielt, so entscheidet 
der Präs, des RVG. im Einvernehmen mit dem

*) DZW. XVI S. 186.
2) DZW. XVI S. 247.
3) DZW. XVII S. 97.
4) DZW. XVIII S. 19. 
6) DZW. XVI S. 145.

Vertreter des Reichsinteresses bei dem Reichs
kriegsschädenamt.

7. Die unteren Verwaltungsbehörden haben 
die erforderlichen Ermittlungen, gegebenen
falls unter Beiziehung gutachtlicher Stellung
nahmen der zuständigen wirtschaftlichen oder 
berufsständischenVertretüngen,zu veranlassen. 
Bereits laufende Vorgänge über den Einsatz
familienunterhalt sind heranzuziehen. Die 
Leistungen des Familienunterhalts, insbeson
dere die Wirtschaftsbeihilfe (vgl. Ausf.-Erl. 
v. 5. 5. 1942 zu Nr. 122ff., MBliV. S. 817), 
sind bei Bemessung des Härteausglcichs in an
gemessener Weise zu berücksichtigen. In 
Zweifelsfällen und in Fällen, die sich im Rah
men dieser Vorschriften nicht befriedigend 
lösen lassen, ist dem Präs, des RVG. (Reichs
kriegsschädenamt) zu berichten.

- Fahrpreisvergünstigungen für Kriegs
beschädigte.

Erl. d. RAM. v. 7. 4.1942 — Ilb 1793/42 — 
(Reichsversorgungsblatt S. 18):

Nach meinem Erlaß vom 6. Juni 1941 
— II b 3800/41 —_ betr. Fahrpreisvergünsti- 
gungen für Kriegsbeschädigte (Reichsarbeitsbl. 
S. I 262, Reichsversorgungsbl. S. 41,' RMBliV. 
S. 1075)1) sind die Bescheinigungen zur In
anspruchnahme der von der Deutschen Reichs
bahn gewährten Fahrpreisvergünstigungen 
(halber Fahrpreis hei bestimmten Reisen und 
Benutzung der 2. Wagenklasse mit Fahraus
weis 3. Klasse) für ehemalige Angehörige der 
neuen Wehrmacht und für ehemalige Spanien- 
und Sudetenlandkämpfer von den Wehrmacht
fürsorge- und -Versorgungsämtern und für 
ehemalige Angehörige der Waffen-ff von den 
Fürsorge- und Versorgungsämtern Ifi auszustel
len.

Es hat sich gezeigt, daß die Bescheinigungen 
dieser Versorgungsdienststellen zur Ausfüh
rung bestimmter. Reisen (Allg. Ausf.-Best. 
Abschnitt D X zu § 11 der Eisenbahnverkehrs
ordnung in dem seit dem 15. September 1940 
geltenden Anhang zum DPT. I vom 1. No
vember 1939) für weiter entfernt wohnende 
Antragsteller, besonders in dringenden Fällen, 
nicht immer rechtzeitig beschafft werden 
können. Im Einvernehmen mit dem Ober
kommando der Wehrmacht und dem Herrn 
Reichsführerff' und Chef der Deutschen Polizei 
im Reichsministerium des Innern (Haupt
fürsorge- und -versorgungsamtf^) bestimme ich 
daher, daß die nach Abschnitt D X der vor
genannten Ausführungsbestimmungen zu er
teilenden Bescheinigungen, falls erforderlich, 
auch von den amtlichen Fürsorgestellen für 
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene 
(in den Reichsgaucn Wien, Kärnten, Nieder
donau, Oberdonau, Salzburg, Steiermark und 
Tirol und Vorarlberg von den Versorgungs
ämtern) ausgestellt werden können. Dasselbe

*) DZW. XVII S. 103.
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gilt für die Hauptfürsorgestellen der Kriegs
beschädigten- und Kriegshinterbliebenenfür- 
sorge, soweit sie Fürsorgemaß nahmen- selbst 
durchführen.

Die allgemeine Zuständigkeit der Wehr- 
■ machtfürsorge- .und -Versorgungsämter und 

der Fürsorge- und .Versorgungsämter^f für die 
Ausstellung der genannten Bescheinigungen 
bleibt unberührt.

Erholungsfürsorge
für Hinterbliebene des jetzigen Krieges.

RdErl. d. RAM. v. 2. 6.1942 — II b 3300/42 — 
(MBliV. S. 1238):

(1) Im Rahmen'der sozialen Fürsorge für 
Kriegshinterbliebene hat sich die Erholungs- 
fiirsorge als eine besonders wichtige Maß
nahme zur Erhaltung und Stärkung der Ge
sundheit der Witwen und zur körperiiehen Er
tüchtigung der Waisen bewährt. Es ist daher 
eine Ehrenpflicht der Hauptfürsorgestellen 
und Fiijsorgestellen der Kriegsbeschädigten- 
und Kriegshinterbliebenenfürsorge, auch den 
Hinterbliebenen der neuen Wehrmacht und 
den ihnen Gleichstehenden die erforderliche 
Erholungsfürsorge, soweit irgend möglich, zu
teil werden zu lassen. Im Einvernehmen mit 
dem OKW. und dem RMdl. ersuche ich, nach 
folgenden Grundsätzen zü verfahren:

(2) Die Erholungsfürsorge muß vor allem" 
dann eintreten, wenn die Hinterbliebenen 
dieser Hilfe besonders bedürfen. Zumal in der 
ersten Zeit der Umstellung wird die Er
holungsfürsorge vielen Hinterbliebenen die 
notwendige seelische und gesundheitliche 
Kräftigung vermitteln können. Dadurch wird 
e6 den Witwen ermöglicht oder mindestens 
erleichtert, ihre vermehrten Pflichten in der 
Familienführung und Erziehung der Kinder 
und die durch Berufstätigkeit an sie gestell
ten erhöhten Anforderungen zu erfüllen. 
Neben den Witwen und Waisen sind in be
sonderen Fällen auch Kriegereltern in die 
Erholungsfürsorge einzubeziehen.

(3) Bei der allgemeinen Erholungsfürsorge 
steht die Entsendung der Hinterbliebenen in 
geeignete Erholungsheime im Vordergrund. 
In besonderen Fällen oder, wenn Heimplätze 
nicht ausreichend verfügbar sind, können er
holungsbedürftigen Hinterbliebenen auch ent
sprechende Zuschüsse zu einem anderen Er
holungsaufenthalt, insbesondere bei Ver
wandten, gewährt werden, wenn anzunehmen 
ist, daß der Erholungserfolg auf diesem Wege 
erreicht wird. Die Entsendung in Erholungs
heime setzt voraus, daß die dafür vorge
sehenen Hinterbliebenen nach ärztlicher Be
scheinigung erholungsbedürft?T reisefähig, 
frei von ansteckenden Krankhei :n und nicht 
ansteckungsgefährlich sind und daß die klima
tischen Verhältnisse des Erholungsortes ihrer 

. Gesundheit förderlich sind.
(4) Der Zusammenstellung der Entsende- 

grnppen ist besondere Aufmerksamkeit zuzu

wenden. In die Entsendegruppen sind grund
sätzlich Witwen des Weltkrieges als Schick
salsgefährtinnen miteinzubeziehen, die mit 
ihrer Lebenserfahrung und bewiesenen Tat
kraft aufrichteud und beispielgebend wirken 
können.

(5) Bei der Beurteilung der Erholungs
bedürftigkeit darf nicht engherzig verfahren 
werden. Die Erholungsfürsorge trägt weit
gehend einen vorbeugenden Charakter und 
bat vornehmlich das Ziel, die körperliche 
und seelische Leistungsfähigkeit der Witwen 
und den gesundheitlichen Zustand der Waisen 
zu erhalten und zu festigen. Um einen wirk
lichen und nachhaltigen Erholungserfolg zu 
erreichen, soll die Dauer der Entsendung 
durchschnittlich 3 Wochen betragen. Bei 
Einzelfahrten sind im Hinblick auf die be
stehenden Fremdenvcrkehrskontrollen unter 
Angabe der Dauer der Reise Bescheinigungen 
darüber auszustellen, daß die Reise im Rah
men der Erliolungsfürsorge für Kriegshinter
bliebene und mit Genehmigung der Haupt
fürsorgestelle oder Fürsorgestellc. erfolgt.

(6) Bei der unentgeltlichen Gewährung 
eines Erholungsaufenthalts ist möglichst weit
herzig zu verfahren. So kann nach Lage des 
einzelnen Falles auch bei verhältnismäßig 
höherem Einkommen die Übernahme der 
vollen Kosten gerechtfertigt 6ein, weil wäh
rend des Erholungsaufenthalts eine Reihe 
laufender Ausgaben unverändert weiter zu 
bestreiten und auch die Reise selbst mit un
vermeidlichen Mehrausgaben verbunden ist.

(7) Damit die Hinterbliebenen sich unbe
schwert erholen können, müssen während 
ihrer Abwesenheit Haushalt und Familie ver
sorgt sein. Der Einsatz geeigneter Haushalts- 
helferinnen und die Versorgung oder ander
weitige Unterbringung der Kinder ist recht
zeitig vor der Entsendung zu regeln.

(8) Um die Durchführung der Erholungs
fürsorge zu fördern, sollen sich die Haupt
fürsorgestellen an den Kosten, die den Für
sorgestellen entstehen, beteiligen, soweit sie 
sie nicht ganz übernehmen. Bei der Planung, 
der organisatorischen Durchführung und dem 
Ausbau von Einrichtungen der Erholungs
fürsorge haben die Hauptfürsorgestellen mit 
dem Hauptamt für Kriegsopfer und seinen 
Ämtern auf das engste zusammenzuarbeiten. 
Ebenso ist auf enge Verbindung mit den 
Wehrmachtfürsorge- und -Versorgungsdienst
stellen und allen anderen beteiligten Stellen 
Wert zu legen.

(9) Das OKW. bat die Wehrmachtfürsorge- 
und -Versorgungsdienststellen auf die Er
holungsfürsorge für die Hinterbliebenen des 
jetzigen Krieges hingewie6en. Ich ersuche die 
Hauptfürsorgestellen, die Wehrmachtfürsorge- 
und -Versorgungsdienststellen und die Dienst
stellen des Hauptamtes für Kriegsopfer der 
NSDAP, über den Umfang der Fürsorge- und 
Entsendungsmöglichkeiten alsbald zu unter
richten. Bei der Auswahl der Hinterbliebe-
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nen,. die zum Erholungsaufenthalt entsandt 
werden, sollen die Hauptfürsorgestellen und 
Fürsorgestellen den Vorschlägen der Fürsorge- 
und Versorgungsdienststellen sowie des 
Hauptamtes für Kriegsopfer der NSDAP, und 
seiner Ämter nach Möglichkeit entsprechen. 
Soweit Vorschläge nicht berücksichtigt werden 
können, ist die vorschlagende Stelle zu ver
ständigen.

(10) In den Alpen- und Donau-Reichsgauen 
werden die vorstehenden Maßnahmen an 
Stelle der Hauptfürsorge- und Fürsorgestellen 
von dem Hauptversorgungsamt in Wien und 
von den Versorgungsämtern durchgeführt.

(11) Maßnahmen, die auf dem Gebiete der 
Erholungsfürsorge für Kriegsbeschädigte, ins
besondre Schwerbeschädigte, und ihre An
gehörigen getroffen sind, werden durch diese 
Regelung nicht beeinträchtigt; sie sind daher 
nach wie vor in ausreichendem Umfang fort- 
zusetjen.

(12) Das Erholungswerk, das im Zu
sammenwirken vom OKW. — Aht. Reichs- 
vers. — und dem Hauptamt für Kriegsopfer 
für die Hinterbliebenen durchgeführt wird, 
bleibt von dem vorstehenden RdErl. un
berührt.
— RMdl. IV W. I 25/42-7410 —.

Nachprüfung der Bedürftigkeit 
im Vorzugsrentenverfahren.

Erl. d. RFM. v. 8. 5. 1942 — Su 4130 - 
1278 V —:

Die Einstellung der in § 21 Abs. 1 des 
Anleiheablösungsgese&cs vorgesehenen Nach
prüfung könnte nur im Wege der Gescfces- 
änderung erfolgen. Das Anleiheablösungs- 
geseß soll jedoch nicht geändert werden.

Die Zahl der nachzuprüfenden Fälle hat 
sich im Gegensag zu früheren Jahren sehr 
stark verringert. Sie wird sich im Laufe der 
kommenden Jahre infolge von Auslosungen, 
Todesfällen, Erreichung der Altersgrenze 
von 60 Jahren u. dgl. noch weiter erheblich 
verringern.

Wenn von den Bezirksfürsorgestellen in
folge der Kriegsvcrbältnisse die Nach
prüfung innerhalb der ihnen von der Reichs
schuldenverwaltung gestellten Frist nicht 
durchgeführt werden kann, wird die Rcidis- 
sch ii Iden Verwaltung bereitwilligst Fristver
längerung zugestehen und sogar in zweifel
losen Fällen ohne weiteres auf Grund der 
Akten entscheiden.

sich durch schwierige Ermittlungen ver
zögern. Ich ordne deshalb für meinen Ge
schäftsbereich an, daß die Versorgung der 
Hinterbliebenen der im Wehrdienst ver-. 
storbenen Beamten, Wartestands- und Ruhe
standsbeamten vorbehaltlich der späteren 
Vorlage der Sterbeurkunde bereits auf 
Grund einwandfreier Bescheinigungen oder 
Mitteilungen einer Wehrmachtdienststellc 
(Kompanie usw.) festzustellen ist.

Pcrsonenschäden-VO.; Vertretung durch 
Bevollmächtigte, Eltern Versorgung. 

RdErl. d. RMdl. zgl. i. N. d. OKW. u. d. RFM. 
v. 29. 4.1942 — I Ra !i 235 11/42-240- — 

(MBliV. S. 803):
Auf Grund des § 16 der Personcnschädcn- 

VO. v. 10.11. 1940 (RGBl. I S. 1482)1) wird 
im Einvernehmen mit dem OKW. und dem 
RFM. bestimmt:

1. a) Die im § 144 Abs. 2 Buchst, c des 
Wehrmachtfürsorge- und -versorgungsges. 
(WFVG.)2) bezeichneten Angehörigen können 
auch ohne Nachweis der Vollmacht zur Ver- . 
tretung zugelassen werden.

b) Die Versorgungs- und Haupt Versorgungs
ämter können die im § 144 Abs. 4 WFVG. vor
gesehene Frist von einem Monat verlängern, 
wenn die Fristversäumnis entschuldbar ist.

2. Auf Grund der Personenschüden-VO. 
kann Elternversorgung nach dem WFVG. oder 
EWFVG.3) frühestens vom Ersten des Monats 
ab gewährt werden, in dem das an den Folgen 
eines Personenschadens (einer Luftschutz- oder 
Notdienstbeschädigung) verstorbene Kind das 
17. Lebensjahr vollendet haben würde.

*) DZW. XVI S. 243.
=) RGBl. 1938 I S. 1077; DZW. XIV S. 387.
3) RGBl. 1939 I S. 1217.

Ausführung des Einsatz-Familieuunterlialts. 
RdErl. d. RMdl. u. d. RFM. v. 5. 5.1942 
— Vf 330/42-7900 u. LG 4085-793 I A — 

(MBliV. S. 817)1).

*) Kann wegen des Umfanges nicht ver
öffentlicht werden. Sonderabdrucke dieses 
RdErl. nebst Anl. können von Carl Heymanns 
Verlag, Berlin W 8, Mauerstr. 44, bezogen 
werden. Sammelbestellungen erwünscht [Bc- 
stcll-Nr. 31).

Mitteilung über den Tod 
von Wehrmachtsangehörigen als Unterlage für 

die Hinterbliebencnvcrsorgung.
E- d. RAM. v. 27. 5. 1942 — I a 3373/42 — 

(RABl. S. II 342):
Die standesamtliche Beurkundung der 

Sterbefälle von Wehrmachtsangehörigcn kann

Soziale Rcchtsanwendung 
in der Krankenversicherung.

Erl. d. RAM. v. 7. 5. 1942 — II a 6980/42 — 
(RABl. S. II 304):

In der geschlichen Krankenversicherung 
ist der einzelnen Kasse durch Geseft und 
Saftung ein weitgehender Spielraum bei der 
Beurteilung des Versichcrungsfalles und bei
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der Gewährung der Leistungen gegeben. Aus 
•der geringen Zahl der an mich und die Ver
sicherungsbehörden' gelangenden Beschwer
den und aus deren Nachprüfung ersehe ich, 
daß die Kassen von den ihnen gegebenen 
Möglichkeiten im allgemeinen den richtigen 
Gebrauch machen. Trotzdem halte ich es ge
rade mit Rücksicht auf die Notwendigkeiten 
des Krieges und die durch ihn an die 
Heimatfront gestellten Anforderungen für 
erforderlich, die Träger der Krankenver
sicherung erneut darauf hinzuweisen, daß 
jede kleinliche Behandlung von Leistungs
anträgen zu unterbleiben hat. In begrün
deten Fällen muß den Versicherten schnell 
geholfen werden. In unbegründeten Fällen, 
besonders solchen, in denen ein Versicherter 
versuchen sollte, sich über die .Inanspruch
nahme der Krankenversicherung dem Ar
beitseinsatz zu entziehen oder diesen zu be
einträchtigen, ist dagegen diesem Versuch 
mit allen der Kasse zur Verfügung stehen
den Mitteln entgegenzutreten. Es genügt 
heute nicht, daß der Kassenleiter den 
Krankenstand seiner Kasse im ganzen über
wacht; er muß sich auch persönlich ständig 
über die Entwicklung des Krankenstandes 
in den einzelnen Betrieben unterrichten, den 
Ursachen >;iner Erhöhung nachgehen und zu 
diesem Zweck die ständige Verbindung mit 
den einzelnen Betrieben und allen beteilig
ten Stellen pflegen. Da es sich hierbei um 
eine fir den Endsieg ausschlaggebende Auf
gabe handelt, dürfen die Kassenleiter die 
Behandlung dieser Aufgabe nicht nachge- 
ordneten Bediensteten überlassen.

Weiterhin bringe ich meine wiederholten 
Erlasse über die gegenseitige Aushilfe der 
Kassen nachdrücklich in Erinnerung. Gegen
wärtig sind Versicherte nicht nur innerhalb 
des Reiches außerhalb ihres Wohnortes be
schäftigt, sondern auch außerhalb der Reichs
grenzen cingesefct. Hieraus ergibt sich, daß 
besonders die Familienangehörigen solcher 
Versicherter häußg nicht die zuständige 
Kasse kennen oder diese Kasse nur mit 
Schwierigkeiten in Anspruch nehmen kön
nen. Ich weise daher die Träger der Kran
kenversicherung an, in allen Fällen, in denen 
bei ihnen Leistungen beantragt werden, 
dann vorläufig ausreichende Leistungen zu 
gewähren und namentlich Krankenscheine 
auszustellen, wenn der Antragsteller ge
nügend glaubhaft macht, daß eine versiche
rungspflichtige Beschäftigung vorliegt. Es 
ist dann Sache der angegangenen Kasse, 
intern etwaige Ersatzansprüche an den zu
ständigen Versicherungsträger zu stellen. 
Sollten diese nicht durchführbar sein, 60 hat 
die angegangene Kasse die Kosten endgültig 
zu tragen. Keinesfalls darf eine Kasse 
wegen noch nicht klar übersehbarer Ersatz* 
an6prüche die Hilfe versagen.

Ich ersuche, Ihren Mitgliedskassen diesen 
Erlaß, auf dessen Beachtung ich besonderen 
Wert lege, durch Rundschreiben mitzuteilen.

Befreiungen
von der Krankenversicherungspflicht.

Gemeinsamer Erl. d. RFM., d. RMdl. n. d. 
RAM. v. 10.4. 1942 — A 4090/14 709 IV 
2. Ang., II 5454/41-7087 u. II a 125/42 — 

(RABLS. 11-395):
(1) Für den Fall der Krankheit wird ein 

Anspruch auf Bezüge im anderthalbfachen 
Betrag des Krankengeldes (§ 182^ RVO.) für 
die Dauer der Regelleistungen der Kranken
kassen (§§ 179, 182, 183, 214 RVO.) gewähr
leistet:

• 1. allen Reichsbeamten, die nicht nach § 172 
Nr. 1 RVO. versicherungsfrei sind,

2. den nichtbeamteten Gefolgschaftsmit
gliedern im öffentlichen Dienst, die auf 
Lebenszeit oder nach Landesrecht un
widerruflich oder mit Anrecht auf Ruhe
gehalt angcstellt sind,

3. den-im öffentlichen Dienst wieder- oder 
weiterverwendeten Ruhegehaltsempfän
gern des öffentlichen Dienstes.

Dies gilt nur, soweit ihnen nicht bereits ein 
Anspruch gegen den jetzigen oder — im Fall 
der Beendigung des Beamtenverhältnisses oder 
des Beschäftigungsverhältnisses — gegen den 
früheren Dienstherrn (Dienstberechtigten) auf 
Dienst- oder Versorgungsbezüge mindestens 
in gleicher Höhe und für die gleiche Dauer ge
währleistet ist. Der Anspruch wird durch Be
endigung des Beamtenverhältnisses oder des 
Beschäftigungsverhältnisscs nicht berührt.

(2) Auf Grund der Gewährleistung sind die 
in Abs. 1 bezeichneten Personen § 169 RVO. 
gemäß versicherungsfrei, soweit sie im Dienst 
des Reichs, eines Landes, eines Reichsgaues, 
eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde 
oder eines Versicherungsträgers stehen oder in 
Betrieben von diesen beschäftigt sind. Stehen 
sie im Dienst anderer Körperschaften, Anstal
ten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts 
oder sind sic in Betrieben von solchen be
schäftigt, so können sic § 170 RVO. gemäß aut 
Antrag des Dienstherrn (Dienstberechtigten) 
durch die zuständige oberste Verwaltungs
behörde von der Versicherungspflicht befreit 
werden.

(3) Wir bitten die obersten Verwaltungs
behörden, entsprechend zu verfahren. Mein 
(des Reichsministers der Finanzen) Er
laß vom 9. Juli 1941 (RBcsBl. S. 186 Nr. 3791) 
wird hierdurch überholt.

Verordnung über die Teilung der Schlesischen 
landwirtschaftlichen Berufsgenosftcnschaft und 
des Gemeindeunfallversicherungsverhandes der 

Provinz Schlesien.
Vom 19. Juni 1942 

(RGBl. I S. 411; RABL S. II 398):
Auf Grund des Gesetzes über den Aufbau 

der Sozialversicherung vom 5. Juli 1931 
(Reichsgcsctzbl. I S. 577) Abschnitt II Artikel6 
wird im Einvernehmen mit dem Reicksininister
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des Tonern und dem Reichsminister für Ernäh
rung und Landwirtschaft verordnet:

§ 1
Mit Wirkung vom 1. Januar 1942 werden 

geteilt
1. die Schlesische landwirtschaftliche Berufs

genossenschaft in
a) die Niederschlesische landwirtschaftliche 

Berufsgenossenschaft für das Gebiet der 
Provinz Niederschlesien,

b) die Oberschlesische landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft für das Gebiet der 
Provinz Oberschlesien,

2. der Gemeindeunfallversicherungsverband 
der Provinz Schlesien in
a) den Gemeindeunfallversicherungsvcrband 

der Provinz Niederschlesien,
b) den Gemeindeunfallversicherungsverband 

der Provinz Oberschlesien.
§ 2

Das Reichsversicherungsamt trifft die zur 
Durchführung erforderlichen Maßnahmen.

Zweites Gesetz über die' Verbesserung der 
Leistungen in der Rentenversicherung. 

Vom 19. Juni 1942 
(RGBl. I S. 407; RABl. S. II 382):

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
(1) Der Kinderzuschuß in der Rentenver

sicherung der Arbeiter und der Angestellten 
sowie in der knappschaftlichen Pensions
versicherung wird auch für die ersten beiden 
Kinder des Versicherten auf je 120 Reichsmark 
jährlich erhöht.

(2) Diese Vergünstigung gilt nicht für Kinder, 
für die bereits vor dem Inkrafttreten des Ge
setzes ein Kinderzuschuß festgestellt worden 
ist.

§ 2
(1) In der Rentenversicherung der Arbeiter 

erhält nach dem Tode des versicherten Ehe
mannes die Witwe auch dann Witwenrente,

1. wenn und solange sie mindestens zwei 
waisenrentenberechtigte Kinder unter 
sechs Jahren erzieht,

2. wenn sic das fünfundfünfzigstc Lebens
jahr vollendet und mindestens vier le
bende Kinder geboren hat.

(2) In der Rentenversicherung der Arbeiter 
erhält nach dem Tode des Ehemannes die ver
sicherte Ehefrau Invalidenrente auch dann, 
wenn sic das fünfundfünfzigste Lebensjahr 
vollendet und mindestens vier lebende Kinder 
geboren hat.

(3) Die Vergünstigungen der Abs. 1 und 2 
gelten auch für Vcrsichcrungsfüllc, die vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes eingetreten sind. 
Nachzahlungen für die Zeit vorher finden nicht 
statt.

(1) Der Ehefrau, deren Ehe geschieden oder 
für nichtig erklärt oder aufgehoben ist, kann in 
der# Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten sowie in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung die Witwenrente gewährt 
werden, sofern ihr der Versicherte nach den 
Vorschriften des Ehegesetzes vom 6. Juli 1938 
(Reichsgesctzbl. I S. 807) zur Zeit des Todes 
Unterhalt zu leisten hatte. Die Gewährung der 
Witwenrente bedarf der Zustimmung des 
Reichsarbeitsministers oder der von ihm be
auftragten Stelle.

(2) Hinterläßt der Versicherte eine • renten
berechtigte Witwe und mindestens ein renten
berechtigtes Kind, so wird die nach Abs. 1 ge
währte Witwenrente bei Anwendung der Vor
schrift des § 1273 der Reichsversicherungs
ordnung nicht berücksichtigt. Sie darf weder 
die Witwenrente der Ehefrau, die mit dem Ver
sicherten zur Zeit seines Todes verheiratet war, 
noch den Unterhaltsanspruch übersteigen, den 
die geschiedene Ehefrau gegen den Versicherten 
zur Zeit seines Todes gehabt hat.

(3) Die Vergünstigung des Abs. 1 gilt nicht, 
wenn der Versicherte vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes gestorben ist.

§4
Wenn der Versicherte nach dem Inkraft

treten des Gesetzes infolge eines Arbeitsunfalls 
invalide (berufsunfähig) wird oder stirbt, ist 
für den Anspruch aus der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten sowie aus 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
die Erfüllung der Wartezeit nicht erforderlich. 

§ 5
(1) Heiratet eine Versicherte nach dem In

krafttreten des Gesetzes, so ist für den An
spruch aus der Rentenversicherung der Ar
beiter und der Angestellten auf Erstattung der 
halben Beiträge die Erfüllung der Wartezeit 
und die Erhaltung der Anwartschaft nicht er
forderlich.

(2) Die Beiträge werden ohne Fcststellungs- 
bescheid erstattet.

§« ,
Der Reichsarbeitsminister kann im Einver

nehmen mit dem Rcichsministcr des Innern 
und dem Reichsminister der Finanzen zum 
Abschluß der Einführung der Reichsversiche
rung in den Reichsgauen Wien, Kärnten, 
Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steier
mark, Tirol und Vorarlberg, den ehemaligen 
tschccho-slowakischcn, dem Deutschen Reich 
eingegliederten Gebieten sowie den eingeglie- 
derten Ostgebieten die Leistungen der Renten
versicherung der Arbeiter und der Angestellten 
sowie der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung angemessen erhöhen. Soweit hiernach 
Zusatzrenten gewährt werden, sind sie aus 
Mitteln des Reichs zu leisten.

§ 7(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 
1. Mai 1942 in Kraft; es gilt auch in den ein
gegliederten Ostgebieten,

§ 3
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(2) Der Reichsarbeitsminister kann im Ein
vernehmen mit den beteiligten Reichsministern 
zur Durchführung und Ergänzung dieses Ge
setzes Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
erlassen. Er kann Vorschriften der Reichs
versicherungsgesetze zwecks Anpassung an 
dieses Gesetz ändern oder aufheben.

Verordnung zur Anpassung der Reichsversiche
rungsgesetze an das Zweite Gesetz über die 
Verbesserung der Leistungen in der Renten

versicherung.
Vom 22. Juni 1942 

(RGBl. I S. 411; RAB1. S. II 383):
Auf Grund des § 7 Abs. 2 Satz 2 des Zweiten 

Gesetzes über die Verbesserung der Leistungen 
in der Rentenversicherung vom 19. Juni 1942 
(Reichsgesetzbl. I S. 407)1) wird verordnet:

§ 1
Der § 1253 der Reichsversicherungsordnung 

erhält folgenden Abs. 2:
„Eine versicherte Ehefrau erhält nach dem 

Tode des Ehemannes Invalidenrente unter 
den Voraussetzungen des Abs. 1 letzter 
Halbsatz, auch dann, wenn sie das fünfund- 
fünfzigstc Lebensjahr vollendet und min
destens vier lebende Kinder geboren hat.“

' § 2
Der § 1256 der Reichsversicherungsordnung 

erhält folgende Fassung:
„§ 1256

Witwenrente erhält nach dem Tode des 
versicherten Ehemannes die Witwe, die
1. dauernd invalide ist oder
2. vorübergehend invalide ist, wenn die 

Invalidität ununterbrochen sechsundzwan
zig Wochen gedauert hat oder nach Weg
fall des Krankengeldes noch besteht, oder

3. das fünfundsechzigste Lebensjahr .voll
endet hat oder

4. das fünfundfünfzigstc Lebensjahr voll
endet und mindestens vier lebende Blinder 
geboren hat oder

5. zur Zeit des Todes ihres Ehemannes min
destens vier waisenrentenberechtigte Kin
der erzieht.

Witwenrente wird ferner gewährt, solange 
die Witwe mindestens zwei waisenrentenbe
rechtigte Kinder unter sechs Jahren erzieht.

Bei der Anwendung des Abs. 1 Nrn. 4 und 5 
und des Abs. 2 sind auch solche Kinder zu be
rücksichtigen, die zur Zeit des Todes des Ver
sicherten noch nicht lebten, aber bereits erzeugt 
waren.

Der Ehefrau, deren Ehe geschieden oder für 
nichtig erklärt oder aufgehoben ist, kann unter 
den Voraussetzungen des Abs. 1 Witwenrente 
gewährt werden, sofern ihr der Versicherte 
nach den Vorschriften des Ehegesetzes vom

*) DZW. XVIII S. 96.

6. Juli 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 807) zur Zeit 
des Todes Unterhalt zu leisten hatte. Die Ge
währung der Witwenrente bedarf der Zustim
mung des Reichsarbeitsministers oder der von 
ihm beauftragten Stelle.

Als invalide gilt die Witwe, die infolge von 
Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
Schwäche ihrer körperlichen oder geistigen 
Blräfte nicht imstande ist, durch eine Tätig
keit, die ihren Kräften und Fähigkeiten ent
spricht und ihr unter billiger Berücksichti
gung ihrer Ausbildung und bisherigen Lebens
stellung zugemutet werden kann, ein Drittel 
dessen zu erwerben, was körperlich und geistig 
gesunde Frauen derselben Art mit ähnlicher 
Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit 
zu verdienen pflegen.“

§ 3
Der § 1262 der Reichsversicherungsordnung 

erhält folgenden Abs. 5:
„Wenn der Versicherte infolge eines Arbeits

unfalls invalide wird oder stirbt, ist die Er
füllung der Wartezeit nicht erforderlich.“

§ 4
Im‘§ 1271 der Reichsversicherungsordnung 

erhält Abs. 2 folgende Fassung:
„Der Kinderzuschuß beträgt für jedes Kind 

120 Reichsmark jährlich.“
§ 5

Der § 1272 der Reichsversichcrungsordnung 
erhält folgenden Abs. 4:

„Die nach § 1256 Abs. 4 zu gewährchde Wit
wenrente darf weder die Witwenrente der Ehe
frau, die mit dem Versicherten zur Zeit seines 
Todes verheiratet war, noch den gegen den 
Versicherten zur Zeit seines Todes bestehenden 
Unterhaltsanspruch übersteigen.“

§ 6
Der § 1273 der Reichsversicherungsordnung 

erhält folgenden Abs. 2:
renten- 
renten- 

rendung
des Abs. 1 die nach § 1256 Abs. 4 gewährte Wit
wenrente nicht berücksichtigt.“

„Hinterläßt * der Versicherte eine 
berechtigte Witwe und mindestens ein 
berechtigtes Kind, so wird bei der Anw

§ 7
Der § 1309 a der Reichsversicherungsord

nung erhält folgende Fassung:
„§ 1309a

Heiratet eine Versicherte, so wird ihr auf 
Antrag die Hälfte der Beiträge erstattet, die 
für die Zeit vom 1. Januar 1924 bis zum Ende 
der Woche entrichtet sind, in der der Antrag 
gestellt ist.

Der Anspruch verfällt, wenn er nicht binnen 
drei Jahren nach der Eheschließung geltend 
gemacht wird.

Die Beiträge werden ohne Feststellungs- 
bcscheid erstattet.

Die Erstattung schließt weitere Ansprüche 
aus den bisher entrichteten Beiträgen aus.“
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Der § 28 Abs. 3 des Angestell tenversiche- 
rungsgesetzes und der § 39 Abs. 1 des Rcichs-

§ 8

Abs. 4 und der § 1272 Abs. 4 der Reichsver
sicherungsordnung entsprechend.“

Kosten der Beseitigung der Unfruchtbarkeit 
bei Frauen.

Erl. d. RAM. v. 9. 5. 1942 — II a 5955/42 — 
(RABl. S. II 304):

Im Anschluß an meine Erlasse vom 9. 6. 
1941 — II a 7942/41 — (RABl. S. II 224)x) 
und vom 16. Oktober 1941 — II a 11630/41 
— (RABl. S. II 414).

Auf Grund des mir durch den Erlaß des 
Führers und Reichskanzlers über die Verein
fachung der Verwaltung vom 28. August 
1939 (RGBl. I S. 1535) unter V Abs. 1 ge
gebenen Weisungsrechts ordne ich für die 
Kriegsdauer an:

Die Krankenkassen haben die Kosten der 
Beseitigung der Unfruchtbarkeit bei Frauen 
in der Familienhilfe, soweit sie über die 
sagungsmäßigen Leistungen der Kranken-

’) DZW. XVII S. 106.

knappschaftsgesetzcs erhalten folgenden Satz 2:
„Für den Anspruch auf -Witwenrente im 

Falle der Trennung der Ehe gelten der 8 1256

kassen hinausgehen, voll zu übernehmen. 
Nur in den Fällen, in denen eine Kranken
kasse durch diese Kosten besonders be
lastet wird, erhält sie nach meinen Erlassen 
vom 9. Juni 1941 und vom 16. Oktober 1941 
Ersatj. Diese Regelung gilt auch für die dem 
Reichsversicherungsamt bereits vorgelegten 
Erstattungsnachweisungen.

Handbuch der Reichsversorgung.
Erl. d. RAM. v. 13. 5.1942 — I a 3480/42 — 

(Reichsversorgungsblatt S. 30):
Die ständig fortgeschrittene Rechtsentwick

lung auf den Gebieten der Versorgung und 
Verwaltung macht es dringend notwendig, das 
Handbuch der Reichsversorgung zu ergänzen, 
damit es auch im Kriege weiterhin als Mittel 
zur Geschäftsvereinfachung dienen kann. Es 
ist daher ^beabsichtigt, das Handbuch durch 
eine neue — neunte — Dcckblattausgabe auf 
den neuesten Stand zu bringen.

.Die Deckblattausgabe befindet sich in Be
arbeitung. Sie kann wegen ihres Umfanges au- 
zeitbedingten Gründen nicht wie die biss 
herigen Ausgaben in einem abgeschlossenen 
Stück erscheinen und -wird daher in einzelnen 
Folgen herausgegeben werden.
. Anfragen und Bestellungen sind an die Ge
schäftsstelle des Reichsarbeitsblattes, Berlin 
SW 11, Saarl&ndstr. 96, zu richten.

Umschau

Der Reichsstock für Arbeitseinsatz.
Das Beitragsaufkommen zur Arbeitslosen

versicherung wird vom Rcichsarbeitsminister 
als „Reichsstock für Arbeitseinsatz“ verwaltet. 
Wie aus einer Abhandlung von Ministerialrat' 
Dr. Böhm in der Nr. 15 des Reichsarbeits
blattes vom 25. 5. 1942 S. V 279 hervorgeht, 
sind aus den Beiträgen der Arbeiter und An
gestellten und aus sonstigen Einnahmen in 
den Jahren 1934/37 jährlich durchschnittlich 
1,48 Mrd. RM eingenommen. In den Jahren 
1938/41 betrugen die jährlichen durchschnitt
lichen Einnahmen 2,3 Mrd. RM., für 1942 sind 
sie mit 2,7 Mrd. RM eingesegt. Aus diesen 
Einnahmen bestreitet der Reichsstock zu
nächst seine Aufwendungen für die Regelung 
des Arbeitseinsages, für -die Arbeitsbeschaf-

verpflichteten zusammensegen. Als zur Zeit 
der großen Arbeitslosigkeit die Aufwendun
gen des Reichsstocks für diese Zwecke noch 
weit höher, die Einnahmen aber niedriger 
waren, hat das Reich dem Reichsstock insge
samt für 3 Mrd. RM Zuschüsse gegeben. Da
von 6ind von 1935 bis 1939 dem Reich über 
2 Mrd. RM zurückerstattet worden.

Der Reichsstock hat ßich zur Arbeitsbeschaf
fung an der Finanzierung des Reichsautobahn

fung, Arbeitseinsagverwaltung und dieArbeits- 
einsagunterstügungen, die sidi jegt haupt
sächlich aus Unterstützungen für die Dienst

baus beteiligt. Bis Ende 1941 sind hierfür
3.3 Mrd. RM als Darlehen gezahlt und für 1942 
nochmals 250 Mill. RM vorgesehen. worden. 
Hauptsächlich aus diesen Darlehen wurde ein 
Vermögensstock gebildet, der gegebenenfalls 
den großen sozialen Nachkriegsgufgaben 
dienstbar gemacht werden kann. Weitere
1.3 Mrd. RM hat der Reichsstock bisher in 
das Sondervermögen des Reiches für die 
Ehestandsdarlehen und Kinderbeihilfen ge
zahlt. Seit 1934 hat der Reichsstock ferner 
einen bestimmten Teil seiner Beitragsein
nahmen der -Rentenversicherung zugeführt. 
Bis Ende des Rechnungsjahres 1941 hat die 
Rentenversicherung 1,8 Mrd. RM bekommen. 
In den legten Jahren erhielt sie durchschnitt
lich jährlich 454 Mill. RM. Von nun ab wird ein 
noch wesentlich höherer Teil des Beitragsauf
kommens des Reichsstocks der Rentenver
sicherung zugeführt werden, und zwar fast 
zwei Drittel des Beitragsaufkommens. Für 
1942 ist ein Betrag von 1,48 Mrd. RM vor
gesehen, also rd. eine Milliarde Reichsmark 
mehr als im Jahr zuvor.

Regelung des Leistungsverhältnisses 
zwischen privater Kranken- und Unfall.

Versicherung.
Die Bedingungen der privaten Kranken

versicherung sehen den Ersag der Heil-
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kosten vor. Gleiches gilt auch für die private 
Unfallversicherung. Beim Zusammentreffen 
dieser, beiden Versicherungsarten ergaben 
sich in der Praxis verschiedentlich Über
seen ei düngen der bedingungsmäßigen Lei
stungen.

Nunmehr ist in engerer Zusammenarbeit 
zwischen dem Reichsaufsichtsamt für Privat
versicherung und den Wirtschaftsgruppen 
Unfallversicherung und Lebens- und Kran
kenversicherung das Leistungsverhältnis 
zwischen den beiden Vcrsicherungsfo»-men 
klar geregelt worden. So wurde genau fest
gelegt, in welcher Reihenfolge die Ver
sicherer beim Zusammentreffen einer pri
vaten Krankenversicherung mit einer 
privaten Unfall-Heilkostenversicherung 
ihre Leistungen zu gewähren haben. Zuerst 
ist grundsätzlich der Krankenversicherer und 
dann der Unfallversicherer leistilngsver- 
pflichtet. Hat daher ein Versicherungs
nehmer bei einem Unfall Anspruch auf Er
stattung der Heilkosten gegenüber mehre
ren Versicherern, so zahlt zuerst die Einzel- 
Krankenversicherung und dann die Einzel- 
Unfallversicherung. Gegebenenfalls schließen 
sich dann die Gruppen-Krankenversicherung 
und die Gruppen-Ünfallversicherung an. 
Ferner sind zur Gewährung der bedingung6- 
und tarifmäßigen Leistungen die Gruppen- 
Krankenversicherung der NSDAP, und ihrer 
Gliederungen * und danach die Gruppen-Un- 
fallversicherung der NSDAP, und ihrer Glie
derungen verpflichtet. Jeder nachfolgende 
Versicherer haftet nur ergänzend und inso
weit, als' der vorhergehende Versicherer

seine vertraglichen Leistungen voll erfüllt 
hat und diese zur Deckung der entstandenen 
Kosten nicht ausgereicht haben. Ist* der vor
hergehende Versicherer leistungsfrei oder 
wird von ihm seine Leistungspflicht bestrit
ten, kann der Versicherungsnehmer sich un
mittelbar an den "nachfolgenden Versicherer 
halten.

Treffen eine Einzel-Krankheitskostenver
sicherung und eine Einzel-Unfallheilkosten- 
versicherung zusammen, so wird der Unfall
versicherer, sobald er von dem Zusammen
treffen Kenntnis erhalten hat, die anteilige 
Prämie für die Unfallheilkostenversicherung 
vom nächsten Monatsersten an auf die 
Hälfte herabsegen und zuviel bezahlte Prä
mien zurückerstatten.

Vorschriften gegen die Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten.

Durch RdErl. v. 30. 4. 1942 — IV g 330/42- 
5508 — (MBliV. S. 951)1) hat der Reichs- 
ministcr des Innern mit Wirkung vom 1. Mai 
1942 die preuß. „Anweisung zur Verhütung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch 
die Schulen“ vom 22. 9. 1927 (VMB1. S. 959) 
außer Kraft gesetzt und an deren Stelle neue 
Vorschriften gegen die Verbreitung übertrag
barer Krankheiten durch Schulen, Kinder
heime und ähnliche Einrichtungen erlassen.

*) Sonderobdruckc dieses RdErl. nebst Anl. 
können von Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8, 
Mauerstr. 44, bezogen werden. Sammelbestel
lungen erwünscht [Bcstell-Nr. 32, 32 a].

Ans Zweitschriften und Büchern

Krieg und Sozialpolitik.
Einem Vortrag des ' Reichsarbeitsministers 

anläßlich einer Besichtigung der Blindcn- 
studienanstalt in Marburg über Sozialpolitik 
und Forschung (RABl. S. V-351) sind folgende 
Ausführungen entnommen:

„Bei allen Kriegen der Gegenwart zeigte 
sich naturgemäß zuerst, daß die kriegerischen 
Ereignisse im Vordergrund des öffentlichen 
Interesses stehen. Im weiteren Verlauf des 
modernen Krieges finden dann die wirtschaft
lichen Fragen, also Fragen der Finanzierung 
des Krieges, der Kriegsproduktion, der Roh
stoffversorgung usw., stärkere Aufmerksam
keit. Danach aber drängen sich immer mehr 
soziale Fragen in den Vordergrund. Das geht 
am deutlichsten aus der Propaganda der krieg
führenden Länder hervor. Diese erörtern bei 
längerer Kriegsdauer in zunehmendem Maße 
— und sehr oft im Hinblick auf deutsche 
sozialpolitische Maßnahmen —, welche Stel
lung dei arbeitende Mensch im Staate ein
nehmen solle, welche Rechte der Kriegsteil

nehmer und seine Familienangehörigen haben 
sollen u. ä. m. Gleichzeitig befaßt man sich 
mit der Frage nach der richtigen sozialen 
Struktur des eigenen Landes und wie diese, 
nach dem Kriege neu zu gestalten ist. Diese 
Entwicklung ist auch sehr natürlich, denn um 
rein militärische Ziele kämpft heute kein 
Staat mehr. Schon die Hintergründe des Welt
krieges 1914/18 waren weltpolitischer, .wirt
schaftlicher und sozialer Natur. Und heute 
wissen wir, daß der Sinn dieses Krieges ist, 
daß die alte Aufteilung der Welt in Staaten der 
Besitzenden und in 'Staaten der Nichtbesit
zenden einer großen sozialen weltpolitischen 
Revision unterzogen werden muß. Schon 1921 
schrieb Mussolini im ,Popolo d'Italia*: ,Die 
Itab'encr sind heute wirtschaftlich versklavt, 
Sklaven derjenigen, die uns Kohle geben, 
Sklaven derer, die uns Getreide geben .... 
Wir müssen arbeiten, damit wir frei und groß 
werden*. Nicht minder hat Deutschland es zu 
spüren bekommen, was es heißt, in der Welt 
ein ,have-not* zu sein. Nunmehr sind wir ent
schlossen, uns nicht mehr durch die Macht-
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Willkür von Völkern, die die Rohstoffquellen 
ausschließlich für sich in Anspruch nehmen, 
von den Reichtümern der Erde ausschließen 
zu lassen und für jene Völker Fronarbeit zu 
verrichten. Wir und unsere Verbündeten haben 
gerade durch eine nationale Sozialpolitik be
wiesen, daß wir im eigenen Lande keine über
kommenen oder künftigen Entrechtungen 
dulden. Deshalb haben wir ein besonderes 
Recht, zu fordern, daß auch eine soziale Neu
ordnung der Ertragsrechte in der ganzen Welt 
kommen muß.“

Die neuen Leistungsverbesserungen in der 
Rentenversicherung.

Einer Abhandlung von Ministerialrat Heller 
in der Nr. 19 des Reichsarbeitsblattes vom 
5. 7. 1942 sind folgende Ausführungen ent
nommen:

„In dem Gesetz über die Verbesserung der 
Leistungen in der Rentenversicherung vom 
24. Juli 1941 (Reichsgesetzbl. I S. 443) waren 
die Kürzungen der Renten,'die durch die Not
verordnung vom 14. Juni 1932 eingeführt 
waren, beseitigt worden. Diese Maßnahme 
bezog sich auf die laufenden und die neu fest- 
zustellendcn Renten (§§ 1 und 2). Ferner 
wurde der stufenweise Abbau des Anwart
schaftsrechts fortgesetzt (§ 3), eine Hörte aus 
dem Recht der Wanderversicherung gemildert^ 
(§ 2 Abs. 2) und als besonders bedeutsame 
Neuerung die Krankenversicherung für die 
Rentner der Invaliden- und der Angcstellten- 
versichcrung begründet (§ 4).

Das zweite' Rcntenverbesscrungsgesctz1)geht 
einen anderen Weg. Der Gedanke an eine 
weitere Erhöhung der Renten mußte zurück
gestellt werden, weil Bedenken bestanden, die 
Kaufkraft angesichts der Warenknappheit zu 
erhöhen. Auch auf dem Gebiete des Anwart
schaftsrechts ist ein weiterer Abbau der noch 
vorhandenen Vorschriften nicht unternommen. 
Er hätte sich auf die vor dem 1. Januar 1924 
entrichteten Beiträge beschränken müssen, 
weil die Anwartschaft aus den danach gelei
steten Beiträgen bis zum Ablauf des auf das 
Kriegsende folgenden Kalenderjahres schon 
nach dem ersten Rentenverbesserungsgesetz 
als erhulten gilt. Ein solcher Abbau des An
wartschaftsrechts erschien nicht nur finanziell, 
sondern auch stiinmungsmößig bedenklich, 
weil er zu Lasten der Masse der Versicherten 
vielfach Bcitragszahlcrn zugute gekommen 
wäre, die gar nicht mehr mit einer Rente ge
rechnet haben. Er hätte daher leicht zu Miß
deutungen geführt, so sehr .er auch verwal
tungsmäßig als Vcreinfachungsmaßnalunc zu 
begrüßen gewesen wäre.

Das neue Gesetz setzt auf anderen Wegen 
die seit dem Jahre 1933 angebahnte Entwick
lung in der Rentenversicherung planmäßig fort. 
Es erhöht im Interesse der Bevölkerungs
politik und der Gesunderhaltung der heran-

>) DZW. XVIII S. 96.

wachsenden Jugend die Kinderzuschüsse für 
die beiden ersten Kinder (§ 1). Es gleicht die 
Invalidenversicherung weiter an die An
gestelltenversicherung an, indem der Bezug 
der Witwenrenten in der Invalidenversicherung 
eine neue Erleichterung erfährt (§ 2). Es besei
tigt Härten bei der Gewährung von Unfall
renten und Beitragserstattungen und gibt die 
Möglichkeit, einer schuldlos geschiedenen Frau 
die Witwenrente zu gewähren (§§ 3 bis 5). 
Schließlich wird als Schlußstein der Einfüh
rung der Reichsversicherung in den eingeglie- 
derten Gebiete# des Ostens und Südostens dem 
Reichsarbeitsminister die Möglichkeit gegeben, 
die dort gewährten Renten zu erhöhen, da 
diese zur Zeit teilweise unter dem Reichs
durchschnitt liegen (§ 6). Die verschiedenen 
Maßnahmen des neuen Gesetzes müssen als 
Fortsetzung der seit dem Jahre 1933 angefan
genen Entwicklung verstanden worden, die 
der Förderung der BevölkerungspoJitik, der 
Angleichung der Angestelltenversicherung an 
die Invalidenversicherung und der Beseitigung 
als Härte empfundener Vorschriften dient.“

Mutterschutz in England.
„Obwohl ein internationales Arbeitsab- 

kommen bereits im Jahre 1918 angenommen 
wurde, das einer Mutter sechs Wodien vor 
und sedis Wochen nach der Entbindung 
einen Urlaubsansprudi und gewisse finan
zielle Zuwendungen zuspradi, wurde diese 
Abmachung in England bisher nicht in 
Kraft gesegt.“ Mit diesen Worten weist der 
,^Daily Herald“ auf die im Vergleich zu 
Deutschland unmenschlich harte Behandlung 
einer werdenden Mutter in England hin. 
Das Blatt schildert unter der Überschrift: 
„Wenn Mrs. Smith ein Baby bekommt“ den 
Leidensweg einer Arbeiterfrau, die Mutter 
wird.' Sobald sie nidit mehr in der Lage ist, 
ihren Posten voll auszufüllen, wird ihr von 
der Firma gekündigt.

Ihr Arbeitsplan wird ihr allerdings offen 
gehalten, aber wovon sie in der Zwischenzeit 
lebt, kümmert niemand. Gewöhnlich gehen 
die Frauen dann zu einem Arzt und ver- 
sudicn, krank geschrieben zu werden, um 
das Krankengeld zu erhalten. Dort be
kommen sie aber meist die Antwort': „Sie 
können gut und gerne noch ein paar Wochen 
arbeiten. Ich kann Sie infolgedessen unter 
keinen Umständen krank schreiben.“ Aber 
eben diese Weiterarbeit ist ihr durch die 
Kündigung der Firma unmöglich gemacht 
worden. Zu ihrer Überraschung erfährt die 
Frau dann, so berichtet „Daily Herald“ 
weiter, daß sie keinerlei Anspruch auf 
irgendwelche finanzielle Unterstützung 
durch die Firma oder den Staat hat, auch 
nicht während der legten Wochen vor der 
Entbindung oder in den ersten Wodien nadi- 
her. Der Arzt muß ilir mitteilcn, daß 
Schwangerschaft keinerlei Recht auf irgend
welches Krankengeld gewährt. Das britische 
Gesundheitsministerium hat ausdriicklidi
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verboten, ärztliche Krankheitszeugnisse, die 
nur mit Schwangerschaft begründet sind, 
auBzustellen. Alles, was die englische Mut
ter erhält, ist eine Entbindungsbeihilfe von 
22 RM.

Der „Daily Herald“ ist das Blatt der Labour 
Party, d. h. der britischen Arbeiterbewegung. 
Er veröffentlicht den Artikel, der diesen 
himmelschreienden Skandal enthüllt, in 
seiner Nummer, die der Feier des. 1. Mai 
gewidmet ist. Der „Daily Herald“ hängt sich 
an diesem Tage einen roten Mantel'um und 
setjt die Jakobinermütze auf. Am Tage da
nach wird er diese revolutionären Beklei
dungsstücke schleunigst wieder in der hin
tersten Ecke seines Kleiderschrankes ver

stecken. Die Labour Party war seit 1919 
mehrfach in der Regierung vertreten. • Sie 
hat zweimal das Heft in der Hand gehabt, 
sie hätte also genügend Gelegenheit be
sessen, wenigstens die primitivsten Maß
nahmen zum Schutte einer werdenden Mut
ter durchzuführen. Sie hat das ebenso ver
absäumt wie die britische Oberschicht, mit 
der sie .im Kabinett Churchill seit Kriegs
beginn ein Bündnis eingegangen ist. So 
sehen die Taten der Männer aus, die mit 
Worten immer wieder von der Notwendig
keit einer neuen sozialen Ordnung nach dem 
Kriege sprechen und behaupten, diese 
soziale Neuordnung hänge von Englands 
Sieg ab. WK.
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Betrachtungen zum erhöhten Krankenstand 
der Wintermonate, Wackerle, VertArztu- 
KrankK. 3.

Rentenversicherung
Anwartschaftsregeln für die Praxis, Zum

bansen, DRentenvers. 3.
Die Heilfürsorge der deutschen Rentenver

sicherung, Storck, RABl. 7, AmtlNachrf- 
Reichsversich. 7.

Die Steigerungsbeträge der Rentenversiche
rung für Kriegsdienstzeiten, Brückmann, 
DRentenvers. 3.

Die Zukunftssicherung der Angestellten, Völ- 
schau, GemeinnützWohnWirtsch. 6.

Neuere Leistungsverbesserungen der Renten
versicherung, Derscli, ZBIRVersuVersorg. 
5/6.

Verbote und Strafen nach dem Altersversor- 
gungsgesetz, IKrankK. 3.

Wann ist die Tätigkeit einer Ehefrau als An
gestellte angesteUtcnvcrsicherungsfxei? Bru
no, IKrankK. 3.

Langforth,
Sozialversich

Unfallversicherung
Anwendung des Reichsrechts auf die alten 

Unfallrenten in der Ostmark und im Su
detenland, Rüdinger, ZBIRVersuVersorg. 
3/4.

Das Recht der Unfallversicherung in den Ost
gebieten unter besonderer Berücksichtigung 
der VO. v. 22. 12. 1941, Lauterbach, Berufs
genossensch. 5/6.

Das Sechste Gesetz über Änderung in der Un
fallversicherung, Jantz, RABl. 9.

Ständige ärztliche Beratung der Berufs
genossenschaften sowie ihrer Landes- und 
Reichsverbände, Lohmar, Berufsgenossen
sch. 5/6.

Unregelmäßige Träger der Unfallversicherung, 
Ersatzansprüche gegen den Schädiger im 
Betriebe, Richter, Berufsgenossensch. 5/6.

Versicherungsschutz der Beschäftigten im 
kaufmännischen und verwaltenden Teil 
eines Unternehmens nach § 539b der RVO., 
Lange, ZBIRVersuVersorg. 3/4.

Strafgefangene und -entlassene
Rechtsfürsorge
Bemerkungen zum Gesangunterricht in den 

Vollzugsanstalten, Kröger, DSonderschule 3.
Deutsche Justiz in den Niederlanden, ihre Ver

waltung, Arbeit und Wirkung, Freisler, D- 
Just. 10.

Rechtspädagogik als Neuaufgabe national
sozialistischer Rechtsgestaltung, Keßler, Z- 
AkadfDR. 5.

Zehn Jahre faschistische Strafrechtsordnung, 
Vozzi, DJust. 13.

Soziale Ausbildungs- und Berufsfragen
Ausbildungsbeihilfen des Finanzamtes für 

Schülerinnen von Volkspflegeschulen, NDV. 
3.
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Das Fürsorgerinnenproblem, Wihan, öffGes- 
D. 23.

Yolkspflegerinnenausbildung von BDM.-Füh- 
rerinnen, Rohde, NDV. 3.

Zur Nachwuchslage des Krankenpflegerberufes, 
Palm, ZfgesKrkhWes. 6.

Soziale Persönlichkeiten
Behrings zweite Großtat, Unger, DÄrztBl. 7.
Friedrich List — heute, Steimle, SozPrax. 3.

April 194g

Fürsorgewesen

Kriegspersonenschäden und Ersatzansprüche 
der Krankenkassen, Menkens. ErsK. 3.

Überblick über die Entwicklung der wich
tigsten Verbesserungen des FU.-Rechts im 
Laufe des Krieges, Meier, RVB1. 11/12.

Freie Wohlfahrtspflege
Der Arzt in der NSV., Strohschneider, Ärztin 4.
Volkspflege im Kriege '■— Zum Tage der 10- 

jährigen Wiederkehr der Gründung der 
NSV., Hilgenfeldt, Vier jahresplan 4.

10 Jahre NSV., NDV. 4.
10 Jahre NS.-Volkswolilfahrt, Reher, NS- 

VolksD. 4.

Allgemeines
Die öffentliche Wohlfahrtspflege in den Jahren 

1939 und 1940, WirtschuStat. 4.
Offene Fürsorge im Rechnungsjahre 1940, 

HannWohlfW. 16.
Rückwirkung der verbesserten Elternversor

gung auf die öffentliche Fürsorge, NDV. 4.
Ausland
Das faschistische Staatsrecht, Koellrutter, 

RVB1. 17/18.
Die gesetzliche soziale Arbeit in der Schweiz 

im Jahre 1940, Wild, SchweizZGemein-

RFV.
Der Richtsatz-Eilaß vom 31. Oktober 1941, 

HannWohlfW. 13.
Der Richtsatz-Erlaß vom 31.10.1941, VIII.

Bemessungs-Richtlinien, HannWohlfW. 15. 
Die erste Sammlung von Entscheidungen des 

RJM. in Fürsorgestreitsachen, Jordan, 
HannWohlfW. 17.

Wichtig für Ausgesteuerte (§ 173 Abs. 2 
RVO.) und Fürsorgeverbände, Bruno, ZfH.6.

Zur Auslegung des Begriffes: „Rechtsansprüche 
auf Leistungen zur Deckung des Lebens
bedarfs“ im § 21a Abs. 1 RFV., Kraegeloh, 
ZfH. 6.

~ Ausland
Die Fürsorgepflicht der Kantone nach Art. 48 

der Bundesverfassung und das Bundesgesetz 
über die Kosten der Verpflegung erkrankter 
und der Beerdigung armer Angehöriger 
anderer Kantone vom 22. Brachmonat 1875, 
von Dach, Armenpfleger 4.

Wehrdienst, FU., Kriegsschäden 
Die weitere Gestaltung der Rechtslage der 

Wehrmachtangehörigen (§ 209 b RVO.), 
Bültmann, ZBlRVersuVcrsorg. 7/8. 

.Eingliederung’ der Kriegsversehrten ins Er
werbsleben, Vietor, ZfKrüppelfürs. 1/4. 

Erhöhte Berufsfürsorge für Versehrte des 
gegenwärtigen Krieges, Schell, NDV. 4. 

FÜ. beim Tode oder bei der Entlassung des 
Einberufenen wegen Dicnstunfühigkcit, 
HannWohlfW. 10.

Kommunale Fragen
Die Kostenbeteiligung der kreisangehörigen 

Gemeinden im Falle der Krankenhaus
unterbringung Hilfsbedürftiger, Karnop, 
ZfH. 6. ’

Die rechtliche und finanzwirtschaftliche Be
urteilung der Darlehnsaufnahmen der Ge
meinden bei ihrem Stiftungsvermögen, 
Zuhorn, Gemhlt. 7.’

Neue Wege der Verwaltungsvereinfachung, 
Ehrensberger, RVB1. 13/14.

Neugliederung der Verwaltung in organischen 
Führungsräumen, Becker, RVB1. 13/14.

Partei und Staat, Redelbergcr, RVB1. 15/16.
Zum Fortfall der Berufsschulbeiträge, Gentz, 

SchweizZ Gemeinnütz. 4.

Bevölkerungspolitik, Eugenik, Kinderreiche
Besinnung zur rassegemäßen Erziehung, Rahn, 

NSMädErz. 4.
Die Bearbeitung der Anmeldung auf Gewäh

rung von Kinderbeihilfe durch die unteren 
Verwaltungsbehörden, NDV. 4.

Die Bevölkerungsentwicklung unserer Pro
vinz, Müthling, SchleswHolstBl. 1.

Die bevölkerungspolitische Wirkung der Ehe
standsdarlehen, Rahlfs, HannWohlfW. 14.

Die Entwicklung der Familienhilfe im Rahmen 
des Hilfswerkes „Mutter und Kind“ und 
ihre Aufgaben, Finck, NSVolksD. 4.

Treisberg und Finsternthal, zwei Taunus
dörfer, Döll, ArchivfBevölkerungswissuBe- 
völkerungspol. 6 (1941).

Verstädterung und Großstadtschicksal genea
logisch gesehen, Mitgau, ArchivfBevölke- 
rungswissuBcvölkerungspol. 6 (1941).

Vom Anerbenrecht im früheren lübcckischen 
Landgebiet, Hartwig, Archivf Bevölkerungs- 
wissuBcvölkerungspol. 6 (1941).

Wieviel Kinder? Wilbrandt, Frau 7/8.
Wohnungsbeihilfen für kinderreiche Familien, 

NDV. 4.
Ausland
Bevölkerungsverhältnisse der Sowjetunion, 

Harmscn, ArchivfBevölkerungswissuBevöl- 
kerungspol. 6 (1941).

Wie können Familienzulagen in der Schweiz 
sofort eingeführt werden? SchwcizZGc- 
mcinnütz. 4.
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. Jugend Wohlfahrt

Allgemeines
Bericht über die Reichszentrale Landaufent

halt für Stadtkinder e. V. von 1917—1941, 
NDV. 4.

Das Eigentumsrecht an den Sachen, die zum 
persönlichen Gebrauch des Kindes be
stimmt sind, Burghardt, ZfH. 7.

Die Kindertagesstätten derNSV. im Rahmen 
des Hilfswerkes „Mutter und Kind“, ihre 
Entwicklung und ihre Aufgaben, ViUnow, 
NSVolksD. 4.

Einheit der Jugendpflege, Schlinke, JungD. 4.
Erziehung und Unterricht in der Hilfsschule, 

Kohlbach, DWiss. 6.
Erziehungs- und Bildungsziele bei körper- 

behinderten Jugendlichen, Funk, WürttBl- 
Wohlf. 3.

. Erziehungsfragen im Entwicklungsalter, 
Schaube, NSMädErz. 4.

Gesun'ie Jugend! Gegenwartsaufgaben der
• NSV.-Jugendhilfe, Althaus, WürttBlWohlf. 

4.
Sprachgestörte Kinder im Kindergarten, Lam- 

beck, Kindergarten 2/3.
Uneheliche Kinder
Bereinigung alter Unterhaltsschulden, Schulte- 

Langforth, DJugendhilfe 11/12.
Vormundschaft
Das deutsch-slowakische Abkommen über Vor

mundschaften und Entmündigungen, Maß- 
feiler, DJust. 17.

Der Vormund, Nobel, VierteljSchrFürsSucht- 
kruAlkoholgef. 1.

Straffällige Jugendliche
Ausbau des Jugendstrafrechts, Schickenberg, 

HannWohlfW. 9.
Der Jugenddienstarrest im ersten Jahr, Tetz- 

laff, JungD. 3.
Die Strafbestimmungen der Jugenddienst

verordnung, Rätz, DJust. 14/15.
Die unbestimmte Verurteilung Jugendlicher, 

Gregor, ZfpsychHyg. 3/4.
Jugendarrcst — praktische Gestaltung und 

psychische Wirkung, NDV. 4.
Verfahren und Vollzug, Kümmerlcin, JungD. 3.
Sozialpolitik ♦

Der Arbeitseinsatz in den neu besetzten Ost
gebieten, Rachner, RABl. 7, SozDtschld. 7.

*Der bejahrte Kopfarbeiter im Arbeitsleben un
seres Volkes, Siemeriug, RABl. 12, Soz
Dtschld. 12.

Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Ge
folgschaftsmitglieder, Sichert, NSSozPol. 
5/6.

Der schaffende Mensch im Kriegsjahr 1941, 
Scheunemann, Vierjahresplan 3.

Die Berufsausbildungsarbeit der Organisation 
der gewerblichen Wirtschaft im Kriege, 
Friedrich, DWirtschZ. 14.

Die Bestimmungen über die Kranken- und 
Arbeitslosenversicherung bei Arbeitsunter
brechung ohne Entgeltzahlung v. 28. 1. 1942, 
Adam, BlöffFürs. 7/8.

Die Einsatzbedingungen der Arbeitskräfte aus 
den neu besetzten Ostgebieten, Knolle, RA
Bl. 7, SozDtschld. 7.

Die Gestaltung des Berufserziehungsverhält
nisses, Schmilinsky, RABl. 10/11, Soz
Dtschld. 10/11.

Durch organische Betriebsgestaltung zur Lei
stungssteigerung, Arnhold, ArbeinsuArblos- 
hilfe 7/8.

Einige Gedanken zum Arbeitseinsatz der „Er
wachsenen“, Thomae, ArbeinsuArbloshilfe 
7/8.

Eisernes Sparen, Fröde, R ABI. 7, SozDtschld. 7.
Erziehungsbeihilfe bei Arbeitsverhinderung 

und Arbeitsausfall, Schmilinsky, JungD. 4.
Gelernt ist gelernt — stimmt das noch? 

Neumeister
Grenzfragen 

Endigungsgründe des Arbeitsverhältnisscs,

, RABl. 10/11, SozDtschld. 10/11. 
der Kündigung • und anderer

Heinze, DArbR. 4.
Ladenschluß und Betriebsferien in Handwerks

betrieben, Bertram, MinBldRWM. 6..
Rüstung, Kaufkraft und Abschöpfung, Muthc- 

sius, RABl. 12, SozDtschld. 12.
Sozialpolitische Probleme der Leistungssteige

rung, Schimmelpfennig, DVolksWirtsch. 10.
Verstärkter Arbeitseinsatz in der Landwirt

schaft, Haußmann, NSSozPol. 5/6.
Weiterer Beitrag zur Frage des Mehrarbeits

zuschlages nach Arbeitszcitordnung und 
Tarifordnung, Schmidt, DArbR. 4.

Zur systematischen Stellung des deutschen 
Sozialrechtes, Rhode, NlntRundschaud- 
Arbeit 2.

Allgemeines
Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis, Herschel, 

SozPrax. 4.
„Ausleihen“ von Arbeitskräften, Bulla, NS

SozPol. 5/6.
Betriebsgcraeinschaft Robert Bosch, SozZu- 

kunft 3/4.
Das Handwerk im Deutschen Reich — Ergeb

nisse der nichtlandwirtscliaftlichc^ Arbeits
stättenzählung 1939, WirtschuStat. 4.

Das mittelbare Arbeitsverhältnis unter beson
derer Berücksichtigung des Arbeitsverhält
nisses der Schwestern des Deutschen Roten 
Kreuzes, Hellberg, DArbR. 4.

Jligendeinsatz
Berufsnachwuchslenkung im Protektorat, Bu

sold, JungD. 4.
Das neue Lehrvertragsmuster, Sieber, Wirtsch- 

BldluHk. 16.
Die Jugend und der Osten, JungD. 3.
Einfluß der Neuordnung des Schulwesens auf 

die Berufserzichung, Schrocdcr, NSSozPol. 
5/6. ■

Das Berufserziehungsverhältnis, Schmilinsky, 
DWirtschZ. 14.

Die Gestaltung des Bcrufscrziehungsvcrhült- 
nisscs, Schmilinsky, RABl. 10/11, Soz
Dtschld. 10/11.
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Fraueneimatz
Der Urlaub der werktätigen Frau während des 

Wehrmachtsurlaubs ihres Ehemannes, 
Schauerte und Schnatenberg, DArbR. 4.

Fürsorge für ausländische Arbeitskräfte; hier: 
Fürsorge für schwangere ausländische Ar
beiterinnen, Colling, ZfH. 6.

Ausland
eine Aufgabe für die Jugend, 
SchweizZGemeinnütz. 3. 
se und Lohnverhältnisse in 

Japan, NIntRundschaudArbeit 2.
Das englische Facharbeiterproblem — unlös

bar? Boiler, NSSozPoI. 5/6.
Der Arbeitseinsatz in Belgien, Schultze, Vicr- 

jahresplan 3.
Die neue französische Sozialverfassung, Grosse, 

NIntRundschaudArbeit 2.
Die soziale und rechtliche Stellung der Arbeit 

in Italien, Gamhelli, NIntRundschaudAr
beit 2.

Schweizerischer Arbeitsdienst, Wolfer, 
SchweizZGemeinnütz. 3.

Verbreitung des Arbeitsdienstgedankens, 
Stürm, SchweizZGemeinnütz. 3. .

Betriebliche Sozialarbeit
Betriebliche Sozialpolitik in Oberschlesien, 

Raueckcr, RABl. 12, SozDtsclild. 12.
Wohnungen für Gefolgschaftsangehörige, 

Santo, WohnwesStädtebauuRaumordnung 
1/2 (1941).

Lebenshaltung, Ernährung
Die Ernährung der alleinstehenden Frau, 

Lebahn, ZfVolksernährung 6.
Die Ernährungswirtschaft im Frühjahr 1942, 

Haußmann, DVolksWirtsch. 10. „
Die Volksernährung im dritten Kriegsjahr, 

Haußmann, ZfVolksernährung 7.
Familicncinkommen und Einzeleinkommen, 

WirtschuStat. 4.
Grundsätze und Zusammenhänge der Preis

politik, Fischböck, Vierjahresplan 3.
Konstitution und Ernährung, Fürst, ZfVolks

ernährung 6. »
Sicherung der Ernährung des deutschen 

Volkes — „Im Rahmen des Kriegseinsatzes 
der Jugend“, JungD. 4.

Wandlung und Führung in der Volksernäh
rung, Winckcl, ZfVolksernährung 6.

Erwerbsbeschränkte
Was bedeutet der Rundfunk für die Blinden ? 

Reuß-Scliwctzingen, Blindcnwclt 4.
Wohnungswesen
Der soziale Wohnungsbau und die hoden- 

politische Frage unter besonderer Berück
sichtigung des Westfälischen Industrie
gebietes, Schulte, SozWohnBauiDtschld. 7.

Der Wohnstättenbau im Kriege, Lehmann, 
RVB1. 11/12.

Der Wohnungsbau nach dem Kriege unter 
Mitwirkung der Gemeinden, Harbers, RABl. 
10/11, SozDtschld'. 10/11.

Arbeitsdienst — 
Wartenweiler, 

Arbeitsverhältnis

Die Aufgabe, Hornung, SozWohnbauiDtschld.
6.

Wohnungswesen, Städtebau und Raumord
nung, Strölin, WohnWesStädtebauuRaum- 
ordnung 1/2 (1941).

Zur Klärung der Begriffe im Wohnungs- und 
Siedlungswesen, Fischer-Dieskau, SozWohn- 
BauiDtschld. 8.

Ansland
Der soziale Wohnungsbau in Rumänien, 

Aprihaneanu, NIntRundschaudArbeit 2.
Die staatliche Wohnungspolitik in Finnland 

seit dem bolschewistischen Krieg gegen 
Finnland, Ehrlich, RABl. 7, SozDtschld. 7.

Gesundheitswesen
Chiropratik und anderes, Falkenberg, RGe- 

sundBl. 15.
Die deutsche Gesundheitsführung in den be

setzten Gebieten, Gesundheitsdienst im 
Neuen Osten, DÄrztBl. .10.

Die Wirtschaftlichkeit von Infektionsabtei
lungen, Plaetke, ZfgesKrkhWes. 5.

Das Krankenhaus und seine Rechtsbeziehun
gen zu dem Krankenhauspersonal, den Ärz
ten und den Kranken, Schläger, ZfgesKrkh
Wes. 7/8.

Diabetikerfragen im Kriege, Grciff, DÄrzt-

Die Bedeutung der Konstitution für eine 
richtig dosierte Erholung, Gerth, Soz- 
Prax. 4.

Die seelische Belastung des Europäers in tro
pischer Umwelt, Rodenwaldt, ZfpsychHyg. 
3/4.

Einrichtung von Absonderungsabteilungen in 
kleineren Krankenhäusern, Zimmermann, 
ZfgesKrkhWes. 5.

Erkrankungen an Poliomyelitis acuta anterior 
in einem Landkreis im Sommer 1941, 
Knirsch, öffGesD. 2.

Gesundheitsfürsorge, Sozialversicherung und 
Unternehmer, SozZukunft 3/4.

Kriegsaufgaben in der Krankenhausfürsorge,

Reichsversicherungsamt und befristete Kran
ke nhauspdege, Langer, ZfgesKrkhWes. 5.

Ausland
Der Aufbau des Gesundheitswesens in den 

Niederlande*!, Reuter, DÄrztBl. 10.
Die Gesundheitspflege fti Belgien und Nord

frankreich, Holm, DÄrztBl. 11/12.
Mütter- u. Säuglingsfürsorge
Die Wochenhilfe in Rechtsprechung und Ver

waltung des Reichsversicherungsamts seit 
1938, Bültmann, RVB1. 11/12.

Jugendgesundheit
Die Wachstumskräfte der Natur im Lehen des 

Kleinkindes, Hocborn, Ärztin 4.
Erholungskunde — Ergebnis lOjühriger Auf

bauarbeit der NSV. auf dem Gebiet der 
Jugenderholungspflege, Hanck, NSVolksD.4.

Zur Beobachtung und Beurteilung des Klein
kindes, Sicherg, Ärztin 4.
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